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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland

Änderung der Anschrift 
hier: Herr Dr. Wolfgang Pfeiffer, 

Honorargeneralkonsul des Königreichs Bhutan 
in Stuttgart / Bietigheim-Bissingen

Bekanntmachung der Staatskanzlei 
11271-364-23 

Vom 8 . Dezember 2023

Die Anschrift der honorargeneralkonsularischen Vertretung  
des Königreichs Bhutan in Stuttgart / Bietigheim-Bissingen hat 
sich wie folgt geändert:

c/o Praxisklinik Enddarmzentrum
Bahnhofsplatz 4
74321 Bietigheim-Bissingen

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert .

Botschaften in der Bundesrepublik Deutschland

Änderung der Anschrift 
hier: Herr Gerd Max Nelke, 

Honorargeneralkonsul der Republik Togo  
in Hannover

Bekanntmachung der Staatskanzlei 
11271-365-23 

Vom 8 . Dezember 2023

Die Anschrift der honorargeneralkonsularischen Vertretung der 
Republik Togo in Hannover hat sich wie folgt geändert:

Ehlbeek 15 A
30938 Burgwedel
Tel: 05139 9713132

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert .

Richtlinie zur Förderung 
der generationsgerechten und barrierefreien 

Anpassung von Mietwohngebäuden 
durch Modernisierung und Instandsetzung 

und des Mietwohnungsneubaus 
(MietwohnungsbauförderR)

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Vom 1 . Dezember 2023

Inhaltsübersicht

1 Förderzweck, Rechtsgrundlage
2 Gegenstand der Förderung
3 Förderempfängerinnen und Förderempfänger
4 Fördervoraussetzungen
5 Art und Umfang, Höhe der Förderung
6 Sonstige Förderbestimmungen
7 Verfahren
8 Übergangsbestimmungen
9 Geltungsdauer

1 Förderzweck, Rechtsgrundlage

1 .1 Förderzweck

Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage 
des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung im  
Land Brandenburg (Brandenburgisches Wohnraumförde- 
rungsgesetz - BbgWoFG) nach Maßgabe dieser Richt- 
linie sowie der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsord- 
nung (LHO) und der dazu erlassenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) zu § 44 LHO Darlehen und Zuschüsse 
für die Schaffung von generationsgerechten Mietwohn-
gebäuden .

Ziel ist die Förderung von Maßnahmen der Modernisie-
rung und Instandsetzung zur generationsgerechten An-
passung, der Wiederherstellung, Erweiterung, Nutzungs-
änderung und Anpassung von Gebäuden beziehungsweise 
Wohnungen an geänderte Wohnbedürfnisse, des Neu-
baus von Mietwohnungen zu sozial verträglichen Mie- 
ten sowie die Herstellung des barrierefreien und genera- 
tionsgerechten Zugangs zu den Mietwohnungen durch 
Ein- oder Anbau von Aufzügen sowie die Schaffung 
von Wohnheimplätzen für Studierende und Auszu-
bildende . Dabei sind insbesondere die Zielgruppen der 
Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderungen, 
Seniorinnen und Senioren, Studierenden und Auszubil- 
denden sowie der Personen in sozialen Notlagen, wie 
zum Beispiel Wohnungslose und geflüchtete Menschen,  
zu berücksichtigen . Ferner soll eine nachhaltige Energie- 
einsparung, insbesondere von Wärmeenergie zur Min-
derung des CO2-Ausstoßes, sowie die Beseitigung bau-
licher Missstände unter Beachtung der regionalen bau-
kulturellen Gegebenheiten erreicht werden . Im Rahmen 



Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 51 vom 27 . Dezember 20231264

dieser Richtlinie sind die Fördergrundsätze des § 5 des 
Brandenburgischen Wohnraumförderungsgesetzes, ins-
besondere die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohner- und ausgewogener Siedlungsstrukturen, zu 
berücksichtigen .

Die geförderten Maßnahmen dienen sozialen und ge-
meinnützigen Zwecken, die nicht oder nur in zu ge-
ringer Anzahl am Markt angeboten werden und mit 
denen die Zuwendungsempfangenden betraut werden . 
Die Maßnahmen stellen eine Dienstleistung von allge- 
meinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Arti-
kels 2 Absatz 1 Buchstabe c des DAWI-Freistellungs-
beschlusses dar .

1 .2 Rechtsgrundlagen

-  Gesetz über die soziale Wohnraumförderung im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Wohnraum- 
förderungsgesetz - BbgWoFG)

- Baugesetzbuch (BauGB)
-  Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berech- 

nungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(Zweite Berechnungsverordnung - II . BV)

-  Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran- 
denburg (VwVfGBbg)

-  Landeshaushaltsordnung (LHO) einschließlich der 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV)

-  Verordnung über die Einkommensgrenzen bei der 
sozialen Wohnraumförderung im Land Branden-
burg (Wohnraumförderungseinkommensgrenzen-
verordnung - BbgWoFGEGV)

-  Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohn- 
flächenverordnung - WoFlV)

1 .3 Gewährung der Förderung

Die Zuwendungen werden als Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 106 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union („AEUV“) gewährt und erfolgen im 
Rahmen der Vorgaben des Beschlusses der Kommis-
sion 2012/21/EU vom 20 . Dezember 2011 über die An-
wendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche 
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten 
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse betraut sind (ABl . L 7 vom 11 .1 .2012, S . 3, 
„DAWI-Freistellungsbeschluss“) .

Der nach Artikel 4 des DAWI-Freistellungsbeschlus-
ses erforderliche Betrauungsakt setzt sich aus der 
vorliegenden Förderrichtlinie sowie den jeweiligen 
Förderverträgen zusammen .

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung 
besteht gemäß § 11 Absatz 4 BbgWoFG nicht . Die 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ent-

scheidet als gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 BbgWoFG 
zuständige Bewilligungsstelle nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel .

1 .4 Ausnahmen

Ausnahmeentscheidungen von dieser Richtlinie im 
Einzelfall bedürfen der vorherigen Zustimmung des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) . 
Ausnahmeentscheidungen, die über den Einzelfall hin-
aus von Bedeutung sind, ergehen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und für Europa .

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gegenstand

Gefördert werden

a) die generationsgerechte Anpassung der Mietwoh- 
nungen durch Modernisierung und Instandsetzung 
im Sinne des § 8 Nummer 2 und 4 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 6 BbgWoFG,

b) die Wiederherstellung, Erweiterung, Nutzungsände- 
rung und Anpassung an geänderte Wohnbedürf-
nisse im Sinne des § 8 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 5 Nummer 2 bis 4 BbgWoFG, wobei 
neuer Wohnraum entsteht oder Gebäude auf Dauer 
wieder zu Wohnzwecken nutzbar gemacht werden,

c) der Mietwohnungsneubau im Sinne des § 8 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 5 Nummer 1 
BbgWoFG sowie

d) der Ein- beziehungsweise Anbau von Aufzügen 
einschließlich der Herstellung des möglichst bar- 
rierefreien Zugangs zu den Wohnungen und in das 
Gebäude .

Ferner können Vorhaben zur Schaffung und Erhaltung 
von Wohnheimplätzen durch Maßnahmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d für Studierende und Auszubildende 
gefördert werden .

Die Kombination mit der Städtebauförderung ist mög-
lich .

2 .2 Besondere Wohnformen

Darüber hinaus können Maßnahmen im Sinne des § 20 
BbgWoFG, insbesondere zur modellhaften Erprobung 
zeitgemäßer Wohnformen für Familien, Seniorinnen 
und Senioren, Studierende und Auszubildende, Men-
schen mit Behinderungen sowie von Wohngemein-
schaften für selbstbestimmtes betreutes Wohnen für 
die ältere Mietergeneration mit Möglichkeiten der In-
anspruchnahme von individuellen Betreuungs- und 
Pflegeleistungen, gefördert werden.
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2 .3 Anerkennungsfähige Kosten

Grundsätzlich anerkennungsfähig sind die anrechen-
baren Kosten gemäß der DIN 276 .

2 .4 Förderfähige Ausgaben

2 .4 .1 Für Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buchstabe a und d 
sind durch die ILB anerkannte Ausgaben der Kosten-
gruppen 300 bis 700 der DIN 276 förderfähig .

2 .4 .2 Für Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buchstabe b und c 
sind durch die ILB anerkannte Ausgaben der Kosten-
gruppen 100 bis 700 der DIN 276 förderfähig .

2 .4 .3 Förderfähig sind auch Ausgaben gemäß DIN 276 
für bauliche Maßnahmen zur Herstellung des mög-
lichst barrierefreien Zugangs (DIN 18040) zu Miet-
wohnungen in Mietwohngebäuden, die zur dauerhaften 
Wohnungsversorgung geeignet sind .

2 .4 .4 Berücksichtigt werden ferner die Kosten für Maß-
nahmen im Rahmen der Umsetzung von Kooperations-
verträgen im Sinne des § 12 BbgWoFG. Hierzu treffen 
die im Quartier handelnden Akteure unter Beachtung 
von Wohnraumbedarfs- und Stadtentwicklungskonzep- 
ten entsprechende schriftliche Vereinbarungen .

2 .4 .5 Instandsetzung

Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 8 Num-
mer 4 BbgWoFG können gefördert werden, sofern 
diese im Zusammenhang mit umfassenden baulichen 
Maßnahmen der Modernisierung durchgeführt werden 
müssen .

3 Förderempfängerinnen und Förderempfänger

Förderempfängerinnen und Förderempfänger sind natür-
liche und juristische Personen als Eigentümerinnen, 
Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Ver-
fügungsberechtigte .

Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger muss 
die für die Gewährung der Fördermittel erforderlichen 
Voraussetzungen gemäß § 10 Absatz 2 BbgWoFG, ins-
besondere die persönliche und wirtschaftliche Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit, erfüllen .

Eigentümergemeinschaften werden im Rahmen der För- 
derung nicht berücksichtigt .

4 Fördervoraussetzungen

4 .1 Gebietskulisse

Die Förderung ist innerhalb der innerstädtischen 
förmlich festgelegten Sanierungs- und Entwicklungs-
gebiete sowie in den durch die Gemeinde definierten 
und mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) 
abgestimmten innerstädtischen „Vorranggebieten Woh- 
nen“ und „Konsolidierungsgebieten der Wohnraumför- 

derung“ möglich . Die Ausweisung dieser auf Basis 
von konzeptionellen Grundlagen, insbesondere Inte- 
grierte Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) und Woh- 
nungswirtschaftliche Umsetzungsstrategien (WUS), 
abgestimmten Gebietskulissen setzt voraus, dass die 
innerstädtischen Stadtstrukturen über die Sanierungs- 
und Entwicklungsgebiete hinausgehen . Die raum-
ordnerischen Festlegungen der Landes- und Regional-
planung sind bei der räumlichen Abgrenzung der 
Fördergebietskulissen zu beachten .

Die „Vorranggebiete Wohnen“ und die „Konsolidie- 
rungsgebiete der Wohnraumförderung“ sind durch 
Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde und in Form 
einer konkreten Abgrenzung dieser Bereiche fest-
zulegen . Nach Aufhebung der Sanierungs- und Ent-
wicklungssatzung werden anerkannte innerstädtische 
Sanierungs- und Entwicklungsgebiete zu „Vorrang-
gebieten Wohnen“ .

In den jeweiligen Gebietskulissen ist folgende Förde-
rung möglich:

- in innerstädtischen Sanierungs- und Entwicklungs-
gebieten sowie innerhalb der „Vorranggebiete 
Wohnen“: alle Gegenstände gemäß Nummer 2 .1

- innerhalb der „Konsolidierungsgebiete der Wohn-
raumförderung“ in den Gebieten der Anlage 2: alle 
Gegenstände gemäß Nummer 2 .1

- innerhalb der „Konsolidierungsgebiete der Wohn-
raumförderung“ außerhalb der Anlage 2: die Gegen-
stände nach Nummer 2 .1 Buchstabe a, b und d .

Im Vorgriff auf Verfahren zur Festsetzung von Gebiets-
kulissen kann im Ausnahmefall die Förderung auch 
dann zugelassen werden, wenn das Bauvorhaben nicht 
innerhalb der bestehenden Fördergebietskulissen liegt . 
Voraussetzung in diesen Fällen ist jedoch, dass die Ge-
meinde die Einleitung eines Verfahrens zur Gebiets-
kulissenfestlegung für diesen Bereich zeitnah und aktiv 
betreibt und die Übereinstimmung mit den planerischen 
Zielvorgaben der Gemeinde bestätigt .

4 .2 Eigenleistungen

Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat 
zur Deckung der anerkannten Gesamtkosten eine an-
gemessene Eigenleistung zu erbringen .

Für Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buchstabe b 
und c beträgt deren Höhe mindestens 20 Prozent der 
Gesamtkosten . Angerechnet werden im Sinne des § 15 
II . BV neben Eigenkapital auch der Wert von Sach- und 
Arbeitsleistungen sowie der Wert des eigenen Bau-
grundstücks und der Wert vorhandener Gebäudeteile .

Für die übrigen Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buch-
stabe a und d sind mindestens 15 Prozent der Gesamt-
kosten als Eigenleistung einzubringen . Hier werden 
abweichend von § 15 II . BV nur Eigenkapital und der 
Wert von Sach- und Arbeitsleistungen anerkannt .
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4 .3 Anforderungen an das Bauvorhaben

Die geförderten Mietwohngebäude müssen nach Bau-
fertigstellung oder nach Abschluss der Modernisierung 
und Instandsetzung zur dauerhaften Wohnungsver-
sorgung geeignet und bestimmt sein .

Die geförderten Mietwohngebäude sollen wirksame  
Beiträge zur Stadterneuerung und Imageverbesserung 
von Wohnquartieren, zum Beispiel durch Verbesse- 
rungen der stadtbildprägenden Elemente eines Ge-
bäudes, des Wohnumfelds oder andere Identität stif-
tende Maßnahmen, leisten sowie energetischen und 
ökologischen Forderungen nachkommen und auf ge-
änderte Anforderungen aus der Wohn- und Arbeitswelt 
(zum Beispiel Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten) 
reagieren . Sie sollen generationsgerecht gestaltet wer-
den, der Unterstützung von Aufwertungsstrategien in 
innerstädtischen Wohnquartieren und zur Anpassung 
des Wohnraums an geänderte Wohn- und Lebensstile 
dienen .

4 .3 .1 Bauvorhaben sollen nur gefördert werden, wenn

- eine nachhaltige und langfristige Vermietung 
sichergestellt ist,

- bei Maßnahmen im Gebäudebestand mindestens 
ein Drittel der förderfähigen Kosten auf die Moder-
nisierung entfällt,

- die Objektwirtschaftlichkeit gegeben und die dauer- 
hafte Tragbarkeit der Belastung gesichert ist,

- die Planung der Bauvorhaben auf eine wirtschaft-
liche, kostengünstige und zudem im Neubau auf 
eine flächensparende Bauausführung gerichtet ist.

Darüber hinaus sollen die Zugänge zu den Gebäuden 
und Wohnungen möglichst barrierefrei gestaltet wer-
den . Sofern dies nachweislich aus bautechnischen 
Gründen mit vertretbarem Aufwand nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht darstellbar ist, sollen die Zugänge 
so barrierefrei wie möglich errichtet werden .

4 .3 .2 Die Förderung eines Aufzugs gemäß Nummer 2 .1 Buch-
stabe d setzt voraus, dass die Mietwohngebäude in der 
Vergangenheit bereits nachhaltig modernisiert und in-
standgesetzt wurden beziehungsweise in Verbindung mit 
der Herstellung des möglichst barrierefreien Zugangs 
zu den Wohnungen gleichzeitig nachhaltig modernisiert 
und instandgesetzt werden . Die Aufzugsanlage soll mög-
lichst behindertengerecht ausgestattet sein .

4 .4 Wohnungsgrößen

Die Wohnungsgrößen sind angemessen und der Woh- 
nungsschlüssel ist marktgerecht zu planen . Folgende 
Wohnungsgrößen dienen der Orientierung:

1-Raum-Wohnungen bis zu 45 Quadratmeter (für Ein-
personenhaushalte)
2-Raum-Wohnungen bis zu 50 Quadratmeter (für Ein-
personenhaushalte)
2-Raum-Wohnungen bis zu 65 Quadratmeter (für Zwei-
personenhaushalte)

3-Raum-Wohnungen bis zu 80 Quadratmeter (für Drei-
personenhaushalte)
4-Raum-Wohnungen bis zu 90 Quadratmeter (für Vier-
personenhaushalte) .

Für jeden weiteren Wohnraum werden bis zu 10 Quad- 
ratmeter anerkannt .

Für rollstuhlgerechte Wohnungen gemäß DIN 18040 
sind 10 Quadratmeter Mehrfläche anerkennungsfähig.

4 .5 Belegungsbindungen

Im Fördervertrag werden die Belegungsbindungen 
gemäß § 13 in Verbindung mit § 3 Absatz 9 bis 12 
BbgWoFG als allgemeine Belegungsrechte sowie Be-
nennungs- und Besetzungsrechte unter Beachtung fol-
gender Grundsätze über einen Zweckbindungszeitraum 
von mindestens 25 Jahren nach Fertigstellung der Maß-
nahmen begründet:

- Belegungsbindungen werden unter Beachtung der  
§§ 13 bis 18 BbgWoFG zwischen der Förderempfän- 
gerin beziehungsweise dem Förderempfänger und 
der nach § 27 BbgWoFG zuständigen Stelle für die 
Dauer der Zweckbindung entsprechend dem Bedarf 
der Kommune vereinbart und werden Bestandteil der  
Förderzusage .

- Mindestens 45 Prozent der geförderten Wohnungen 
sind Berechtigten und von der zuständigen Stelle 
Benannten zu überlassen, die die Einkommens-
grenzen des § 22 Absatz 2 bis 4 BbgWoFG einhal- 
ten und einen entsprechenden Wohnberechtigungs-
schein (WBS) nachweisen. Weitere 30 Prozent der 
geförderten Wohnungen sollen Berechtigten über-
lassen werden, die die Einkommensgrenzen des 
§ 22 Absatz 2 bis 4 BbgWoFG um bis zu 40 Pro-
zent überschreiten . Die verbleibenden geförderten 
Wohnungen sind in Abhängigkeit des durch die 
zuständige Stelle bestätigten Bedarfs Berechtigten 
zu überlassen, die die Einkommensgrenzen des 
§ 22 Absatz 2 bis 4 BbgWoFG um maximal 60 Pro-
zent überschreiten . Die Wohnberechtigung ist über 
eine entsprechend erteilte Bescheinigung nach-
weisen . Die jeweiligen Quoten der Belegungs-
bindungen sind unter Berücksichtigung des kon-
kreten Wohnungsbedarfs im Vorfeld zwischen der 
Förderempfängerin beziehungsweise dem Förder-
empfänger und der zuständigen Stelle nach § 27 
BbgWoFG abzustimmen und festzulegen .

- Sofern für Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buch-
stabe b und c Zuschüsse nach Nummer 5 .4 .3 ge-
währt werden, beträgt der Zweckbindungszeitraum 
für diese Maßnahmen 35 Jahre .

- Zum Zwecke der Schaffung oder des Erhalts so-
zial stabiler Bewohnerstrukturen können die Be-
legungsrechte nach § 17 Absatz 3 BbgWoFG auch 
an anderen Wohnungen begründet werden, wenn 
die geförderten Wohnungen und Ersatzwohnungen 



1267Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 51 vom 27 . Dezember 2023

unter Berücksichtigung des Förderzwecks gleich-
wertig sind und in der unter Nummer 4 .1 genannten 
Förderkulisse liegen . Der Anteil der mittelbar ge-
bundenen Wohnungen darf 50 Prozent der zweck-
gebundenen Wohnungen und Wohnfläche nicht 
überschreiten . Aus der Verlagerung von Mietpreis- 
und Belegungsbindungen darf für die Zuwendungs-
empfängerin oder den Zuwendungsempfänger kein 
wirtschaftlicher Vorteil entstehen .

Abweichende Regelungen zu den Bindungen können, 
insbesondere im Zusammenhang mit Kooperationsver-
trägen im Sinne des § 12 BbgWoFG oder für besondere 
Wohnformen im Sinne des § 20 BbgWoFG, vereinbart 
werden .

Bei vollständig vermieteten Wohngebäuden werden  
die Mietpreis- und Belegungsbindungen bis zur ver-
einbarten Höhe mit jeder nach Abschluss der Moder- 
nisierungsmaßnahmen freiwerdenden Wohnung für den  
Zweckbindungszeitraum aktiviert . Der Freizug ist der 
zuständigen Stelle zu melden, damit diese der ver-
fügungsberechtigten Person Mieterinnen oder Mieter 
benennen kann, die die Zugangsvoraussetzungen nach 
§ 13 BbgWoFG (WBS) erfüllen und der Zielgruppe der 
Förderung nach § 2 Absatz 4 BbgWoFG zuzuordnen 
sind .

Darüber hinaus verpflichtet sich die Förderempfängerin 
beziehungsweise der Förderempfänger für den Zweck-
bindungszeitraum von 25 oder 35 Jahren nach Fertig-
stellung der Wohnungen

- bei Neuvermietung einer freiwerdenden Wohnung 
den belegungsgebundenen Wohnraum nur an Haus-
halte zu vermieten, deren Gesamteinkommen die für 
die jeweilige Wohnung maßgebliche Einkommens-
grenze (§ 22 Absatz 2 bis 4 BbgWoFG oder § 22 
Absatz 5 in Verbindung mit § 1 WoFGEGV) nicht 
übersteigt und die hinsichtlich der Zahl der Haus-
haltsangehörigen die auf die Wohnung bezogene 
maßgebliche Wohnungsgröße (nach der Anzahl 
der Räume oder der Wohnfläche) einhalten und der 
Zielgruppe der Förderung zuzuordnen sind . Die 
Wohnberechtigung ist durch eine Bescheinigung 
nach § 14 BbgWoFG nachzuweisen, die von der 
für die Erteilung des WBS zuständigen Stelle nach 
§ 27 BbgWoFG ausgestellt wurde;

- eine neu geschaffene beziehungsweise freiwerdende 
belegungsgebundene Wohnung nur einem von 
der zuständigen Stelle nach § 27 BbgWoFG be-
nannten Wohnungssuchenden zum Gebrauch zu 
überlassen . Die zuständige Stelle benennt der ver-
fügungsberechtigten Person mindestens drei wohn-
berechtigte Wohnungssuchende zur Auswahl;

- auf das Kündigungsrecht nach § 573 Absatz 2 
Nummer 2 und 3 BGB zu verzichten (Verzicht auf 
Eigenbedarfskündigung und Kündigung wegen 
Hinderung angemessener wirtschaftlicher Ver-
wertung) .

Verbleiben Mieterinnen beziehungsweise Mieter nach 
Fertigstellung in ihren Wohnungen und weisen eine ak-
tuelle Wohnberechtigung nach, beginnt der Bindungs-
zeitraum für diese Wohnung ebenfalls mit Fertigstel- 
lung .

Bei freiwilliger, vorzeitiger und vollständiger Rück-
zahlung der gewährten Darlehen gemäß § 16 Absatz 1 
Satz 2 BbgWoFG gelten die Bindungen bis zu dem im 
Fördervertrag bestimmten Ende der Zweckbindung 
weiter fort .

4 .6 Höchstzulässige Miete

Bei Erstvermietung von mietpreis- und belegungs-
gebundenen Wohnungen an den betreffenden Personen-
kreis mit WBS nach § 14 BbgWoFG darf nach Bau-
fertigstellung beim Neubau oder nach Abschluss 
der Modernisierung und Instandsetzung die höchst-
zulässige Nettokaltmiete 6,50 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche in Gemeinden der Anlage 2 und 6,00 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche in den übrigen Gemeinden 
nicht überschreiten .

Für den Personenkreis, der die Einkommensgrenzen 
nach § 22 Absatz 2 bis 4 gemäß § 22 Absatz 5 BbgWoFG 
und § 1 BbgWoFGEGV maximal um 40 Prozent über-
schreitet, darf die Nettokaltmiete höchstens 9,00 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche in Gemeinden der An-
lage 2 und höchstens 8,00 Euro je Quadratmeter Wohn-
fläche in den übrigen Gemeinden betragen.

Für den Personenkreis, der die Einkommensgrenzen 
nach § 22 Absatz 2 bis 4 gemäß § 22 Absatz 5 BbgWoFG 
und § 1 BbgWoFGEGV maximal um 60 Prozent über-
schreitet, darf die Nettokaltmiete im Jahr 2024 höchs-
tens 12,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in Ge-
meinden der Anlage 2 und höchstens 10,00 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche in den übrigen Gemeinden 
betragen .

Das gilt auch für zweckgebundene Wohnungen nach 
dauerhaftem Leerstand .

Für Maßnahmen gemäß § 12 BbgWoFG (Kooperations-
verträge) oder gemäß § 20 BbgWoFG (Besondere 
Wohnformen) können durch die ILB abweichende 
Mietobergrenzen zugelassen werden .

Abweichend von § 558 BGB sind etwaige Miet-
erhöhungen innerhalb von jeweils drei Jahren während 
der Zweckbindung auf 10 Prozent, maximal bis zur 
Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete, zu begrenzen . 
Abweichende Vereinbarungen nach § 557 BGB, die 
Vereinbarung einer Staffelmiete nach § 557a BGB 
sowie die Vereinbarung einer Indexmiete nach § 557b 
BGB sind nicht zulässig .

Weitere Regelungen zur Mietpreis- und Belegungs-
bindung werden im Fördervertrag vereinbart .
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5 Art und Umfang, Höhe der Förderung

5.1 Förderart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5 .3 Form der Förderung: Darlehen und Zuschüsse

5 .4 Höhe der Förderung

5 .4 .1 Die Höhe der Förderung für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2 .1 Buchstabe a bis c wird auf Basis der Objekt-
wirtschaftlichkeit durch die Bewilligungsstelle im 
Einzelfall ermittelt und festgesetzt . Sie muss ihrer Höhe 
nach für die Objektwirtschaftlichkeit erforderlich sein .

5 .4 .2 Die Grundförderung für Maßnahmen der Modernisie-
rung und Instandsetzung gemäß Nummer 2 .1 Buch-
stabe a beträgt 300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in 
Form von Zuschüssen . Ferner werden bis zu 2 000 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche in Form von Baudarlehen 
gewährt . Die Förderung ist auf 100 Quadratmeter Wohn- 
fläche je Mietwohnung begrenzt.

5.4.3 Die Grundförderung für Maßnahmen zur Schaffung 
von Mietwohnungen nach Nummer 2 .1 Buchstabe b 
und c beträgt 500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in 
Form von Zuschüssen . Ferner werden bis zu 3 000 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche in Form von Baudarlehen 
gewährt .

Sofern Mietpreis- und Belegungsbindungen für die 
Dauer von mindestens 35 Jahren begründet werden, 
werden weitere Zuschüsse in Höhe von 200 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche gewährt. Die Höhe der 
Baudarlehensobergrenze gemäß Nummern 5 .4 .2 und 
5 .4 .3 wird entsprechend um 200 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche reduziert.

5 .4 .4 Für Maßnahmen gemäß Nummer 2 .1 Buchstabe d be-
trägt das Baudarlehen für den Ein-/Anbau von Aufzügen 
maximal 20 000 Euro pro erschlossene Wohnung. Da-
rüber hinaus wird ein Zuschuss pro erschlossene Woh-
nung von maximal 5 000 Euro gewährt.

Die ermittelten Förderbeträge sind auf volle 100 Euro 
aufzurunden .

Sofern mit der Installation des Aufzugs das Gebäude 
und alle Wohnungen barrierefrei erreichbar gestaltet 
werden, wird ein Baudarlehen von maximal 15 000 Euro  
und ein Zuschuss von maximal 10 000 Euro pro er-
schlossene Wohnung gewährt .

5 .4 .5 Für Maßnahmen gemäß § 12 BbgWoFG (Kooperations-
verträge) oder gemäß § 20 BbgWoFG (Besondere 
Wohnformen) kann die Höhe der Förderung von den 
vorstehenden Regelungen abweichen, sofern dies zur 
Erreichung der Objektwirtschaftlichkeit erforderlich ist .

5 .4 .6 Darüber hinaus können zur nachhaltigen Einsparung 
von Förderungsmitteln alternative Finanzierungs-

modelle entwickelt werden, die von vorstehenden Re-
gelungen abweichen können . Diese sind im Vorfeld mit 
der ILB unter Einbeziehung des MIL abzustimmen .

5 .5 Darlehenskonditionen

5 .5 .1 Das Darlehen wird, gerechnet von dem auf die Vollaus-
zahlung folgenden Quartal, für 25 oder 35 Jahre zins-
frei gewährt . Nach Ablauf der Zweckbindungszeit kann 
der Zinssatz bei gegebener Objektwirtschaftlichkeit auf 
den zu diesem Zeitpunkt geltenden Marktzinssatz fest-
gelegt werden .

5 .5 .2 Das Darlehen ist ab dem auf die Vollauszahlung folgen-
den Quartal zu tilgen . Der Tilgungssatz für die ersten 
25 oder 35 Jahre beträgt in Abhängigkeit der Objekt-
wirtschaftlichkeit jährlich in der Regel 2 Prozent. Die 
Tilgung erfolgt zuzüglich des ersparten laufenden Ent-
geltes .

Danach beträgt die Tilgung mindestens jährlich 1 Pro-
zent vom Nominalkapital zuzüglich der ersparten Zin-
sen und des ersparten laufenden Entgeltes .

5 .5 .3 Zur Sicherung einer weiterhin langfristigen Wirtschaft-
lichkeit des Fördervorhabens oder im Falle des durch 
die Kommune nachgewiesenen Bedarfs an der Fort-
führung der Zweckbindung um weitere zehn Jahre 
besteht die Möglichkeit der Verlängerung der ge-
schlossenen Fördervereinbarung . Die Konditionen des  
Förderdarlehens sind bei einer Verlängerung des 
Zweckbindungszeitraums unter Berücksichtigung der 
Objektwirtschaftlichkeit festzulegen .

5 .5 .4  Die Förderempfängerin beziehungsweise der Förder-
empfänger ist verpflichtet, die bestimmungsgemäße 
Verwendung der Förderung und die Rückzahlungs-
verpflichtung durch ein Grundpfandrecht (Grund-
schuld oder Hypothek) an rangbereitester Stelle zu 
sichern . Ihm dürfen grundsätzlich nur Grundpfand-
rechte für objektbezogene eingetragene Altschulden 
nach dem Altschuldenhilfegesetz (AHG) oder für frü-
here Werterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und für 
Fremdmittel, die im Finanzierungsplan zur Deckung 
der Gesamtkosten ausgewiesen sind, im Range vor-
gehen . Bei noch nicht abgeschlossener Grundstücks-
übertragung ist die dingliche Sicherung nachzuholen, 
sobald die grundbuchmäßigen Voraussetzungen dafür 
vorliegen .

5 .5 .5 Die weiteren Darlehensbedingungen werden in der 
Förderzusage nach § 11 BbgWoFG in Form eines 
Fördervertrages zwischen der Bewilligungsstelle und 
der Förderempfängerin beziehungsweise dem Förder-
empfänger vereinbart .

5 .6 Entgelt

Mit dem Abschluss eines Fördervertrages nach dieser 
Richtlinie wird ein einmaliges Entgelt in Höhe von 
1 Prozent des bewilligten Darlehens beziehungsweise 
des bewilligten Zuschusses erhoben . Dieses wird in 
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zwei Raten einbehalten, 85 Prozent zum Zeitpunkt 
der ersten Auszahlung und 15 Prozent nach der Ver-
wendungsnachweisprüfung . Auf den jeweiligen Dar-
lehensrestbetrag ist ein laufendes Entgelt von jährlich 
0,5 Prozent zu zahlen.

5 .7 Ausschluss von Überkompensation

Die weitere Konkretisierung der Zahlungen (Aus-
gleichsmechanismus) sowie der Parameter für die Be-
rechnung auch hinsichtlich eventueller Änderung der 
Ausgleichsleistungen erfolgen entsprechend den An-
forderungen des DAWI-Freistellungsbeschlusses im  
Rahmen des jeweiligen Fördervertrages . Die Förder-
verträge enthalten zudem einen entsprechenden Rück- 
forderungsmechanismus für eventuelle Überkompen- 
sationen .

6 Sonstige Förderbestimmungen

6.1 Gesamtfinanzierung

Zur Sicherung einer stabilen Gesamtfinanzierung für 
die Durchführung der vorgesehenen Baumaßnahmen 
kann neben dem Eigenleistungsanteil und der För-
derung aus Landesmitteln der verbleibende offene 
Finanzierungsbedarf mit Mitteln des Kapitalmarktes 
geschlossen werden . Die Bedingungen dürfen nicht un-
günstiger sein als die marktüblichen Bedingungen für 
Darlehen gleicher Art zur Zeit der Darlehenszusage . 
Die Zinsbindung soll mindestens für die Dauer von 
zehn Jahren vereinbart werden .

Die Kumulation mit weiteren Förderprogrammen zur 
Erreichung des Förderzieles und einer stabilen Gesamt-
finanzierung ist zulässig, sofern diese zur Erreichung 
des Förderzieles und einer stabilen Gesamtfinanzierung 
beiträgt und die Objektwirtschaftlichkeit nicht negativ 
beeinflusst wird.

6 .2 Bekämpfung illegaler Beschäftigung

Die geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sind zu be-
achten .

Nach erfolgter Programmaufnahme hat die Bauherrin 
beziehungsweise der Bauherr eine Einverständnis-
erklärung zur Weitergabe von Daten an die örtlich 
zuständigen Bearbeitungsstellen zur Bekämpfung der  
illegalen Beschäftigung abzugeben .

6 .3 Vergabe von Aufträgen

Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen und spar-
samen Mittelverwendung .

Abweichend von den Bestimmungen der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung (ANBest-P) gilt Folgendes:

6 .3 .1 Sofern die oder der Zuwendungsempfangende kein 
Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist 
und auch nicht aus anderen Rechtsgründen an die 
Einhaltung des Vergaberechts gebunden ist, findet 
Nummer 3 ANBest-P keine Anwendung. Ab einem 
Auftragswert von 3  000 Euro ohne Umsatzsteuer sind 
mindestens drei vergleichbare Angebote anzufordern 
oder Preisvergleiche einzuholen. Auf Anforderung der 
Bewilligungsbehörde ist die Dokumentation nachzu-
weisen .

6 .3 .2 Sofern die oder der Zuwendungsempfangende Auftrag-
geber im Sinne des Vierten Teils des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist und/oder aus  
anderen Rechtsgründen an die Einhaltung des Ver-
gaberechts (Haushaltsrecht) gebunden ist, hat er oder 
sie die jeweils für ihn geltenden vergaberechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten . Soweit eine solche Ver-
pflichtung unterhalb der nach § 106 Absatz 2 GWB 
jeweils aktuell geltenden Schwellenwerte nicht be-
steht, sind mindestens drei vergleichbare Angebote 
anzufordern oder Preisvergleiche einzuholen. Auf An-
forderung der Bewilligungsbehörde ist die Dokumen-
tation nachzuweisen .

6 .3 .3 Die oder der Zuwendungsgebende beziehungsweise 
die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabever-
pflichtungen beziehungsweise Prüfungen in Bezug auf 
die Einhaltung des Grundsatzes einer wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung durchzuführen .

6 .4 Baubetreuung

Eine qualifizierte technische Betreuung durch eine Bau-
vorlagenberechtigte beziehungsweise einen Bauvor-
lagenberechtigten nach der Brandenburgischen Bau- 
ordnung ist zu gewährleisten . Architekten- oder Inge- 
nieurverträge sind vorzulegen .

6 .5 Baubeginn und Förderausschluss

Die Förderempfängerin beziehungsweise der Förder-
empfänger ist verpflichtet, binnen drei Monaten nach 
Abschluss des Fördervertrages mit den Bauarbeiten zu 
beginnen und diese in einer angemessenen Frist (in der 
Regel zwölf Monate) zu vollenden . Vorhaben des Miet-
wohnungsneubaus sind in der Regel in einer Frist von 
längstens 18 Monaten fertigzustellen .

Nicht förderfähig sind Ausgaben für Maßnahmen, mit 
denen vor Abschluss des Fördervertrages begonnen 
wurde . Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- und Leistungsvertrages zu werten . Der Erwerb 
des Objektes, die Planung und eine Baugrundstücks-
untersuchung gelten nicht als Baubeginn .

Auf schriftlichen Antrag kann die Bewilligungsstelle 
bestätigen, dass aus einem Baubeginn kein Grund zur  
Versagung eines Angebotes zum Abschluss eines För- 
dervertrages hergeleitet wird (Unschädlichkeitsbestäti- 
gung) .
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6 .6 Baugeldsonderkonto

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist ein Bau-
geldsonderkonto einzurichten .

6 .7 Kündigungsrecht

Verstößt die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger gegen die Verpflichtungen aus dem Förder-
vertrag beziehungsweise gegen die Bindungen auf-
grund des Fördervertrages oder wird der Förderzweck 
aufgegeben, kann der Fördervertrag sofort gekündigt 
und die Erstattung ausgezahlter Förderungen verlangt 
werden, sofern ein weiteres Festhalten am Förderver-
trag unzumutbar ist .

7 Verfahren

7 .1 Antragsverfahren

Anträge zur Aufnahme in das Förderprogramm nach  
dieser Richtlinie sind fortlaufend auf dem vorge- 
schriebenen Antragsformular einschließlich der Stel- 
lungnahmen der Kommune (Anlage 1) unter Beachtung 
des INSEK, der WUS sowie vorliegender Stadtent-
wicklungskonzepte bei der Bewilligungsstelle einzu-
reichen .

Die Bewilligungsstelle unterbreitet dem MIL auf der 
Grundlage der landes- und wohnungspolitischen Kri-
terien und dieser Richtlinie nach pflichtgemäßem Er-
messen Vorschläge für die zur Aufnahme in das Landes-
programm vorgesehenen Anträge und informiert die 
Antragsteller über die getroffene Entscheidung. Dabei 
sind nachfolgende Prioritäten zu beachten:

- höchste Priorität haben die Anträge, bei denen sich 
die zu fördernden Mietwohngebäude im inner-
städtischen Sanierungsgebiet oder „Vorranggebiet 
Wohnen“ befinden,

- danach folgen Anträge des aus städtebaulichen 
Gründen oder zur Diversifizierung des Mietwoh- 
nungsbestandes erforderlichen Mietwohnungsneu- 
baus in den übrigen Kommunen im weiteren Metro- 
polenraum,

- danach folgen Anträge, die die Modernisierung 
und Instandsetzung von Mietwohngebäuden in der 
Kombination mit der Herstellung des barrierefreien 
Zuganges zu den Wohnungen beinhalten .

Vorhaben, die durchgängig barrierefrei errichtet oder 
gestaltet werden, Vorhaben mit erhöhten energetischen 
Standards sowie vergleichbare Vorhaben in den Regio-
nalen Wachstumskernen (RWK) sind vorrangig zu be-
arbeiten und zu entscheiden .

7 .2 Bewilligungsverfahren

7 .2 .1 Die Bewilligungsstelle ist gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 
BbgWoFG die ILB . Sie entscheidet auf der Grundlage 

der Ergebnisse der baufachlichen Prüfung nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel und verwaltet die bewilligten Darlehen .

Liegen die Fördervoraussetzungen nicht vor, teilt die 
Bewilligungsstelle der oder dem Antragstellenden mit, 
dass kein Angebot zum Abschluss eines Förderver-
trages unterbreitet werden kann .

Die Bewilligungsstelle kann sich bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben Beauftragter bedienen .

7 .2 .2 Die Bewilligungsstelle wird zur Durchführung der Be-
stands- und Belegungskontrolle gemäß §§ 17, 18, 19 
und 21 BbgWoFG sowie zur Überwachung der Ein-
haltung der Verpflichtungen der Förderempfängerin 
beziehungsweise des Förderempfängers, die mit dem 
Abschluss des Fördervertrages verbunden sind, die not-
wendigen Informationen an die für die Überwachung 
der Zweckbindung gemäß § 27 Absatz 1 BbgWoFG zu-
ständigen Stellen übermitteln .

Das gilt auch für den Rücktritt vom Fördervertrag, die 
Änderung, Kündigung oder Ergänzung des Förderver-
trages sowie bei Versagung des Angebotes zum Ab-
schluss eines Fördervertrages .

7 .2 .3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Förderungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendungen und die gegebenenfalls erforder-
liche Kündigung oder Anpassung des Fördervertrages 
und die Rückforderung der gewährten Förderungen 
gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO, so-
weit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zu-
gelassen worden sind .

7 .3 Verwendungsnachweisverfahren

Die Förderempfängerin beziehungsweise der Förder- 
empfänger hat bis zum Ablauf einer von der Bewilli- 
gungsstelle gesetzten Frist einen Verwendungsnach-
weis zu führen . Einzelheiten regelt der Fördervertrag .

7 .4 Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung des bewilligten Darlehens erfolgt bis 
zu 85 Prozent nach Baufortschritt, wobei die einzel-
nen Auszahlungsraten mindestens 20 Prozent des be-
nötigten Darlehens betragen sollen . Die restlichen 
15 Prozent werden nach Prüfung des Verwendungs-
nachweises gezahlt . Gewährte Zuschüsse werden dabei 
unter Berücksichtigung des Baufortschrittes vorrangig 
ausgezahlt .

Das im Finanzierungsplan berücksichtigte Eigenkapital 
ist vorrangig einzusetzen .

7 .5 Vordrucke und Vertragsmuster

Soweit einheitliche Vordrucke und Vertragsmuster vor-
gesehen sind, hat der Antragsteller diese zu verwenden .
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8 Übergangsbestimmungen

Alle der Bewilligungsstelle vorliegenden und noch 
nicht entschiedenen Förderanträge aus Vorjahren kön-
nen auf Grundlage dieser Richtlinie abschließend be-
schieden werden .

9 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt am 1 . Januar 2024 in Kraft . Sie 
tritt am 31 . Dezember 2025 außer Kraft .
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Anlage 1

Stellungnahme der Gemeinde zur Förderung von Mietwohnungen

Allgemeine Angaben

Objektanschrift (PLZ/Ort/Straße/Hausnr.)

Bauherrschaft

Stadtverwaltung (Ansprechpartner)

Das Bauvorhaben befindet sich in

 einer Gemeinde im Berliner Umland (vgl . Anlage 2) .

 einem förmlich festgelegten innerstädtischen Sanierungsgebiet im Sinne des § 142 BauGB .

 Name des Gebietes ________________________________________________
 Satzungsbeschluss vom _______________

 einem förmlich festgelegten innerstädtischen städtebaulichen Entwicklungsbereich im Sinne des § 165 BauGB .

 Name des Gebietes ________________________________________________
 Satzungsbeschluss vom _________________

 einem vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) bestätigten innerstädtischen Vorrang- oder Konsolidierungsgebiet gemäß 
Nummer 4 .1 der Mietwohnungsbauförderrichtlinie .

 Ein Selbstbindungsbeschluss der Stadt/Gemeinde zu dem definierten Vorranggebiet Wohnen bzw. Konsolidierungsgebiet liegt vor.

 Gebietsname ________________________________________________
 Beschluss vom __________________

Es handelt sich um

 eine generationsgerechte Anpassung der Mietwohnungen durch Modernisierung und Instandsetzung nach Nummer 2 .1 Buch-
stabe a,

 die Wiederherstellung, Erweiterung, Nutzungsänderung und Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse gemäß Nummer 2 .1 
Buchstabe b, wobei neuer Wohnraum entsteht oder Gebäude auf Dauer wieder zu Wohnzwecken nutzbar gemacht werden,

 einen Mietwohnungsneubau nach Nummer 2 .1 Buchstabe c,

 den Ein- bzw . Anbau von Aufzügen einschließlich der Herstellung des barrierefreien Zugangs zu den Wohnungen und in das 
Gebäude gemäß Nummer 2 .1 Buchstabe d .

 Das Bauvorhaben entspricht den Zielen der Sanierung, der Wohnraumversorgung und der Stadtentwicklung .

 Für das Vorhaben wurden Mittel der Städtebauförderung eingesetzt bzw . der Einsatz von Städtebaufördermitteln ist vorgesehen

 ja  nein 

 Ein aussagekräftiger Lageplan mit Kennzeichnung der Grundstückslage in der Stadt/Gemeinde ist der Auskunft beigefügt .

 Der Wohnungsbedarf wird in Bezug auf den gemäß der Antragstellung vorgesehenen Wohnungsschlüssel und die darin vor-
gesehenen Belegungsbindungen bestätigt .

Bestätigung der Gemeinde (Ort, Datum, Unterschrift)
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Anlage 2

Strukturräume Berlin und Berliner Umland
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Vierte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Uckermark-Havel“

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz 
Vom 7 . Dezember 2023

Auf Grund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13 . März 
1995 (GVBl . I S . 14), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4 . Dezember 2017 (GVBl . I Nr . 28) geändert worden ist, 
hat der Wasser- und Bodenverband „Uckermark-Havel“ dem 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz als 
Aufsichtsbehörde am 20 . November 2023 die Vierte Änderung 
des Mitgliederverzeichnisses des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uckermark-Havel“, zuletzt geändert am 15 . November 2021 
(ABl . S . 1044), angezeigt .

Die Vierte Änderung des Mitgliederverzeichnisses wird nach-
folgend veröffentlicht.

Potsdam, den 7. Dezember 2023

Im Auftrag

Axel Loger 
Referatsleiter

Vierte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Uckermark-Havel“

1 . Das Mitgliederverzeichnis des Wasser- und Bodenver-
bandes „Uckermark-Havel“, zuletzt geändert am 15 . No-
vember 2021 (ABl . S . 1044), wird wie folgt geändert:

Ziffer 2 wird wie folgt neu gefasst:

„2 .  Mitglieder gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 GUVG 
Eigentümer von Grundstücken auf Antrag:

 Ackerland Klaushagen GbR
 Agrargenossenschaft Beenz eG
 An Na GbR
 Arenberg-Meppen GmbH
 Arnim, Christel Freifrau von
 Arnim, Clemens Graf von
 Arnim, Dietlof Freiherr von
 Arnim, Marie-Luise Freifrau von
 Arnim, Maximilian Graf von
 Arnim, Michael Graf von
 Arnim, Thomas Graf von, Prof. Dr. med.
 Arnim, Vicco von, Dr .
 Athene KG
 Boldt, Matthias
  Förderverein „Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft“ 

e . V .
 Forst Klaushagen GbR
 Francke GbR

 Heimann, Regelind
 Hof Jakobshagen GbR
 Kietzmann, Holger
 Kleßny, Andreas
 Kleßny, Veronika
  Landwirtschaftliche Erzeugergesellschaft Wichmanns-

dorf mbH
 Lucas, Dietmar
 Markhoff, Sebastian
 Marowsky, Sabine
 Michel, Anna
 Michel, Franz-Christoph
  Miteigentumsgemeinschaft Arnim, Daisy Gräfin und 

Michael Graf von
  Miteigentumsgemeinschaft Buchsteiner, Bernd, Dorothea 

und Joachim
  Miteigentumsgemeinschaft Kleßny, Nanett, Veronika 

und Andreas
  Miteigentumsgemeinschaft Nitschke, Margit und Mi-

chael
  Miteigentumsgemeinschaft Schintling-Horny, Chris- 

tina-Maria und Lorenz von
  Miteigentumsgemeinschaft Sayn-Wittgenstein-Berle-

burg, Almut und Stanislaus zu
  Miteigentumsgemeinschaft Walter, Anke und Michael
  Naturschutzbund Deutschland (NABU) Regionalverband 

Gransee e . V .
 Produktivgenossenschaft Christianshof e. G.
 Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Constantin zu
 Schintling-Horny, Christina-Maria von
 Schintling-Horny, Lorenz von
 Schlüßhof Seminar GmbH
 Schultz, Gerit
 Schultz, Reiner
 Schwalm, Kerstin
 TeANo GbR
 Uckermark-Fisch GmbH
 Wentowsee Agrar und Tierzucht GmbH
 WWF Deutschland, Stiftung bürgerlichen Rechts

2 . Die Änderung gilt ab dem 1 . Januar 2024 .

Dritte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Untere Havel - Brandenburger Havel“

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz 
Vom 7 . Dezember 2023

Auf Grund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13 . März 
1995 (GVBl . I S . 14), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4 . Dezember 2017 (GVBl . I Nr . 28) geändert worden ist, 
hat der Wasser- und Bodenverband „Untere Havel - Branden-
burger Havel“ dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz als Aufsichtsbehörde am 27 . November 2023 
die Dritte Änderung des Mitgliederverzeichnisses des Wasser- 
und Bodenverbandes „Untere Havel - Brandenburger Havel“, 
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zuletzt geändert am 15 . Dezember 2022 (ABl . 2023 S . 12), an-
gezeigt .

Die Dritte Änderung des Mitgliederverzeichnisses wird nach-
folgend veröffentlicht.

Potsdam, den 7. Dezember 2023

Im Auftrag

Axel Loger 
Referatsleiter

Dritte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Untere Havel - Brandenburger Havel“

1 . Das Mitgliederverzeichnis des Wasser- und Bodenver-
bandes „Untere Havel - Brandenburger Havel“, zuletzt ge-
ändert am 15 . Dezember 2022 (ABl . 2023 S . 12), wird wie 
folgt geändert:

In Ziffer 2 werden nach den Wörtern „Hilbers, Konrad, Dr.“ 
ein Absatz, die Wörter „Hilgert, Thomas“ und ein Absatz 
eingefügt .

2 . Die Änderung gilt ab dem 1 . Januar 2024 .

Änderung der Katzenkastrationsrichtlinie

Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz 

Vom 8 . Dezember 2023

I.

Die Katzenkastrationsrichtlinie vom 11 . August 2022 (ABl . 
S . 755) wird wie folgt geändert:

1 . Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6 .0 eingefügt:

„6 .0 Bewilligungsbehörde

  Bewilligungsbehörde ist bis zum Ablauf des 31 . De-
zember 2023 das Landesamt für Arbeitsschutz, Ver-
braucherschutz und Gesundheit . Seit dem 1 . Januar 
2024 ist Bewilligungsbehörde das Landesamt für So-
ziales und Versorgung .“

2 . In Nummer 6 .1 .1 wird die Angabe „(Bewilligungsbehörde)“ 
gestrichen .

II.

Dieser Erlass tritt am 1 . Januar 2024 in Kraft .

Errichtung der „Lauzat-Stiftung“

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 11 . Dezember 2023

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran- 
denburg (StiftGBbg) vom 30 . Juni 2022 (GVBl . I Nr . 18) wird 
hiermit die Anerkennung der „Lauzat-Stiftung“ mit Sitz in 
Neuruppin als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, Kunst und Kultur und die Unterstützung von Per-
sonen in einer materiellen Notlage .

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige oder mild-
tätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung .

Die gemäß § 4 Absatz 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
11 . Dezember 2023 erteilt .

Errichtung und Betrieb 
von fünf Windkraftanlagen 

in 15518 Briesen (Mark)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 22 . Dezember 2023

Die Firma GBB Windpark Madlitz GmbH & Co . KG, Schloss-
straße 32 in 15518 Briesen (Mark) beantragt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), 
auf den Grundstücken in 15518 Briesen (Mark) in der Ge-
markung Alt Madlitz, Flur 2, Flurstücke 18, 52, 53 und 207 
sowie Flur 4, Flurstücke 266, 325 und 327 fünf Windkraft- 
anlagen zu errichten und zu betreiben (Az .: G11918-W) .

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung .

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von fünf Windkraftanlagen des Typs Nordex N149/5.X 
mit einem Rotordurchmesser von 149,1 m, einer Nabenhöhe 
von 164 m und einer Gesamthöhe von 238,6 m über Gelände-
oberkante . Die Nennleistung beträgt jeweils 5,7 MW . Zu jeder 
Windkraftanlage gehören Fundament, Zuwegung und Kran- 
stellfläche. Es wurden Anträge zur Errichtung von zwei Lösch-
wassertanks und auf Waldumwandlung gestellt .

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1 .6 .2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4 . BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 1 .6 .3 S 
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Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu .brandenburg .de/einwendungen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird . Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin .

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 9. April 2024 
um 10 Uhr in den Räumlichkeiten der GBB Windpark Mad-
litz GmbH & Co. KG, Schlossstraße 32 in 15518 Briesen 
(Mark). Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für 
die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann . Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber 
der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern . 
Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen wer-
den, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt . Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden .

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung .

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind .

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt 
nicht . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im 4 . Quartal 2026 vor-
gesehen .

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 3. Januar 2024 
bis einschließlich 2. Februar 2024

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Müllroser 
Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236 Frankfurt (Oder) und

- im Amt Odervorland, Haus 2, 1 . Obergeschoss/Wartebe- 
reich, Bahnhofstraße 3 - 4, 15518 Briesen (Mark)

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- beim Landesamt für Umwelt
unter der Telefonnummer 0335 60676-5182
oder per E-Mail: t13@lfu .brandenburg .de und

- beim Amt Odervorland
unter der Telefonnummer 033607 897-10
oder per E-Mail: hans-christian .trapp@amt-odervorland .de .

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten 
auch die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit, insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, 
Auswirkungen auf Avifauna, Fledermäuse, Wasser, FFH- und 
SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Aus-
gleichsplanung .

Der UVP-Bericht ist während der Auslegungszeit auch im 
länderübergreifenden zentralen UVP-Internetportal unter 
https://www .uvp-verbund .de/portal jederzeit und für jedermann 
einsehbar .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 3. Januar 2024 bis einschließlich 4. März 
2024 unter Angabe der Vorhaben-ID G11918-W schriftlich 
oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder 
beim Amt Odervorland, Haus 2, 1 . Obergeschoss/Wartebereich, 
Bahnhofstraße 3 - 4, 15518 Briesen (Mark) erhoben werden . 
Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen .
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Errichtung und Betrieb von zehn Windkraftanlagen 
in 16356 Werneuchen und 16321 Bernau bei Berlin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 22 . Dezember 2023

Die Firma WPB Windpark Börnicke GmbH & Co. KG, Hal-
lesche Straße 3 in 06686 Lützen beantragt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), 
auf den Grundstücken 16356 Werneuchen in den Gemarkungen 
Willmersdorf, Flur 5, Flurstücke 120/1, 121, 148, 188 und Ge-
markung Löhme, Flur 3, Flurstücke 186, 189 sowie auf den 
Grundstücken 16321 Bernau bei Berlin in der Gemarkung 
Börnicke, Flur 1, Flurstück 313 zehn Windkraftanlagen zu er-
richten und zu betreiben (Az .: G05722) .

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung .

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und 
den Betrieb von zehn Windkraftanlagen des Typs Vestas V162- 
7 .2 MW mit einem Rotordurchmesser von 162 m, einer Naben-
höhe von 169 m und einer Gesamthöhe von 250 m über Gelände-
oberkante . Die Nennleistung beträgt jeweils 7,2 MW . Zu jeder 
Windkraftanlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstell-
fläche. Es wurden Anträge zur Errichtung von drei Löschwasser-
zisternen, auf Waldumwandlung nach § 8 des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg (LWaldG) und auf Befreiung vom Alleen-
schutz nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 
Verbindung mit § 29 des Brandenburgischen Naturschutzaus-
führungsgesetzes (BbgNatSchAG) gestellt .

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4 . BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1 .6 .2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Service 

Rechtsangelegenheiten

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Jahr 2025 vorgesehen .

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 3. Januar 2024 
bis einschließlich 2. Februar 2024

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Um- 
weltschutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Müll- 
roser Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236 Frankfurt (Oder),

- in der Stadtverwaltung Werneuchen, Am Markt 5, im Ein-
gangsbereich/Foyer in 16356 Werneuchen,

- in der Stadt Bernau bei Berlin, Bürgermeisterstraße 25, 
Neues Rathaus, 4 . Obergeschoss in 16321 Bernau bei Ber-
lin und

- im Umweltamt, Untere Wasserbehörde des Landkreises Bar-
nim, Carl-von-Ossietzky-Straße 11 in 16225 Eberswalde

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- beim Landesamt für Umwelt
unter der Telefonnummer 0335 60676-5182
oder per E-Mail: t13@lfu .brandenburg .de,

- bei der Stadtverwaltung Werneuchen
unter der Telefonnummer 033398 816-31
oder per E-Mail: guenther@werneuchen .de,

- bei der Stadt Bernau
unter der Telefonnummer 03338 365-189
oder per E-Mail: stadtplanung-189@bernau-bei-berlin .de und

- beim Umweltamt, Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Barnim, Carl-von-Ossietzky-Straße 11 in 16225 Eberswalde
unter der Telefonnummer 03334 214-1538
oder per E-Mail: wasserbehoerde@kvbarnim .de .

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten 
auch die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit, insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, 
Auswirkungen auf Avifauna, Fledermäuse, Wasser, FFH- und 
SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Aus-
gleichsplanung .

Der UVP-Bericht ist während der Auslegungszeit auch  
im länderübergreifenden zentralen UVP-Internetportal unter 
https://www .uvp-verbund .de/portal jederzeit und für jedermann 
einsehbar .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 3. Januar 2024 bis einschließlich 4. März 
2024 unter Angabe der Vorhaben-ID G05722 schriftlich oder 
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elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam,  
bei der Stadtverwaltung Werneuchen, Am Markt 5, im Ein-
gangsbereich/Foyer in 16356 Werneuchen, bei der Stadt Ber-
nau bei Berlin, Bürgermeisterstraße 25 in 16321 Bernau bei 
Berlin, Neues Rathaus, 4 . Obergeschoss oder beim Umwelt-
amt, Untere Wasserbehörde des Landkreises Barnim, Carl-von- 
Ossietzky-Straße 11 in 16225 Eberswalde erhoben werden . Mit 
Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri- 
vatrechtlichen Titeln beruhen .

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter https://lfu .brandenburg .de/einwendungen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird . Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin .

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 16. April 2024 
um 10 Uhr im Adlersaal, Berliner Allee 18 a in 16356 Wer-
neuchen. Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für 
die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann . Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber 
der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern . 
Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen wer-
den, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt . Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden .

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung .

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind .

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt 
nicht . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt .

Parallel zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren wurden Anträge auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Genehmigung für die Querung von Medienleitungen sowie für 
die Bebauung (dauerhafte Zuwegung) über einem Gewässer 
2 . Ordnung nach § 87 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG) beantragt . Diese beiden Verfahren sind gemäß § 10 
Absatz 5 Satz 4 BImSchG zu koordinieren .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 
2013 (BGBl . I S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I 
Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Absage des Erörterungstermins 
zum Genehmigungsantrag 

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 
in 16278 Angermünde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 22 . Dezember 2023

Die Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co . KG,  
Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen beantragt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), 
auf dem Grundstück in 16278 Angermünde in der Gemarkung 
Crussow, Flur 2, Flurstück 19 eine Windkraftanlage zu er-
richten und zu betreiben (Az .: G00822) .

Mit Bekanntmachung vom 12 . September 2023 wurde die 
Durchführung eines Erörterungstermins für den 15 . Januar 2024 
um 10 Uhr im Angermünder Bildungswerk (ABW GmbH), An 
der MTS 7 in 16278 Angermünde angekündigt .
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Die während der Einwendungsfrist form- und fristgerecht er-
hobene Einwendung ist durch das Landesamt für Umwelt ge-
prüft worden . Nach Einschätzung der Behörde bedarf diese 
Einwendung keiner Erörterung . Daher wurde im Ergebnis nach 
pflichtgemäßem Ermessen entschieden, dass der angekündigte 
Erörterungstermin nicht durchgeführt wird . Berücksichtigt und 
abgewogen wurden das Interesse der einwendenden Person an 
einer weiteren Darlegung und Konkretisierung der Einwendung 
sowie das Interesse der Genehmigungsbehörde an einer weiter-
gehenden Sachverhaltsaufklärung und das der Antragstellerin 
an einer zügigen Durchführung des Verfahrens .

Falls ein Genehmigungsbescheid erteilt wird, wird die form- 
und fristgerecht erhobene Einwendung inhaltlich im Geneh- 
migungsbescheid berücksichtigt und der Person, die die Ein-
wendung erhoben hat, wird eine Kopie des Genehmigungs-
bescheides zugestellt . Die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und  
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4 . Dezember 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 344)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Errichtung und Betrieb 
von fünf Windenergieanlagen  

in 16845 Wusterhausen/Dosse OT Blankenberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 22 . Dezember 2023

Die Firma SAB Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Berli-
ner Platz 1 in 25524 Itzehoe beantragt die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf 
dem Grundstück in der Gemarkung Blankenberg, Flur 1, Flur- 
stück 1073 fünf Windenergieanlagen zu errichten und zu be-
treiben .

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt. Somit besteht für das Vorhaben die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung .

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen

- die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergie-
anlagen des Typs Vestas V162-5,6 MW, jeweils mit einer 
Nabenhöhe von 169 m, einem Rotordurchmesser von 162 m  
und einer Nennleistung von 5,6 MW,

- den Bau der Fundamente, dauerhaft verbleibenden Kran- 
stellplätze und temporären Hilfs- und Montageflächen,

- die Errichtung von zwei unterirdischen Löschwassertanks,
- den Ausbau und die Neuanlage von Zuwegungen .

Es wurde ein Antrag auf Umwandlung von Wald in eine andere 
Nutzungsart gestellt .

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 V des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4 . BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens 
(einer bestehenden Windfarm) nach Nummer 1.6.1 X der An-
lage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im 4 . Quartal 2025 vorgesehen .

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags sowie der dazuge- 
hörigen erforderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID- 
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch 
eine Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen sind einen Monat vom 3. Januar 2024 bis 
einschließlich 2. Februar 2024 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www .uvp-verbund .de/ 
jederzeit und für jedermann einsehbar .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag sowie 
die dazugehörigen erforderlichen Unterlagen zeitgleich bei 
folgenden Behörden ausgelegt und können dort während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden:
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behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird . Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin .

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 14. Mai 2024 um 
10 Uhr im Stadtsaal der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, 
Domstraße 35 in 16868 Wusterhausen/Dosse. Dieser Termin 
dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Ein-
wendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann . Dazu wird  
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit ge-
geben, ihre Einwendungen gegenüber der Genehmigungsbehörde 
und dem Antragsteller zu erläutern . Kann die Erörterung an 
diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungs-
termin an den folgenden Werktagen fortgesetzt . Es wird darauf 
hingewiesen, dass die form- und fristgerecht erhobenen Einwen- 
dungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden .

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung .

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind .

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt 
nicht . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und  
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

- Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle West, Seeburger 
Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 014 in 14476 Potsdam OT Groß 
Glienicke,

- Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Am Markt 1, Zimmer 2 .22 
in 16868 Wusterhausen/Dosse,

- Amt Temnitz, Bergstraße 2, Zimmer 107 in 16818 Walsleben .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- Landesamt für Umwelt:
unter der Telefonnummer 033201 442-551
oder per E-Mail an t11@lfu .brandenburg .de,

- Gemeinde Wusterhausen/Dosse: bei Einsicht außerhalb der 
unter http://www .wusterhausen .de angegebenen Sprechzeiten
unter der Telefonnummer 033979 87739
oder per E-Mail an berndt@wusterhausen .de,

- Amt Temnitz: bei Einsicht außerhalb der unter https://www .
amt-temnitz .de angegebenen Sprechzeiten
unter der Telefonnummer 033920 675-31
oder per E-Mail an pamela .helling@amt-temnitz .de .

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Untersuchungen 
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, insbesondere Angaben 
zu Schall, Schattenwurf, Auswirkungen auf Boden, Biotope, 
Wasser, Avifauna, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Denk-
male, FFH-Gebiete, sowie den Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan, den Artenschutzfachbeitrag und Faunistische Sonder-
untersuchungen .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 3. Januar 2024 bis einschließlich 4. März 
2024 unter Angabe der Vorhaben-ID 035.00.00/21 schriftlich

- beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrens-
stelle West, Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam,

- bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Am Markt 1, 
16868 Wusterhause/Dosse,

- beim Amt Temnitz, Bergstraße 2, Zimmer 107, 16818 Wals- 
leben

erhoben werden . Für elektronische Einwendungen kann ein 
Einwendungsportal unter Angabe der oben genannten Vor-
haben-ID verwendet werden unter: https://lfu .brandenburg .de/
einwendungen .

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
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Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4 . Dezember 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 344)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Verfügung zur (Teil-)Umstufung 
der Landesstraße (L) 16 

in der Gemeinde Nauen im Landkreis Havelland

Bekanntmachung 
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, 

Betriebssitz Hoppegarten 
Vom 23 . November 2023

Mit Wirkung zum 1 . Mai 2024 wird auf der Grundlage des § 7 
des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28 . Juli 2009 (GVBl . I S . 358), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18 . Dezember 
2018 (GVBl . I Nr . 37 S . 3) geändert worden ist, die nach-
stehende Umstufung vorgenommen:

Die L 16 wird im Abschnitt 100 von NK 3343 002 nach 
NK 3243 014 und im Abschnitt 105 von NK 3243 014 bis Sta-
tion 0,003 über eine Gesamtlänge von 4,391 km, einschließ-
lich der Nebenanlagen, zur Kreisstraße gemäß § 3 BbgStrG 
abgestuft .

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Havel-
land .

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landes-
betrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppegarten, 
Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten zu den üblichen Dienst-
zeiten eingesehen werden .

Die Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig . Er ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Landesbetrieb 
Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppegarten, Linden-
allee 51, 15366 Hoppegarten einzulegen .

Im Auftrag

Mike Koehler 
Abteilungsleiter Fachdienste
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Anordnung zur Übertragung der Beschlussfassung 
in personalrechtlichen Angelegenheiten

Vom 24 . November 2023

I .

Gemäß § 15 Absatz 1 Nummer 14 und 15 sowie Absatz 2 der 
Satzung für die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg wird Folgendes angeordnet:

1 . Bei Entlassungen auf eigenen Antrag gemäß § 33 des Be-
amtengesetzes für das Land Brandenburg (Landesbeamten-
gesetz - LBG) obliegt die Beschlussfassung der Geschäfts-
führerin oder dem Geschäftsführer auch für die Beamtinnen 
und Beamten des höheren Dienstes der Besoldungsord-  
nung A des Besoldungsgesetzes für das Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG) .

2 . Die Beschlussfassung über die Zulässigkeit und Begründet-
heit von Dienstaufsichtsbeschwerden obliegt auch für Be-
amtinnen und Beamte des höheren Dienstes der Geschäfts-
führerin oder dem Geschäftsführer .

3 . Die Beschlussfassung über folgende personalrechtliche An-
gelegenheiten in der Funktionsebene des höheren Dienstes 
obliegt der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer:

- Einstellung (Stellenbesetzung) einschließlich Feststel- 
lung des erfolgreichen Bestehens der Probezeit,

- Höhergruppierung sowie
- Beendigung von Arbeitsverhältnissen von Arbeitneh- 

merinnen und Arbeitnehmern durch Auflösungsvertrag.

Für folgende Funktionsebenen des höheren Dienstes ver-
bleibt die Beschlussfassung über die Einstellung (Stellen-
besetzung) beim Vorstand:

- Leitende Ärztinnen und Leitende Ärzte,
- Kaufmännische Leiterinnen und Leiter in den Rehabi- 

litationskliniken sowie
- Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter .

4 . In eilbedürftigen Personalangelegenheiten, in denen die Be-
schlussfassung dem Vorstand obliegt, kann die Beschluss-
fassung durch einen Erledigungsausschuss für besondere 
personelle Angelegenheiten des Vorstandes erfolgen .

II .

Diese Anordnung tritt am Ersten des Monats, der auf den Tag 
ihrer Veröffentlichung in den Amtsblättern der Länder Branden-
burg und Berlin folgt, in Kraft .

Gleichzeitig tritt die Anordnung zur Übertragung der Be-
schlussfassung in personalrechtlichen Angelegenheiten vom 
5 . April 2017 außer Kraft .

Frankfurt (Oder), 24 . November 2023

gez . Dirk Kuske 
Der Vorsitzende des Vorstandes

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel

Einladung zur öffentlichen Sitzung 1/2024 
der Regionalversammlung Prignitz-Oberhavel

Bekanntmachung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 

Vom 6 . Dezember 2023

Die Sitzung 1/2024 der Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel findet statt am:

Donnerstag, dem 25. Januar 2024 um 15.30 Uhr 
im Kulturhaus Kyritz  

(Perleberger Straße 8, 16866 Kyritz).

Tagesordnung:

TOP 1:  Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Vor-
sitzenden

TOP 2:  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und  
Bekanntmachung, der Beschlussfähigkeit der Regio- 
nalversammlung und der Tagesordnung

TOP 3:  Protokollkontrolle der Regionalversammlung 1/2023 
vom 25 . Januar 2023

TOP 4:  Fragen der Einwohner zu Inhalten der Tagesordnung 
(maximal 30 Minuten)

TOP 5: Änderung der Hauptsatzung (Beschluss 01/2024)

TOP 6: Haushaltssatzung 2024 (Beschluss 02/2024)

TOP 7: Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter

 7 .1:  Abstimmung des Wahlmodus/Bestimmung Man- 
datsprüfungs- und Wahlkommission

 7 .2:  Wahl des Vorsitzenden der Regionalversammlung
 7 .3:  Wahl des 1 . stellvertretenden Vorsitzenden der 

Regionalversammlung
 7 .4:  Wahl des 2 . stellvertretenden Vorsitzenden der 

Regionalversammlung
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteige- 
rungssachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-
melden . Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw . Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt .

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen . 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben .

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes .

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Mittwoch, 14. Februar 2024, 09:00 Uhr
im Sitzungssaal 302 des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich ver-
steigert werden:
das im Grundbuch von Schöneiche (B) Blatt 452 eingetragene 
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 3, Flur 7, Flurstück 265, Gebäude- und Freifläche, War-
 schauer Straße 17, Größe: 1 .080 m2

Verkehrswert: 540 .000,00 EUR .

Objektbeschreibung/Lage: Reihengrundstück bebaut mit einem 
partiell unterkellerten, 2½-geschossigen Einfamilienhaus
Anschrift: Warschauer Straße 17, 15566 Schöneiche bei Berlin
Der Versteigerungsvermerk ist am 27 .09 .2022 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az .: 3 K 52/22

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 21. Februar 2024, 09:00 Uhr
im Sitzungssaal 302 des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich ver-
steigert werden:
das im Grundbuch von Markgrafpieske Blatt 1251 eingetragene 
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
Gemarkung Lebbin, lfd . Nr . 1, Flur 2, Flurstück 69, Gebäude- 
und Freifläche, Haus am See 1, Größe: 1.391 m2

Der Versteigerungsvermerk ist am 21 .11 .2022 in das Grund-
buch eingetragen worden .

TOP 8:  Bericht zum Arbeitsstand Regionalplan „Windener- 
gienutzung (2024)“

TOP 9: Sonstiges

Jede Person mit Hauptwohnsitz in der Planungsregion kann bis 
zu drei konkrete Fragen zu den Inhalten der Tagesordnung stel-
len (§ 7 Absatz 8 Hauptsatzung) . Die Fragen müssen kurz und 
sachlich gefasst sein und sind bis Montag, den 22 . Januar 2024 
bei der Regionalen Planungsstelle (beteiligung@prignitz-ober-
havel .de) schriftlich einzureichen . Die Wortmeldungen pro 
Person sollen drei Minuten nicht überschreiten. Der Tages-
ordnungspunkt soll die Dauer von 30 Minuten nicht über-
schreiten .

Die Beschlussvorlagen liegen im Zeitraum vom 18 . Januar 
2024 bis zum 25. Januar 2024 in der Regionalen Planungsstelle 
(Fehrbelliner Straße 31, 16816 Neuruppin) während der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme aus . Die Beschlussvorlagen 
können auch auf der Internetseite der Regionalen Planungs-
gemeinschaft (prignitz-oberhavel .de) im Bereich Gremien und 
Sitzungen eingesehen werden .

Neuruppin, den 6 . Dezember 2023

Ralf Reinhardt 
Vorsitzender der Regionalversammlung
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Objektart: Grundstück mit Einfamilienhaus und Nebengebäude 
bebaut
Anschrift: Haus am See 1, 15528 Markgrafpieske
Verkehrswert: 42 .000,00 EUR
Geschäfts-Nr .: 3 K 71/22

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Mittwoch, 28. Februar 2024, 09:00 Uhr
im Sitzungssaal 302 des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich verstei- 
gert werden:

das im Grundbuch von Worin Blatt 107 eingetragene Grund-
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 7, Flur 1, Flurstück 505, Gebäude- und Freifläche, See-
 straße 19, Größe: 1 .194 m2

Verkehrswert: 150 .000,00 EUR .

Objektbeschreibung/Lage: Grundstück bebaut mit Einfamilien-
haus und massivem Nebengebäude
Anschrift: Seestraße 19, 15306 Vierlinden OT Worin
Der Versteigerungsvermerk ist am 27 .07 .2022 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az: 3 K 41/22
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Gemeinsamer Tarif 
der im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen 

(VBB-Tarif)

Gültig ab 1 . Januar 2024

Aus Platzgründen sind im Folgenden die Teile C, D und E sowie 
die weiteren Anlagen (außer Anlage 4) und Anhänge hier nicht 
abgedruckt. Den vollständigen VBB-Tarif erhalten Sie bei der 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Stralauer Platz 29, 
10243 Berlin und bei allen beteiligten Verkehrsunternehmen.

Teil A

Beförderungsbedingungen

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung 
im Eisenbahn-Regional-, S-Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und 
Obusverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und 
auf Fähren. Die Verkehrsmittel dienen der Personenbeförderung.

(2) Der Abschluss des Beförderungsvertrages erfolgt mit dem 
Verkehrsunternehmen, dessen Verkehrsmittel der Kunde be-
tritt . Soweit das Verkehrsmittel im Auftragsverkehr fährt, ist 
der Auftraggeber Vertragspartner .

§ 2 
Anspruch auf Beförderung

(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vor-
schriften des für den jeweiligen Verkehr geltenden Gesetzes 
(Personenbeförderungsgesetz [PBefG] und Allgemeines Eisen-
bahngesetz [AEG]) und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsvorschriften (Verordnung über die Allgemeinen Be-
förderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr 
sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen [VO-ABB] oder 
die Eisenbahn-Verkehrsordnung [EVO]) eine Beförderungs-
pflicht gegeben ist.

(2) Sachen werden nur nach Maßgabe des § 11 und Tiere nur 
nach Maßgabe des § 12 befördert .

§ 3 
Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung 
des Betriebes oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der 
Beförderung ausgeschlossen . Soweit diese Voraussetzungen 
vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen

1. Personen, die unter Einfluss alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel stehen,

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten gemäß Infektions-
schutzgesetz,

3. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es 
sei denn, dass sie zum Führen von Waffen berechtigt sind,

4. Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen bzw. Gewalt aus-
üben,

5. verschmutzte und/oder übelriechende Personen.

(2) Kinder bis zum vollendeten 4 . Lebensjahr werden nur in 
Begleitung einer Aufsichtsperson befördert . Kinder vor Voll-
endung des 6 . Lebensjahres können von der Beförderung aus- 
geschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke  
von Personen begleitet werden, die mindestens das 6. Lebens-
jahr vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben 
unberührt .

(3) Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Betriebs- 
personal . Betriebspersonal im Sinne dieser Beförderungs-
bedingungen sind alle von dem Verkehrsunternehmen zur Er-
füllung seiner Aufgaben beauftragten Personen. Das Betriebs-
personal übt das Hausrecht für das Verkehrsunternehmen aus .

(4) Auf Aufforderung des Betriebspersonals sind nicht nur das 
Verkehrsmittel, sondern auch die Betriebsanlagen zu verlassen . 
Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt bzw . der recht-
mäßige Verweis einer Person aus dem Verkehrsmittel bzw. von 
der Betriebsanlage begründet keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz .

§ 4 
Verhalten der Fahrgäste

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen 
und Verkehrsmittel so zu verhalten, wie es die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rück-
sicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen des Betriebs-
personals ist zu folgen .

Neben den Beförderungsbedingungen des VBB-Tarifs gelten 
für das Verhalten in Bahnanlagen und Verkehrsmitteln die je-
weiligen Benutzungs- und Hausordnungen der einzelnen Ver-
kehrsunternehmen .

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt:

1 . sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unter-
halten,

2. die Türen eigenmächtig zu öffnen oder den automatischen 
Schließvorgang der Türen durch Offenhalten zu verzögern 
bzw . zu verhindern,

3 . Gegenstände aus den Verkehrsmitteln zu werfen oder 
hinausragen zu lassen,

4 . während der Fahrt auf- oder abzuspringen bzw . an Schienen- 
fahrzeugen zu surfen,
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5 . ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,
6 . die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durch-

gänge und der Ein- und Ausgänge durch z . B . sperrige 
Gegenstände zu beeinträchtigen,

7 . in Bahnhöfen, auf Bahnsteigen, in Zugangsgebäuden, vor 
den Ein- und Ausgangsbereichen oder in Verkehrsmitteln 
und deren unmittelbaren Ein- und Ausstiegsbereichen 
Sportgeräte zur Fortbewegung zu benutzen oder dauerhaft 
abzustellen (z .  B . E-Tretroller, Fahrräder, Inline Skates,  
City-Roller, Skateboards),

8 . Sicherheitseinrichtungen (z . B . Notbremse, Nothähne, Signal- 
anlagen) und Notrufeinrichtungen missbräuchlich zu be-
nutzen sowie nicht für den Fahrgast zur Benutzung dienen-
de Betriebseinrichtungen zu öffnen und zu betätigen,

9 . in Verkehrsmitteln, auf Bahnsteiganlagen sowie im gesam-
ten Bahnhofsbereich zu rauchen oder elektronische Ziga-
retten o . Ä . zu verwenden; ausgenommen sind nur gekenn-
zeichnete Raucherbereiche,

10 . Tonwiedergabegeräte, Tonrundfunkempfänger oder Musik-
instrumente zu benutzen (außer bei Vorliegen einer schrift-
lichen Erlaubnis des jeweiligen Verkehrsunternehmens) 
oder Tonwiedergabegeräte mit Kopfhörern zu benutzen, 
wenn durch die Lautstärke andere Fahrgäste belästigt wer-
den,

11. die Verkehrsmittel mit offenen Speisen (Speiseeis o. Ä.) 
und offenen Getränken zu betreten bzw. diese während der 
Fahrt zu konsumieren,

12 . Verkehrsmittel zu beschädigen, zu verunreinigen oder zu 
beschmieren,

13 . in den Verkehrsmitteln oder innerhalb des Bahngebietes 
Handel zu treiben (außer in den dafür vorgesehenen Ver-
kaufsständen), Druckschriften zu verteilen, zu betteln, zu 
sammeln, zu werben oder mit dem Ziel des Gelderwerbs 
Schau- oder Darstellungen zu tätigen,

14. zum Fotografieren und Filmen im Bahngebiet zusätzliche 
künstliche Lichtquellen zu benutzen,

15 . Verkehrsmittel oder Betriebsanlagen zu betreten, die nicht 
zur Benutzung freigegeben sind .

(3) Die Fahrgäste dürfen die Verkehrsmittel nur an den Halte-
stellen betreten und verlassen . Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung des Betriebspersonals . Soweit besonders gekenn-
zeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese 
beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen . Es 
ist zügig ein- oder auszusteigen sowie in das Wageninnere auf-
zurücken . Wird die bevorstehende Abfahrt angekündigt oder 
schließt sich eine Tür, darf das Verkehrsmittel nicht mehr be-
treten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, 
sich im Verkehrsmittel stets festen Halt zu verschaffen.

(4) Fahrgäste, insbesondere Kinder, haben einen Sicherheits-
abstand zur Bahnsteigkante bzw . zur Fahrbahn einzuhalten . 
Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern . Sie 
haben insbesondere dafür zu sorgen, dass Kinder nicht auf den 
Sitzplätzen knien oder stehen . Ferner sind nach Maßgabe der 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften Sicherheitsgurte bzw . 
die Rückhalteinrichtung zu benutzen .

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden 
Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4, kann er von der Be-
förderung ausgeschlossen werden; in schwerwiegenden Fällen 
ist eine vorherige Ermahnung nicht erforderlich .

(6) Bei Verunreinigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen 
oder Betriebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden

- Reinigungskosten in Höhe von 30,00 EUR berechnet .

Bei Sachbeschädigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen 
oder Betriebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden folgen-
de Beträge in Rechnung gestellt:

- bei unbefugten Bemalungen (z. B. Graffiti) 60,00 EUR,
- bei Beschädigungen von Oberflächen (z. B. Scratching) 

150,00 EUR und
- bei Diebstahl von Ausrüstungsgegenständen (z . B . Feuer-

löscher) 50,00 EUR .

Diese Kosten werden durch das Betriebspersonal von dem-
jenigen erhoben, der als Verursacher festgestellt wurde oder 
dessen Urheberschaft auf Grund anderer Umstände (z . B . 
Zeugenaussagen) feststeht . Bei Einzug durch die Verwaltung 
des Verkehrsunternehmens werden zudem Verwaltungskosten 
in Rechnung gestellt .

Bei Verschmutzungen oder Beschädigungen der Objekte grö-
ßeren Ausmaßes und Folgen von Betriebsstörungen (auch 
aus der Mitnahme von Sachen oder Tieren) werden dem Ver-
ursacher Kosten in Höhe des Aufwandes der Beseitigung bzw . 
Wiederherstellung berechnet . Diese Kosten werden von der 
Verwaltung des Verkehrsunternehmens eingezogen . Sollte eine 
Auswechslung eines Wagens bzw . eines Zuges erforderlich 
sein, werden die Kosten für die Auswechslung bzw . Wieder-
herstellung und Verwaltungskosten in Rechnung gestellt .

(7) Beschwerden sind - außer in Fällen des § 6 Absatz 6 und § 7 
Absatz 3 - nicht an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal 
zu richten . Soweit die Beschwerden nicht durch das Aufsichts-
personal erledigt werden können bzw . kein Aufsichtspersonal 
vor Ort ist, sind sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- 
und Linienbezeichnung sowie möglichst unter Beifügung des 
Fahrausweises an die Verwaltung des Verkehrsunternehmens 
zu richten .

(8) Der Fahrgast darf die Notbremse oder die Türnotent-
riegelung nur bei Gefahr für seine Sicherheit, die Sicherheit 
anderer Fahrgäste, anderer Personen oder des Zuges betätigen.

Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungs-
einrichtungen betätigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung im 
Straf- oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrecht-
licher Ansprüche - einen Betrag von 15,00 EUR zu zahlen . Das-
selbe gilt, wenn gegen die Untersagung nach Absatz 2 Num-
mer 3 oder Nummer 9 verstoßen wird .

Im Eisenbahnverkehr beträgt bei missbräuchlicher Betätigung 
der Notbremse der zu zahlende Betrag 200,00 EUR . Gleiches 
gilt für die missbräuchliche Auslösung eines Rauchmelders im 
Zug (insbesondere durch unerlaubtes Rauchen auf der Toilet-
te), wenn es hierdurch zu einer Notbremsung oder einem außer-
planmäßigen Halt des Zuges kommt . Dem Reisenden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden 
entstanden ist .
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(9) Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfriedensbruch, 
Beschädigung in Verkehrsmitteln und deren Einrichtungen, 
bei Schäden, die durch die Beförderung von Sachen oder 
Tieren verursacht werden, bei der Einziehung von Fahraus-
weisen sowie bei der Ablehnung der Zahlung des erhöhten 
Beförderungsentgeltes die Personalien eines Fahrgastes nicht 
eindeutig feststellbar, kann er zu diesem Zweck gemäß § 229 
BGB bzw. § 127 Absatz 1 und 3 StPO im Fahrzeug bzw. auf 
dem Bahnsteig festgehalten oder veranlasst werden, mit dem 
Betriebspersonal die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

(10) Im Linienverkehr mit Omnibussen können entlang der 
Linienführung (im Stadtverkehr auf den im Fahrplan gekenn-
zeichneten Abschnitten) im Land Brandenburg ab 19:00 Uhr und 
in Berlin ab 20:00 Uhr jeweils bis Betriebsschluss Fahrgäste 
außerhalb von Bus-Haltestellen aussteigen . Abweichungen wer- 
den örtlich bekannt gemacht .

Ausgenommen sind der Teilbereich A des Tarifbereichs Berlin 
sowie ein Aussteigehalt bei einer Entfernung von weniger als 
100 m bis zur nächsten Haltestelle .

Der Halte- und Aussteigewunsch ist dem Fahrer direkt und spä-
testens an der letzten, dem Wunschhalt davor liegenden Halte-
stelle mitzuteilen . Für die Überschaubarkeit der Aussteige-
situation seitens des Fahrers sind derartige Ausstiege nur an der 
vorderen Tür möglich .

Ein Ausstieg ist nicht zulässig,

- wenn gemäß § 12 Absatz 1 StVO Halteverbot besteht,
- wenn in zweiter Reihe gehalten werden müsste,
- auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften,
- bei Schnee- und Eisglätte sowie
- an Baustellen bzw . anderen gefährlichen oder unübersicht-

lichen Stellen .

Die Entscheidung obliegt in jedem Fall dem Betriebspersonal .

(11) An Haltestellen oder Bedarfshaltestellen ist der Ein- oder 
Aussteigewunsch rechtzeitig durch das Betätigen der Halte-
wunschtaste im Fahrzeug oder an der Bedarfshaltestelle anzu-
melden .

(12) Fahrten von Gruppen - im Buslinienverkehr im Land 
Brandenburg ab 10 Personen/bei Kleinbussen ab 5 Personen -  
sind bei den Verkehrsunternehmen, deren Verkehrsmittel in An-
spruch genommen werden sollen, mindestens 48 Stunden vor 
Fahrtantritt anzumelden . Anspruch auf Beförderung besteht 
nur, wenn die vom Verkehrsunternehmen mit der Anmelde-
bestätigung festgelegten Fahrzeiten und Linien benutzt werden .

Für den Eisenbahn-Regionalverkehr entfällt die Anmeldung .

§ 5 
Zuweisen von Wagen und Plätzen

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen 
verweisen, wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Er-
füllung der Beförderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzu-
weisen; Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht . Sitzplätze 
sind für schwerbehinderte Menschen, in der Gehfähigkeit be-
einträchtigte, ältere oder gebrechliche Personen, werdende 
Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben .

§ 6 
Beförderungsentgelte, Fahrausweise

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungs-
entgelte zu entrichten . Hierfür werden im Namen und für Rech-
nung der Verkehrsunternehmen Fahrausweise ausgegeben . Sie 
gelten im Eisenbahn-Regionalverkehr in der 2 . Wagenklasse . 
Rechtsbeziehungen, die sich aus einer Beförderung ergeben, 
kommen nur mit dem Verkehrsunternehmen zustande, dessen 
Verkehrsmittel benutzt werden .

Fahrausweise können auch in elektronischer Form (elektroni-
sche Fahrausweise) wie folgt ausgegeben werden:

- auf einer Chipkarte (im Folgenden Chipkarte mit EFS ge-
nannt),

- als digitales Ticket zum Selbstausdrucken (im Folgenden 
Onlineticket genannt),

- als digitales Ticket auf Basis mobiler Endgeräte (im Fol-
genden Handyticket genannt) .

Für Fahrausweise, die als digitales Ticket ausgegeben werden 
(Onlinetickets und Handytickets), gelten die Bedingungen der 
Anlage 8 .

Fahrausweise sind nur gültig, wenn sie durch das Verkehrs-
unternehmen oder durch eine vom Verkehrsunternehmen auto-
risierte Stelle ausgegeben werden . Die gewerbliche bzw . ent-
geltliche Weitergabe von Fahrausweisen durch Dritte und deren 
Nutzung ist untersagt .

Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Fahrausweisen 
besteht kein Anspruch auf Ersatz durch die Verkehrsunter-
nehmen . Ausgenommen hiervon sind Chipkarten mit EFS . In 
diesen Fällen stellt das Verkehrsunternehmen gemäß Anlage 5 
Punkt 4.2 bzw. Anlage 6 Punkt 5 eine neue Chipkarte mit EFS 
aus .

(2) Der Fahrgast hat vor Fahrtantritt einen Fahrausweis zu er-
werben . Sind auf Bahnhöfen oder an Haltestellen keine Ver-
kaufsstellen oder Fahrausweisautomaten vorhanden, so sind 
die Fahrausweise unverzüglich und unaufgefordert beim Fahr- 
oder Servicepersonal bzw . am mobilen Fahrausweisautomaten 
im Verkehrsmittel zu erwerben .

Sofern bei Fahrtantritt kein Fahrausweis bis zum Ziel gelöst 
werden kann, ist beim Übergang auf das nächste Verkehrsmittel 
ein Fahrausweis für die Anschlussstrecke - gegebenenfalls 
auch an Automaten - zu lösen . Ein Anspruch auf Anrechnung 
des erstgelösten Fahrausweises auf den tarifmäßigen Preis zwi-
schen Ausgangs- und Zielpunkt besteht nicht .

(3) Ist der Fahrgast bei Fahrtantritt im Besitz eines Fahraus-
weises, der zu entwerten ist, so hat er die Entwertung unverzüg-
lich und unaufgefordert selbst vorzunehmen:
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- bei auf dem Bahnsteig ortsfest aufgestellten Fahrausweis-
entwertern vor Betreten des Verkehrsmittels,

- bei in den Verkehrsmitteln aufgestellten Fahrausweisent-
wertern beim Betreten des Verkehrsmittels .

Die Entwertung ist nur an Fahrausweisentwertern im VBB-Ta-
rifgebiet gestattet .

Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen .

Sind auf den Bahnhöfen oder im Verkehrsmittel keine Fahraus-
weisentwerter vorhanden, so sind die Fahrausweise unverzüg-
lich und unaufgefordert dem Betriebspersonal zur Entwertung 
auszuhändigen .

Ist bei Omnibussen der Einstieg an der ersten, vorderen Tür 
zwingend vorgeschrieben, ist der Fahrausweis beim Einstieg 
dem Fahrpersonal unaufgefordert vorzuzeigen . Chipkarten mit 
EFS sind unaufgefordert an das Kartenprüfgerät zu halten, bis 
die Beendigung der Fahrausweisprüfung signalisiert wird .

(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der 
Fahrt aufzubewahren und dem Betriebspersonal auf Verlangen 
unverzüglich zur Prüfung vorzuzeigen bzw. auszuhändigen. 
Die Fahrt gilt als beendet, wenn der Fahrgast an seiner Ziel-
haltestelle das Verkehrsmittel sowie ggf . die Bahnsteiganlagen 
verlassen hat . Benutzt ein Fahrgast zu einer Fahrt mehrere 
Fahrausweise, so sind diese Fahrausweise bis zur Beendigung 
der Fahrt aufzubewahren .

(5) Kommt ein Fahrgast seiner Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4  
trotz Aufforderung nicht nach, kann er von der Beförderung 
ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten 
Beförderungsentgeltes nach § 9 bleibt unberührt .

(6)  Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubrin- 
gen . Spätere Beanstandungen werden nicht berücksichtigt .

(7) Inwieweit mit Fahrausweisen dieses Tarifs Züge des Eisen-
bahn-Fernverkehrs benutzt werden können, wird besonders  
- auf Haltebahnhöfen dieser Züge durch Aushang - bekannt ge-
geben .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr 
und die S-Bahn

Für Verbindungen innerhalb des Tarifgebietes werden zur Be-
nutzung von Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der 
S-Bahn nur Fahrausweise nach den Teilen B, C, D dieses Tarifs 
ausgegeben . Ausgenommen hiervon sind Fahrten auf Fahraus-
weisen zu gesondert bekannt gegebenen Sonderangeboten .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr

In Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs ist ein Lösen von 
Fahrausweisen bei Zugbegleitern nur möglich, wenn ein Fahr-
gast unaufgefordert meldet, dass

- die Möglichkeit des Erwerbs eines Fahrausweises vor An-
tritt der Fahrt nicht bestand, weil ein Fahrkartenschalter 
oder Fahrkartenautomat nicht vorhanden, nicht geöffnet 
oder nicht betriebsbereit war,

- der Übergang in die 1 . Wagenklasse gewünscht wird,
- die Fortsetzung der Fahrt in einen Tarifbereich gewünscht 

wird, für den der ursprünglich gelöste Fahrausweis bzw . 
die mitgeführte Zeitkarte nicht ausreicht und auf dem Ab-
gangsbahnhof die Möglichkeit des Erwerbs eines Fahraus-
weises für die anschließende Strecke nicht bestand .

Das Entwerten des Fahrausweises durch Zugbegleiter erfolgt 
nur, wenn ein Fahrgast unaufgefordert meldet, dass der Ent-
werter des Zustiegsbahnhofs nicht betriebsbereit bzw . nicht 
vorhanden gewesen ist .

Fahrausweise zur Entwertung, die einen vorhandenen Fahr-
ausweis ergänzen, werden durch den Zugbegleiter entwertet, 
wenn sich der Fahrgast auf der in den entwertungsbedürftigen 
Geltungsbereich einbrechenden Fahrt befindet und sich unauf-
gefordert beim Zugbegleiter meldet .

§ 7 
Zahlungsmittel

(1) Das Beförderungsentgelt soll abgezählt bereitgehalten wer-
den. Das Fahr- bzw. Servicepersonal ist nicht verpflichtet:

- Geldbeträge über 10,00 EUR zu wechseln,
- mehr als 20 Münzstücke anzunehmen,
- Eincentstücke im Betrag von mehr als 0,10 EUR anzu-

nehmen sowie
- erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen anzu-

nehmen .

(2) Soweit das Fahr- bzw . Servicepersonal Geldbeträge über 
10,00 EUR nicht wechseln kann, ist dem Fahrgast eine Gut-
haben-Quittung über den zurückbehaltenen Betrag auszustellen . 
Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage der 
Guthaben-Quittung bei der Verwaltung des Verkehrsunter-
nehmens abzuholen . Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht 
einverstanden, kann die Fahrt nicht angetreten werden bzw . hat 
er die Fahrt abzubrechen .

Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahr- bzw . 
Servicepersonal ausgegebenen Guthaben-Quittung müssen so-
fort vorgebracht werden .

(3) Die mobilen Fahrausweisautomaten in den Verkehrsmitteln 
können als Zahlungsmittel generell Münzen im Wert von 0,05 EUR,  
0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR und 2,00 EUR an-
nehmen . Die stationären Fahrausweisautomaten können auch 
Banknoten im Wert von 5,00 EUR, 10,00 EUR, 20,00 EUR 
sowie 50,00 EUR annehmen . Die Fahrgäste können die Mün-
zen und Banknoten in beliebiger Stückelung und Reihenfolge 
in die Verkaufsgeräte eingeben .

Die Automaten sind zur Rückgabe von Wechselgeld ein-
gerichtet . Falls einmal Wechselgeld im Automaten fehlt oder 
die Restgeldrückgabe aus sonstigen wichtigen Gründen außer 
Betrieb gesetzt ist, muss der Fahrgast passend zahlen . Darauf 
wird der Fahrgast besonders hingewiesen .

In Fahrzeugen mit mobilen Fahrausweisautomaten ist das Fahr-
personal nicht verpflichtet, Geld zu wechseln. Fahrausweisauto-
maten können auch für das bargeldlose Zahlen eingerichtet sein .
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Besondere Regelung für DB Regio

Im Falle einer Bezahlung von Fahrausweisen in Zügen kann 
die DB dem Fahrgast, der nicht abgezählt zahlt, statt des Rest-
geldes schuldbefreiend eine auf sechs Monate befristete Gut-
haben-Quittung (Überzahlungsgutschein) ausstellen . Diese kann  
in DB Reisezentren gegen Bargeld eingetauscht werden .

§ 8 
Ungültige Fahrausweise

(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Be-
förderungsbedingungen oder des Beförderungstarifs benutzt 
oder nicht im Original vorgelegt werden, sind ungültig und 
können eingezogen werden . Dies gilt auch für Fahrausweise, 
die

1 . nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt (z . B . Übertragen der 
Kundenkartennummer auf den Wertabschnitt),

2 . nicht mit gültiger und vollständig aufgeklebter Wertmarke 
oder zugehörigem Wertabschnitt versehen sind,

3 . zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark be-
schmutzt, unleserlich sind oder vom Fahrgast so laminiert 
oder sonst behandelt wurden, dass das Material des Fahr-
ausweises nicht überprüft bzw . der Fahrausweis zur Über-
prüfung nicht entnommen werden kann; dasselbe gilt für 
Unterlagen, für die ausdrücklich die Gültigkeit als Fahrt-
berechtigung anerkannt ist (z .  B . Beiblatt mit Wertmarke 
von Schwerbehindertenausweisen) oder die von den Ver-
kehrsunternehmen vorübergehend als Fahrtberechtigungen 
anerkannt werden (ggf . Quittungen, Leistungsbescheid der 
Leistungsstelle),

4 . eigenmächtig geändert sind,
5 . von Nichtberechtigten benutzt werden,
6 . zu anderen als zu den zulässigen Fahrten benutzt werden,
7 . wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen 

sind,
8 . ohne das ggf . erforderliche, von der Ausgabestelle be-

festigte bzw . integrierte Lichtbild benutzt werden,
9 . als Übergangsfahrscheine und Anschlussfahrausweise ohne 

einen Hauptfahrausweis vorgewiesen werden,
10 . mehrfach entwertet wurden, die Entwertungsmerkmale ra-

diert, geändert oder in sonstiger Weise verfälscht oder ma-
nipuliert wurden, eine Fälschung nicht auszuschließen oder 
aus anderen durch den Fahrgast zu vertretenden Gründen 
nicht mehr prüfbar ist,

11 . unrechtmäßig hergestellt oder unrechtmäßig erworben wur-
den,

12 . als Chipkarte mit EFS ausgegeben werden und gesperrt sind,
13 . nur als Screenshots von Handytickets gemäß Anlage 8 vor-

gezeigt werden .

Entsprechendes gilt auch für Fahrberechtigungen und Be-
rechtigungsnachweise zur Nutzung von Fahrausweisen sowie 
für zum Fahrausweis gehörende Kundenkarten .

Beförderungsentgelt wird nicht erstattet; Ersatzansprüche, 
insbesondere für Zeitverluste und Verdienstausfälle, sind aus-
geschlossen .

(1a) Für Fahrausweise, die als Chipkarte mit EFS ausgegeben 
werden und die zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht lesbar oder 

sonst verändert sind, wird eine Quittung (Forderungsbeleg) 
ausgestellt, die im Rahmen des Tarifes als Fahrtberechtigung 
gilt . Sie berechtigt zur Beendigung der Fahrt bis zum Verlassen 
des benutzten Fahrzeugs .

Chipkarten mit EFS, die nicht lesbar und sonst verändert sind, 
können durch das Kontrollpersonal zur Prüfung durch das Ver-
kehrsunternehmen eingezogen werden .

Über den Einzug der Chipkarte entscheidet ausschließlich das 
Kontrollpersonal .

Der Kunde ist verpflichtet, den Forderungsbeleg und seine 
Chipkarte mit EFS - sofern diese nicht durch das Kontroll-
personal eingezogen wurde - innerhalb von sieben Tagen nach  
Ausstellung des Forderungsbelegs bei seinem vertragsführen- 
den bzw . ausgebenden Verkehrsunternehmen zur Überprüfung 
vorzulegen . Handelt es sich bei dem EFS um eine persönliche 
Zeitkarte, so hat der Kunde in dieser Frist zusätzlich ein aktuel-
les Lichtbild einzureichen .

Die Überprüfung durch das Verkehrsunternehmen hat inner-
halb von 14 Tagen ab Übergabe des Forderungsbelegs und ggf . 
eines aktuellen Lichtbilds durch den Kunden zu erfolgen . Nach 
der Überprüfung wird dem Kunden vom vertragsführenden 
bzw. ausgebenden Unternehmen gemäß Anlage 5 Punkt 9 eine 
Ersatz-Chipkarte übersandt oder dem Kunden zur Abholung 
bereitgestellt .

(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einer Be-
scheinigung oder einem im Beförderungstarif vorgesehenen 
Personenausweis zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig 
und kann eingezogen werden, wenn die Bescheinigung oder der 
Personenausweis auf Verlangen nicht vorgezeigt wird.

(3) Um die Rückerlangung einer eingezogenen Zeitkarte hat 
sich der Fahrgast selbst zu bemühen . Diesbezügliche Anfragen 
sind an die zuständige Verwaltung des Verkehrsunternehmens 
zu richten, welches den Fahrausweis eingezogen hat .

(4) Soweit Chipkarten mit EFS gemäß § 8 Absatz 1a durch das 
Kontrollpersonal nicht gelesen werden konnten, der Kunde 
einen Forderungsbeleg erhalten und diesen ggf . inkl . seiner 
Chipkarte mit EFS und einem aktuellen Lichtbild bei seinem 
vertragsführenden Verkehrsunternehmen binnen sieben Tagen 
nach der Kontrolle eingereicht hat, erhält der Kunde für den 
Zeitraum ab Ausgabe des Forderungsbelegs vom vertrags-
führenden Verkehrsunternehmen eine Erstattung

- der eingereichten Fahrausweise oder der eingereichten 
Kaufbelege für über digitale Vertriebswege erworbene 
Fahrausweise gemäß des Geltungsbereichs des EFS oder

- für die Tage ohne nachgewiesene Fahrausweise in Höhe 
von 1/365 des Jahresbetrages gemäß des Geltungsbereichs 
des EFS .

Dies gilt nicht, soweit die Prüfung durch das Verkehrsunter-
nehmen ergibt, dass es sich um eine ungültige Chipkarte mit 
EFS nach § 8 Absatz 1 Nummer 3, 4, 5, 6, 7 oder 11 handelt . 
In diesem Fall gilt der Fahrausweis, der als Chipkarte mit EFS 
ausgegeben wurde, als zum Kontrollzeitpunkt ungültig gemäß 
Absatz 1 .
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§ 9 
Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung von erhöhtem Beförderungs-
entgelt verpflichtet, wenn er

1. sich keinen gültigen Fahrausweis im Sinne des § 6 beschafft 
hat,

2 . einen ungültigen Fahrausweis gem . § 8 vorzeigt,
3. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen je-

doch bei einer Überprüfung nicht vorzeigen kann,
4 . andere erforderliche Fahrausweise (z . B . Fahrausweise für 

ein mitgeführtes Fahrrad, einen mitgeführten Hund) nicht 
vorzeigen kann,

5 . den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne 
des § 6 Absatz 3 entwertet hat oder entwerten ließ, oder

6 . den Fahrausweis auf Verlangen nicht vorzeigt oder aus-
händigt .

Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt un-
berührt .

Die Vorschriften unter den Nummern 1 und 5 werden nicht an-
gewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung des Fahr-
ausweises aus Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht 
zu vertreten hat .

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhebt das Verkehrsunternehmen 
jeweils ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60,00 EUR . Es 
kann jedoch das Doppelte des Beförderungsentgeltes für eine 
einfache Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Strecke er-
heben, sofern sich hiernach ein höherer Betrag als nach Satz 1 
ergibt; hierbei kann das erhöhte Beförderungsentgelt nach dem 
Ausgangspunkt der Linie berechnet werden, wenn der Fahrgast 
die zurückgelegte Strecke nicht nachweisen kann .

Ist der Fahrgast nicht in der Lage, sofort den Gesamtbetrag  
von 60,00 EUR zu begleichen, kann er einen Teilbetrag von 
10,00 EUR zahlen . Über den gezahlten Betrag 60,00 EUR oder 
10,00 EUR wird eine Quittung ausgestellt, die im Rahmen 
des Tarifes als Fahrtberechtigung gilt . Sie berechtigt zur Be-
endigung der Fahrt bis zum Verlassen des benutzten Verkehrs-
mittels . Kann das erhöhte Beförderungsentgelt nicht vor Ort be-
zahlt oder angezahlt werden, ist zur Weiterfahrt das Nachlösen 
eines entsprechenden Fahrausweises erforderlich .

Bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungsent- 
geltes erhält der Fahrgast eine Zahlungsaufforderung ausgehän- 
digt oder postalisch zugestellt. Der offene Betrag ist innerhalb 
von 14 Tagen an das jeweilige Verkehrsunternehmen bzw . an ein  
von diesem beauftragten Inkassobüro zu zahlen .

Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht innerhalb der in 
der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist entrichtet, wird für 
jede schriftliche Mahnung ein Bearbeitungsentgelt von mindes- 
tens 5,00 EUR erhoben .

Der Fahrgast ist in jedem Fall verpflichtet, seine Personalien 
anzugeben und sich auf Verlangen auszuweisen .

Muss bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungs-
entgeltes zur Feststellung der Personalien eine Auskunft bei der 

zuständigen Landes- bzw . Kommunalbehörde eingeholt wer-
den, so sind die zusätzlich anfallenden Gebühren vom Fahrgast 
zu tragen .

Das Verkehrsunternehmen kann festlegen, dass im Falle der Er-
hebung eines erhöhten Beförderungsentgeltes vor Ort im Rah-
men der Fahrausweisprüfung durch die Fahrausweisprüfer im 
Verkehrsmittel die Zahlung ausschließlich unter Verwendung 
einer im Geschäftsverkehr üblichen Debit- oder Kreditkarte 
(maestro, VISA und Mastercard) akzeptiert wird . Wird in die-
sem Fall das erhöhte Beförderungsentgelt nicht vor Ort bezahlt 
oder angezahlt, berechtigt auch die ausgehändigte Zahlungsauf-
forderung zur Beendigung der Fahrt bis zum Verlassen des be-
nutzten Verkehrsmittels .

(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich (mit Aus-
nahme bei Nutzung übertragbarer Zeitkarten) im Falle von Ab-
satz 1 Nummer 3 auf 7,00 EUR, wenn der Fahrgast innerhalb 
einer Woche ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des 
Verkehrsunternehmens - ggf . auch online - nachweist, dass er 
zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen persön-
lichen Zeitkarte oder einer entsprechenden Fahrtberechtigung 
war . 

(4) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weiter-
gehende Ansprüche des Verkehrsunternehmens unberührt .

§ 10 
Erstattung von Beförderungsentgelt

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so kann das 
Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahraus-
weises erstattet werden. Beweispflichtig für die Nichtnutzung 
des Fahrausweises ist der Fahrgast .

(2) Sofern nachstehend nichts Anderes geregelt ist, werden 
Fahrausweise mit aufgedrucktem Gültigkeitsdatum nur gegen 
Rückgabe vor dem 1 . Geltungstag umgetauscht bzw . erstattet .

(3) Für nicht oder nur teilweise benutzte Einzelfahrausweise, 
24-Stunden-Karten, Gruppentageskarten für Schüler, Tages-
karten VBB-Gesamtnetz bzw . Mehrfahrtenkarten wird kein 
Ersatz geleistet . Absatz 9 bleibt hiervon unberührt .

(4) Wird eine Zeitkarte in besonderen oder nicht vorher-
sehbaren Fällen (z . B . Krankheit, Unfall oder Tod des Zeit-
karteninhabers) nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das 
Beförderungsentgelt für die Zeitkarte unter Anrechnung des 
Beförderungsentgeltes für die durchgeführten Einzelfahrten 
auf Antrag gegen Rückgabe des Fahrausweises erstattet . Für 
die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem Einzelfahrten - je 
Tag 2 Fahrten - als durchgeführt gelten, ist der Tag der Rück-
gabe oder Hinterlegung der Zeitkarte oder - bei Übersendung 
mit der Post - das Datum des Poststempels oder - bei Tod des 
Zeitkarteninhabers - der Todestag maßgeblich .

Ein früherer Zeitpunkt kann nur bei persönlichen Zeitkarten und 
nur dann berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines 
Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über sta-
tionäre Behandlung oder Bettlägerigkeit des Zeitkarteninhabers 
vorgelegt wird . Bei der Anrechnung des Beförderungsentgeltes 
für die durchgeführten Einzelfahrten wird eine Ermäßigung nur 
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bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen, im 
Übrigen das Beförderungsentgelt für eine einfache Fahrt zu-
grunde gelegt .

(5) Der Antrag auf Erstattung ist grundsätzlich bei der Ver-
waltung des ausgebenden Verkehrsunternehmens zu stellen . 
Der Fahrgast hat zu Erstattungsanträgen den Fahrausweis bei-
zufügen und in den Fällen des Absatzes 4 die entsprechenden 
Nachweise zu erbringen . Der Antrag ist unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des 
Fahrausweises, zu stellen .

(6) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungs-
entgelt in Höhe von mindestens 2,00 EUR sowie eine etwaige 
Überweisungsgebühr abgezogen . Das Bearbeitungsentgelt und 
eine Überweisungsgebühr werden nicht abgezogen, wenn die 
Erstattung aufgrund von Umständen beantragt wird, die das 
Verkehrsunternehmen zu vertreten hat .

(7) Die Fahrgelderstattung für Fahrausweise im Abonnement 
und für Jahreskarten regeln die Anlagen 5 und 6 .

(8) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, kein Anspruch auf Erstattung 
des entrichteten Entgeltes .

(9) Bei einer Tarifänderung verlieren im Voraus erworbene 
und nicht benutzte Fahrausweise, die zur Entwertung bestimmt 
sind, sechs Monate nach Inkrafttreten von Tarifänderungen 
ihre Gültigkeit . Die Erstattung solcher Fahrausweise ist auf 
längstens sechs Monate nach Inkrafttreten der Tarifänderung 
begrenzt und danach ausgeschlossen . Entwertungsbedürftige 
Fahrausweise, deren Preis sich nicht ändert, behalten ihre 
Gültigkeit .

(10) Die Regelungen des § 14 für den Schienenpersonennah-
verkehr bleiben unberührt .

(11) Für Fahrausweise, die als digitale Tickets (Onlinetickets 
und Handytickets) ausgegeben werden, gelten besondere Be-
stimmungen gemäß Anlage 8 .

§ 11 
Beförderung von Sachen

(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nur bei 
Handgepäck . Handgepäck und sonstige Sachen werden nur bei 
gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann befördert, 
wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht 
gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können . 
Eine Mitnahme von Sachen scheidet aus, wenn hierdurch der 
Haltestellenaufenthalt über das übliche Maß verlängert wird 
oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mitnahme der Sache 
andere Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden.

Zum Handgepäck zählen Kleinkindfahrräder mit einem max. 
Felgendurchmesser von bis zu 12,5 Zoll sowie vollständig 
zusammengeklappte Fahrräder und vollständig zusammen-
geklappte Roller .

(2) Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, darf jeder Fahr-
gast genau ein Fahrrad in den Zügen des Eisenbahn-Regional-

verkehrs, der S-Bahn und der U-Bahn sowie auf Fähren über 
den gesamten Verkehrszeitraum hinweg mitnehmen . Die Ent-
scheidung über die Mitnahme von Fahrrädern obliegt bei allen 
Verkehrsmitteln letztlich dem Betriebspersonal . Die Mitnahme 
von Fahrrädern in Omnibussen, Obussen und Straßenbahnen ist 
nicht gestattet, es sei denn, dass diese Verkehrsmittel dafür her-
gerichtet und entsprechend gekennzeichnet sind . Dies gilt auch 
für den Bahn-Ersatzverkehr .

Als Fahrräder gelten zweirädrige einsitzige Fahrräder (auch teil-
weise demontiert), Pedelecs sowie nicht zusammengeklappte 
E-Tretroller mit einer Nenndauerleistung von unter 500 Watt  
gem . Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahr-
zeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verord- 
nung - eKFV) vom 6 . Juni 2019 . Die Akkus der Elektrokleinst-
fahrzeuge dürfen während der Beförderung weder entnommen, 
geladen, noch anderweitig genutzt werden . Das Laden der ein-
gebauten Akkus kann in entsprechend gekennzeichneten Zügen 
jedoch ausnahmsweise gestattet sein . Andere Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren oder alternativen Antrieben (z .  B . Mo-
peds, Mofas), Fahrräder zum Lastentransport, Anhänger sowie 
fahrradähnliche Konstruktionen (auch Tandems, Liegeräder 
und Dreiräder) sind grundsätzlich von der Beförderung aus-
geschlossen; für letztere gelten ggf . besondere Regelungen für 
den Eisenbahn-Regionalverkehr und die S-Bahn .

In der Mobilität eingeschränkte Personen oder Kinderwagen 
haben Vorrang vor der Beförderung eines Fahrrads . Ein An-
spruch auf Erstattung des bereits gezahlten Beförderungs-
entgeltes besteht nicht .

(3) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefähr-
liche Gegenstände ausgeschlossen, insbesondere

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel-
riechende oder ätzende Stoffe, dazu gehören auch mit-
geführte Ersatzakkus für E-Tretroller oder für Fahrräder 
mit Elektro-Hilfsmotor,

2 . unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste 
verletzt oder beschmutzt werden können,

3 . Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen .
4 . Ebenso sind selbstbalancierende Fahrzeuge mit Lenk- oder 

Haltestange (sogenannte Segways) von der Beförderung 
generell ausgeschlossen .

(4) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinder-
wagen und schwerbehinderten Menschen in Krankenfahr-
stühlen richtet sich nach den Vorschriften des § 2 Absatz 1 . 
Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal dafür sorgen, dass 
Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen und schwerbehinderte 
Menschen in Krankenfahrstühlen nicht zurückgewiesen wer-
den . Die Entscheidung über die Mitnahmen liegt beim Be-
triebspersonal .

(5) Die Beförderung von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen 
und sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln ist grundsätzlich zu-
gelassen, wenn die Bauart des Verkehrsmittels es zulässt und 
keine Verminderung der Verkehrssicherheit eintritt .

(6) Besondere Voraussetzungen bestehen für die Mitnahme von 
als „E-Scooter“ bezeichneten Elektromobilen für mobilitätsein-
geschränkte Personen in Linienbussen entsprechend dem Erlass 
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zur „Beförderungspflicht für E-Scooter mit aufsitzender Person 
der Bundesländer vom 15 .03 .2017“ .

E-Scooter (gemeint sind Elektromobile für mobilitätsein-
geschränkte Personen) zur Nutzung von Inhabern mit einem 
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „G“ bzw . 
„aG“ werden in Bussen und Bahnen mitgenommen, wenn sie 
in der Lage sind, selbstständig rückwärts in das Fahrzeug ein- 
bzw . aus dem Fahrzeug herauszufahren und wenn folgende 
technischen Voraussetzungen erfüllt sind:

Das Gerät

- darf max. 300 kg wiegen (Leergewicht + Körpergewicht 
des Nutzers + weitere Zuladungen)

- muss 4 Räder haben
- darf max. 1,20 m lang sein, um über die auf begrenzter Flä-

che notwendige Manövrier-Fähigkeit zu verfügen
- muss ein Bremssystem besitzen, das auf beide Räder einer 

Achse wirkt (z .  B . Feststellbremse)
- die Mitnahmetauglichkeit muss in der Bedienungsanleitung 

des E-Scooter-Herstellers bestätigt sein; diese Unterlage 
muss mitgeführt und auf Aufforderung des Betriebs- bzw. 
Fahrpersonals zur Prüfung vorgezeigt werden.

Für die Mitfahrt in Linien-Bussen gilt grundsätzlich darüber hi-
naus, dass E-Scooter-Nutzer und -Nutzerinnen in der Lage sein 
müssen, sich mit dem Rücken in Fahrtrichtung an die Rück-
haltevorrichtung des Rollstuhlstellplatzes zu stellen .

Erweiterte Mitnahmeregelungen, die über den Erlass der 
Bundesländer vom 15.03.2017 zur „Beförderungspflicht für 
E-Scooter mit aufsitzender Person“ hinausgehen, sind zulässig. 
Die Entscheidung darüber trifft jedes Verbundunternehmen 
eigenständig . Der Fahrgast hat sich vor Antritt der Fahrt zu in-
formieren .

(7) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen 
und zu beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des 
Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt 
oder geschädigt werden können . Soweit durch mitgeführte Sa-
chen Schäden an Personen oder Gegenständen entstehen, gelten 
die allgemeinen Haftungsvorschriften .

(8) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen 
zur Beförderung zugelassen werden und an welcher Stelle sie 
unterzubringen sind .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr 
und die S-Bahn

1 . In den Zügen können leicht tragbare Gegenstände bis zu 
einer Länge von 1,50 Meter unentgeltlich mitgenommen 
werden, wenn in den Vorräumen oder Gängen der Wagen 
besondere Vorrichtungen für die Unterbringung vorhanden 
sind .

2 . Bei Mitnahme eines Fahrrades oder Tandems hat der 
Reisende dieses auf dem Einstiegsbahnhof in den Fahr-
radwagen, das Fahrradabteil oder das Mehrzweckabteil 
einzuladen, es gegebenenfalls bei Zugwechsel auf dem 
Umsteigebahnhof umzuladen und auf dem Zielbahnhof 

auszuladen . Das Fahrrad geht beim Einladen nicht in den 
Gewahrsam der Eisenbahn über, sie haftet nicht für Dieb-
stahl und Verlust, für Beschädigung nur insoweit, als sie 
diese zu vertreten hat .

3 . In den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der 
S-Bahn dürfen Tandems mitgenommen werden . Es gilt  
Teil D, Punkt 21.

4 . In den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der 
S-Bahn können auch nichtmotorisierte Liegeräder sowie 
Dreiräder mitgenommen werden, sofern

a) diese als orthopädisches Hilfsmittel verordnet sind
b) ausreichend Platz vorhanden ist und
c) die Züge dies baulich zulassen .

§ 12 
Beförderung von Tieren

(1) Auf die Beförderung von Tieren sind § 3 Absatz 1 und § 11 
Absatz 1, 6 und 7 anzuwenden .

(2) Haustiere, die klein (bis zur Größe einer Hauskatze), un-
gefährlich und in geschlossenen Behältnissen (z. B. Tierboxen) 
wie Handgepäck untergebracht sind, können mitgenommen 
werden. Die Behältnisse müssen so beschaffen sein, dass Be-
einträchtigungen für Personen und Sachen ausgeschlossen 
sind . Darüber hinaus können Hunde, die in Behältnissen wie 
Handgepäck nicht untergebracht sind oder nicht untergebracht 
werden können, unter der Voraussetzung mitgenommen wer-
den, dass sie angeleint und mit einem für sie geeigneten Maul-
korb versehen sind . Durch Bekanntgabe im Fahrplan kann die 
Mitnahme von Hunden in bestimmten Verkehrsmitteln aus-
geschlossen werden .

Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde und Assistenzhunde 
gemäß Absatz 3 sowie Blindenführhunde und Behindertenbe-
gleithunde, die sich in der Ausbildung befinden, bleiben von 
den Bestimmungen dieses Absatzes unberührt .

(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten sowie Hunde, 
die von schwerbehinderten Menschen mitgeführt werden, in 
deren Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleit-
person nachgewiesen ist (Blindenführhunde und Behinderten-
begleithunde im Sinne von § 228 Absatz 6 Nr. 2 SGB IX), sind 
zur Beförderung stets zugelassen .

Dies gilt auch für Assistenzhunde im Sinne von § 12e des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG), sofern er ent-
sprechend der Assistenzhundeverordnung (AHundV) gekenn-
zeichnet ist .

Die Entgeltpflicht für die Beförderung von Hunden ist in Teil B, 
Punkt 5.1.2 geregelt.

(4) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden .

§ 13 
Fundsachen

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich beim Be-
triebspersonal abzuliefern . Eine Fundsache wird an den Ver-
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lierer durch das Verkehrsunternehmen, in dessen Betriebs- 
mitteln oder -anlagen die Sache gefunden wurde, gegen Zah- 
lung eines Entgeltes für die Aufbewahrung zurückgegeben . 
Im Falle des Fundsachenversandes kommen zu diesem Ent-
gelt noch die Verpackungs- und Versandkosten hinzu . Sofor-
tige Rückgabe an den Verlierer durch das Betriebspersonal 
ist zulässig, wenn er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen 
kann . Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu 
bestätigen .

Eine Fundsache kann gegen schriftliche Vollmacht des Ver-
lierers und unter Vorlage des Personaldokumentes des be-
vollmächtigten Empfangsberechtigten auch an einen Dritten 
ausgehändigt werden . Der Verlierer hat zur Wahrung der An-
sprüche des Finders bei der Aushändigung des Fundgegen-
standes in jedem Falle seine vollständige Adresse anzugeben 
und sich auszuweisen . Über Fundsachen, deren Aufbewahrung 
unzumutbar ist, kann das Verkehrsunternehmen frei verfügen .

§ 14 
Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr 

bei Zugverspätungen, Zugausfällen und gegebenenfalls 
daraus resultierenden Anschlussversäumnissen

(1) Grundlage der Fahrgastrechte sind die Verordnung (EU) 
2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr, das Gesetz zur Anpassung des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) an die Verordnung (EU) 2021/782 
sowie die Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) und Absatz 8 des 
Deutschlandtarifes in den jeweils gültigen Fassungen .

(2) Die nachfolgenden Absätze regeln die Fahrgastrechte inner-
halb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (Fahraus-
weis des VBB-Tarifes Teile B, C und E, ausgenommen ist das 
Deutschlandticket als erheblich ermäßigter Fahrausweis nach 
§ 3 Absatz 4 EVO), soweit eine Verspätung oder ein Zugaus-
fall durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen Deutsche Bahn 
AG, S-Bahn Berlin GmbH, HANSeatische Eisenbahn GmbH, 
NEB Betriebsgesellschaft mbH, Bayerische Oberlandbahn 
GmbH und/oder Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, die Verkehrs-
leistungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 AEG erbringen, 
verursacht worden ist .

Die Vorschriften zu den Fahrgastrechten gelten nicht für die 
Beförderung mit anderen schienengebundenen Verkehrsmitteln 
(zum Beispiel Straßen- und U-Bahnen) und anderen Verkehrs-
mitteln (zum Beispiel Omnibusse und Fähren) . Die Fahrgast-
rechte gelten gemäß § 2 Absatz 2 EVO mit Ausnahme der 
Artikel 13 und 14 der EU VO 2021/782 nicht für von diesen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführten Fahrten mit 
historischem Interesse oder zu touristischen Zwecken .

Berechtigt der Fahrausweis zur Fahrt mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln, werden die Fahrgastrechte nur wirksam, soweit 
die Verspätung im Bereich der tatsächlichen bzw . geplanten 
Eisenbahnbeförderung eingetreten ist . Nimmt der Fahrgast auf- 
einanderfolgende Beförderungsleistungen verschiedener Eisen- 
bahnunternehmen mit verschiedenen Fahrausweisen in An-
spruch, so gilt für jede einzelne Beförderungsleistung ein sepa-
rater Beförderungsvertrag . Es handelt sich dann nicht um eine 
sog . Durchgangsfahrkarte gemäß Artikel 12 der Verordnung 

(EU) 2021/782 . Der einzelne Beförderungsvertrag kommt mit 
Betreten des jeweiligen Fahrzeuges des betreffenden Eisen-
bahnunternehmens zustande .

Ergänzend finden, sofern hier keine zum VBB-Tarif ab-
weichenden Regelungen getroffen worden sind, die Regelun-
gen zu den Fahrgastrechten in den Beförderungsbedingungen 
des Deutschlandtarifs Anwendung .

(3) Macht der Fahrgast von seinen Fahrgastrechten Gebrauch, 
kann er bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine 
Erstattung oder eine Entschädigung verlangen . Der Erstattungs- 
und Entschädigungsanspruch besteht nicht, wenn der Fahrgast 
beim Kauf der Fahrkarte auf Änderungen gemäß Absatz 4 hin-
gewiesen wurde .

(4) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Erstattung, wenn

a) eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort 
um mehr als 60 Minuten absehbar ist . Der Fahrgast kann 
in diesem Fall von der Reise zurücktreten und sich den 
Fahrpreis erstatten lassen bzw . die Fortsetzung der Fahrt 
oder die Weiterreise mit geänderter Streckenführung unter 
vergleichbaren Beförderungsbedingungen bis zum Zielort 
bei nächster Gelegenheit verlangen . Eine gleichzeitige Er-
stattung und Entschädigung für die gleiche Fahrt ist aus-
geschlossen .

b) eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort 
von mindestens 20 Minuten absehbar ist . Der Fahrgast kann 
in diesem Fall seine Reise mit einem anderen Zug durch-
führen, sofern für diesen Zug keine Reservierungspflicht 
besteht . Wenn der Fahrgast für den ersatzweise genutzten 
Zug einen weiteren Fahrausweis erwerben muss (zum Bei-
spiel für den Fernverkehr), kann er von dem Eisenbahn-
unternehmen, das für die Verspätung verantwortlich ist, den 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen .

Ein Anspruch auf Durchführung der Fahrt in einem anderen 
Zug besteht nicht, wenn der Fahrgast im Besitz eines erheb-
lich ermäßigten Fahrausweises ist .

c) der Zug, dessen planmäßige Ankunftszeit zwischen 00:00 Uhr 
und 05:00 Uhr liegt, um mindestens 60 Minuten verspätet ist . 
Der Fahrgast kann in diesem Fall andere Verkehrsmittel zu 
seinem Zielort benutzen, zum Beispiel ein Taxi. Gleiches gilt, 
wenn die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages mit  
dem Zug ausfällt und der Fahrgast den Zielort bis 24:00 Uhr  
nicht mehr erreichen kann . Der Fahrgast kann hierfür den 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 120,00 EUR verlangen . Der Fahrgast hat  
eine Schadensminderungspflicht. Das bedeutet, dass ein Er- 
satz der Aufwendungen nicht verlangt werden kann, wenn  
eine alternative Beförderung (zum Beispiel Omnibus, 
Sammeltaxi) zur Verfügung gestellt wurde.

Wann vernünftigerweise mit einer Ankunftsverspätung am Ziel- 
ort nach den Punkten a) und b) zu rechnen ist, richtet sich nach 
objektiver Beurteilung, insbesondere der

- Aushangfahrpläne und ausgehängten Informationen über 
Fahrplanänderungen an Stationen und Bahnhöfen,
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- elektronischen Anzeigen und Lautsprecheransagen in 
Zügen und an Stationen und Bahnhöfen,

- Fahrplaninformationen aus Buchungssystemen personal-
bedienter Verkaufsstellen,

- verfügbaren Fahrplaninformations- und Reisendeninfor- 
mationsmedien .

(5) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei 
relationsbezogenen Fahrausweisen für eine einfache Fahrt

a) bei einer Verspätung von 60 bis 119 Minuten am Zielort in 
Höhe von 25 Prozent des Fahrpreises,

b) ab einer Verspätung von 120 Minuten am Zielort in Höhe 
von 50 Prozent des Fahrpreises.

(6) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei 
Fahrausweisen, die mindestens einen Tag Gültigkeit haben, 
wenn er im Gültigkeitszeitraum seines Fahrausweises wieder-
holt Verspätungen von mindestens 60 Minuten erlitten hat .

Die Entschädigung beträgt pauschal

a) 1,50 EUR pro Fahrt in der 2 . Wagenklasse bzw . 2,25 EUR 
pro Fahrt in der 1 . Wagenklasse,

b) 0,40 EUR pro Fahrt für Fahrausweise für Fahrräder,

in Summe jedoch maximal 25 Prozent des tatsächlich gezahlten 
Fahrpreises .

Eisenbahnunternehmen sind nach Artikel 19 Absatz 10 Ver-
ordnung (EU) 2021/782 nicht zur Zahlung einer Entschädigung 
verpflichtet, wenn sie nachweisen können, dass Verspätungen, 
verpasste Anschlüsse oder Zugausfälle als direkte Folge von 
oder in untrennbarem Zusammenhang mit folgenden Ursachen 
aufgetreten sind:

1) Außerhalb des Eisenbahnbetriebs liegende außergewöhn-
liche Umstände wie extreme Witterungsbedingungen, große 
Naturkatastrophen oder schwere Krisen im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit, die das Eisenbahnunternehmen trotz 
Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt 
nicht vermeiden und deren Folge es nicht abwenden konnte,

2) Verschulden des Fahrgastes oder
3) Verhalten eines Dritten wie Betreten der Gleise, Kabeldieb-

stahl, Notfälle im Zug, Strafverfolgungsmaßnahmen, Sabo-
tage oder Terrorismus, das das Eisenbahnunternehmen trotz 
Anwendung der nach Lage des Falls gebotenen Sorgfalt 
nicht vermeiden und deren Folge nicht abwenden konnte .

Streik des Personals des Eisenbahnunternehmens, Handlungen 
oder Unterlassungen eines anderen Unternehmens, das dieselbe 
Infrastruktur nutzt, und Handlungen oder Unterlassungen der 
Infrastrukturbetreiber und Bahnhofsbetreiber fallen nicht unter 
diese Ausnahme .

Der Fahrgast reicht die Entschädigungsanträge gesammelt ein, 
bei Fahrausweisen mit einer Gültigkeit bis zu einem Monat 
(24-Stunden-Karten, Tageskarten, 7-Tage-Karten und Monats-
karten) nach Ablauf der Gültigkeit und bei Fahrausweisen mit 

einer Geltungsdauer von mehr als einem Monat (Jahreskarten, 
Abonnements) bei Erreichen des Entschädigungsanspruchs .

(7) Der Entschädigungsbetrag wird auf volle 5 Cent aufgerundet . 
Der Auszahlungsbetrag für eine Entschädigung muss für die 
unter Absatz (5) und (6) genannten Fahrausweise mindestens 
4,00 EUR betragen, das heißt, Fahrpreisentschädigungen unter 
diesem Betrag werden nicht ausgezahlt .

(8) Eine Erstattung oder Entschädigung des VBB-Fahrauswei-
ses kann nur erfolgen, wenn keine anderen Fahrtalternativen 
vorhanden waren oder die Verspätung zum Zeitpunkt des Fahr-
ausweiserwerbs noch nicht bekannt war .

(9) Der Fahrgast muss seinen Erstattungs- bzw . Entschädi- 
gungsanspruch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Gel- 
tungsdauer des Fahrausweises bei dem unter Absatz 2 Satz 1 
genannten Eisenbahnverkehrsunternehmen bzw . bei einem 
vom Unternehmen beauftragten Dienstleister (Servicecenter 
Fahrgastrechte der Deutschen Bahn AG, 60647 Frankfurt am 
Main) unter Nutzung des Fahrgastrechte-Formulars und den 
Belegen (digital) geltend machen .

(10) Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisen-
bahnverkehrsunternehmen kann der Reisende die söp Schlich- 
tungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.  V. (Fasanenstraße 81,  
10623 Berlin, 030 6449933-0, kontakt@soep-online .de) kon-
taktieren . Eine Streitigkeit liegt vor, wenn einer schriftlichen 
Beschwerde des Fahrgastes nicht binnen eines Monats abge- 
holfen wurde bzw. eine andere Rechtsauffassung durch den Kun- 
den vertreten wird. Die nationale Durchsetzungsstelle im SPV 
ist das Eisenbahn-Bundesamt (Heinemannstraße 6, 53175 Bonn,  
Tel. (0228) 307 95 400, Fax (0228) 307 95 499, E-Mail:  
fahrgastrechte@eba .bund .de) .

§ 15 
Fahrgastrechte im Buslinienverkehr unter 250 km

Die Verordnung (EU) 181/2011 legt Mindestrechte für Fahr-
gäste, die mit dem Kraftomnibus reisen, fest . Für die Busver-
kehre im VBB treffen die in der Verordnung (EU) 181/2011 
aufgeführten Fahrgastrechte für Linienverkehre unter 250 km  
Fahrtweite zu und diese gelten im Verkehrsverbund Berlin- 
Brandenburg .

Die nationale Durchsetzungsstelle im Kraftomnibusverkehr ist 
das Eisenbahn-Bundesamt (Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, 
Tel. (0228) 307 95 400, Fax (0228) 307 95 499, E-Mail: fahr-
gastrechte@eba .bund .de) .

§ 16 
Information zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

(VSBG)

Zur Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung von 
Fahrgästen und aus Online-Kaufverträgen informiert der VBB, 
dass die Fahrgäste sich an die söp Schlichtungsstelle öffentli-
cher Personenverkehr e.  V. (Fasanenstraße 81, 10623 Berlin) 
als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
VSBG wenden können .
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§ 17 
Haftung

Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Ver-
letzung eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der 
Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein 
geltenden Bestimmungen . Für Sachschäden haftet das Ver-
kehrsunternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis 
zum Höchstbetrag von 1 .000,00 EUR . Die Begrenzung der Haf-
tung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind . Abweichend vom Satz 2 
haften Betreiber von Bus- und Schienenpersonennahverkehren 
für von ihnen verursachte Verluste oder Beschädigungen von 
Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten in 
Höhe des Wiederbeschaffungspreises oder der Reparaturkosten 
der verlorengegangenen oder beschädigten Ausrüstungen 
oder Geräte . Eisenbahnverkehrsunternehmen haften nach VO 
(EU) 2021/782 Artikel 25 für Mobilitätshilfen, Hilfsmittel und 
Assistenzhunde .

§ 18 
Ausschluss von Ersatzansprüchen

Für die Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen 
gelten die unter § 14 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften .

Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, 
Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel 
begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine 
Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen . 
Der Anspruch auf Beförderung gilt auch als erfüllt, wenn das 
Verkehrsunternehmen aus betrieblichen Gründen andere als 
im Fahrplan angegebene Verkehrsmittel bereitstellt oder Um-
leitungsstrecken befahren werden .

§ 19 
Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Be-
förderungsvertrag ergeben, ist Sitz des jeweiligen Verkehrs-
unternehmens .

Teil B

Tarifbestimmungen

Die Fahrausweise werden im Namen und für Rechnung der 
Verkehrsunternehmen verkauft .

1 Geltungsbereich

Der Tarif gilt für die Beförderung von Personen und für die 
Mitnahme von Sachen im Eisenbahn-Regional-, S-Bahn-, 
U-Bahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsomnibus-, Kraftomnibus- 
und Fährverkehr einschließlich alternativer Bedienungsformen 
folgender Verkehrsunternehmen:

Bayerische Oberlandbahn GmbH
Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

DB Regio AG
Regio Nordost
Babelsberger Straße 18, 14473 Potsdam

DB Regio AG
Regio Südost
Richard-Wagner-Str . 1, 04199 Leipzig

HANSeatische Eisenbahn GmbH
Pritzwalker Straße 8, 16949 Putlitz

NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB)
Georgenstraße 22, 10117 Berlin

ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG)
Bahnhof 1 a, 19370 Parchim

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1, 10115 Berlin

ARGE prignitzbus
Wilsnacker Straße 48, 19348 Perleberg

Barnimer Busgesellschaft mbH (BBG)
Poratzstraße 68, 16225 Eberswalde

Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS)
James-Watt-Straße 4, 15517 Fürstenwalde

Berliner Verkehrsbetriebe A . ö . R . (BVG)
Holzmarktstraße 15 - 17, 10179 Berlin

Cottbusverkehr GmbH (CV)
Walther-Rathenau-Straße 38, 03044 Cottbus

DB Regio Bus Ost GmbH (DRO)
Babelsberger Straße 16, 14473 Potsdam

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) 

Ludwig-Jahn-Straße 1, 14641 Nauen

mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH
Industriestraße 12 - 14, 15366 Hoppegarten

Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG)
Annahofer Straße 1 a, 16515 Oranienburg

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH (ORP)
Perleberger Straße 64, 16866 Kyritz

regiobus Potsdam Mittelmark GmbH
Brücker Landstraße 22, 14806 Bad Belzig

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS)
Nissanstraße 7, 15926 Luckau

Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS)
Dorfstraße 15, 15566 Schöneiche

Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF)
Böttnerstraße 1, 15232 Frankfurt (Oder)
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Strausberger Eisenbahn GmbH (STE)
c/o Stadtwerke Strausberg GmbH
Postfach 1150, 15331 Strausberg

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG)
Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr)
Upstallstraße 18, 14772 Brandenburg an der Havel

Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VGOSL)
Roßkaupe 6, 01968 Senftenberg

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)
Forststraße 16, 14943 Luckenwalde

VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH (VMEE)
Nach dem Horst 43, 03238 Finsterwalde

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP)
Fritz-Zubeil-Straße 96, 14482 Potsdam

A . Reich GmbH
Grünaer Weg 10, 14913 Jüterbog

Fritz Behrendt OHG
Omnibusbetrieb
Lehniner Chaussee 38 b, 14797 Kloster Lehnin, OT Netzen

Herz-Reisen GmbH
Thomas-Müntzer-Straße 6 a, 15806 Zossen

Omnibuscenter LEO-Reisen
Am Telering 7, 03051 Cottbus

Omnibusverkehr Armin Glaser
Feldstraße 52, 14823 Klepzig

Omnibusunternehmen Hans-Hermann Lange
Chausseestraße 107, 14828 Görzke

Günter Anger Güterverkehrs GmbH & Co . Omnibusvermie- 
tung KG
Am Friedrichspark 11, 14476 Potsdam, OT Marquardt

Sabinchen Touristik GmbH
Großstraße 17, 14929 Treuenbrietzen

Taxi/Fahrschule/Busverkehr Schmidt
Lindenallee 25, 01979 Lauchhammer

2 Tarifgebiet

Das Tarifgebiet ist der Verbundraum .

Er umfasst das Land Berlin sowie das Land Brandenburg mit den 
Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havel-
land, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, 
Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prig-
nitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming, Uckermark und den kreis-
freien Städten Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Potsdam.

Das Tarifgebiet gliedert sich in Flächenzonen . Flächenzonen 
sind:

- Tarifwaben

Jede Haltestelle ist einer Tarifwabe zugeordnet . Eine Tarifwabe 
umfasst in der Regel mehrere Haltestellen .

- Landkreise

Sie entsprechen den politischen Grenzen .

- Tarifbereiche

Für Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Potsdam sind Tarifbereiche definiert, die sich in die 
Teilbereiche A, B und C gliedern . Die Teilbereiche C gehören 
gleichzeitig zu den die jeweilige Stadt umgebenden Land-
kreisen. Die Stadt Potsdam gehört gleichzeitig dem Teilbereich C 
des Tarifbereichs Berlin an .

Fahrausweise werden nur für Kombinationen von mindestens 
zwei benachbarten Teilbereichen ausgegeben .

Die Tarifwaben, Landkreise, Tarifbereiche sind in den Flächen-
zonenplänen im Anhang I dargestellt . Einzelne Tarifwaben lie-
gen außerhalb des Tarifgebietes . Die Zuordnung der Orte (ggf . 
auch Ortsteile) einschließlich zugehöriger Bahnhöfe zu den 
Tarifwaben ist aus den Anlagen 1 .1* und 1 .2* ersichtlich . Ein 
Verzeichnis der Orte mit Stadtlinienverkehr enthält Anlage 2 .

* In der gesonderten Broschüre „Alle Zielorte“ abgedruckt .

3 Fahrausweise

3.1 Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten (Zeit-
kartentarif)

Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten, sind

- Monatskarten VBB-Umweltkarte (auch im Abonnement 
und als Jahreskarten),

- Monatskarten Ausbildung (auch im Abonnement und als  
Jahreskarten, jedoch im Tarifbereich Berlin nicht als Jahres-
karten),

- Monatskarten Schüler (auch im Abonnement und als Jahres-
karten; jedoch im Tarifbereich Berlin nicht als Jahreskarten, 
keine Ausgabe von Monatskarten Schüler in Berlin AB),

- 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte,
- 7-Tage-Karten Ausbildung (jedoch nicht für den Tarifbe- 

reich Berlin),
- 7-Tage-Karten Schüler (jedoch nicht für den Tarifbereich 

Berlin) .

Darüber hinaus gibt es für

- die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Berlin:
- das Schülerticket Berlin

- die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Potsdam:
- das Schülerticket Potsdam (nur im Abonnement)
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- den Tarifbereich Berlin:
-  die 10-Uhr-Karten (nur als Monatskarten und im Abon- 

nement)

- die Tarifbereiche der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und für die Orte mit 
Stadtlinienverkehr:
-  die 9-Uhr-Karten (als Monatskarten, im Abonnement 

und als Jahreskarten)

- den Tarifbereich der kreisfreien Stadt Cottbus:
-  die 8-Uhr-Karten (als Monatskarten, im Abonnement 

und als Jahreskarten)

- die Teilbereiche AB der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg 
an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie 
für den Tarifbereich Berlin ABC und das VBB-Gesamtnetz:
- die Monatskarten Fahrrad (nur als Monatskarten)

- die Teilbereiche AB der Tarifbereiche Brandenburg an der 
Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder):
-  das Abonnement VBB-Abo 63vorOrt (nur im Abonne-

ment mit monatlicher Abbuchung)

- das VBB-Gesamtnetz:
-  das VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende und Schü- 

ler (nur als Monatskarte)
- das VBB-Abo Azubi (nur im Abonnement)
- das VBB-Abo 65plus (nur im Abonnement)

Innerhalb des örtlichen Geltungsbereiches (Flächenzonen), der  
auf dem Wertabschnitt aufgedruckt bzw . mit dem elektronischen  
Fahrausweis (im Folgenden EFS genannt) auf einer Chipkarte 
gespeichert ist, kann eine beliebige Anzahl Fahrten durchge- 
führt werden .

Sind in eine Zeitkarte mehrere Flächenzonen einbezogen, müs-
sen diese einander benachbart sein .

Für Zeitkarten, die einen örtlichen Geltungsbereich bis 4 Waben  
umfassen, ergänzt sich dieser um die zwischen den angegebenen 
Start- und Zielwaben liegenden, an diese angrenzenden Tarif-
waben .

Für Zeitkarten, die einen örtlichen Geltungsbereich bis 6 Waben 
umfassen, ergänzt sich dieser durch die Waben, die beim reise-
üblichen oder durch die Fahrplanlage bedingten Weg zwischen 
den angegebenen Start- und Zielwaben liegen . Diese Fahraus-
weise werden nur für landkreisüberschreitende Verbindungen 
ausgegeben .

Fahrwege, die im Verkehr innerhalb der Flächenzonen aus-
nahmsweise zugelassen sind, obwohl auf Teilstrecken diese 
Flächenzonen verlassen werden, enthält Anlage 3 .

Es ist nicht in jedem Fall möglich, das gesamte Fahrausweis-
sortiment bzw . Fahrausweise für alle Relationen an allen Ver-
kaufseinrichtungen zu erhalten .

Zeitkarten werden von den einzelnen Verkehrsunternehmen zu-
mindest für Verbindungen ausgegeben, bei denen Linien oder 
Linienteile dieses Unternehmens berührt werden .

Der Verkauf bestimmter Zeitkarten kann auf besonders bekannt 
gegebene Vorverkaufsstellen beschränkt werden .

3.2 Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten (Bartarif)

Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten, sind

- Einzelfahrausweise, 4-Fahrten-Karten
- 24-Stunden-Karten, 24-Stunden-Karten 4er
- 24-Stunden-Karten Kleingruppe
- Tageskarte VBB-Gesamtnetz
- Gruppentageskarten für Schüler
- Einzelfahrausweise Fahrrad
- 24-Stunden-Karten Fahrrad

Sie gelten zwischen und innerhalb der auf ihnen angegebenen 
Flächenzonen . Sind für eine Verbindung wegabhängig mehre-
re Tarifstufen angegeben, kann der Fahrweg mit der höheren 
Tarifstufe - auch wenn er der verkehrsübliche ist - nicht mit 
dem Fahrausweis der niedrigeren Tarifstufe benutzt werden .

Der Weg mit der höheren Tarifstufe kann mit einem Fahraus-
weis für den Weg mit einer niedrigeren Tarifstufe benutzt wer-
den, wenn gleichzeitig eine Umwegkarte vorgewiesen bzw . er-
worben wird .

Fahrausweise, die Flächenzonen außerhalb der Tarifbereiche 
Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) 
oder Potsdam einbeziehen und die räumliche Gültigkeit für den 
Teilbereich A ausweisen, gelten auch im Teilbereich B des je-
weiligen Tarifbereichs und umgekehrt .

Es ist nicht in jedem Fall möglich, das gesamte Fahrausweis-
sortiment bzw . Fahrausweise für alle Relationen an allen Ver-
kaufseinrichtungen zu erhalten .

4 Fahrpreise

Die Fahrpreise der Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten 
(gemäß 3 .1), sind der Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1 
und 3) zu entnehmen und richten sich

- in Verbindungen bis zu sechs Waben nach der Anzahl der 
bedingt durch den kürzesten Linienverlauf zwischen Start- 
und Zielhaltestelle befahrenen Waben,

- in Verbindungen von mehr als sechs Waben nach der Kom-
bination von Landkreisen (ggf . auch in Verbindung mit den 
Tarifbereichen der Städte),

- für Verbindungen innerhalb der Tarifbereiche der Städte 
danach, welche Kombination einander benachbarter Teil-
bereiche befahren werden soll .

Die Fahrpreise der Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten 
(gemäß 3 .2), sind der Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 2 
und 3) zu entnehmen und richten sich

- in Verbindungen bis zu fünf Waben nach der Anzahl der 
bedingt durch den kürzesten Linienverlauf zwischen Start- 
und Zielhaltestelle befahrenen Waben,

- in Verbindungen von mehr als fünf Waben nach der Luft-
linienentfernung zwischen der Mitte der Wabe der Start-
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haltestelle und der Mitte der Wabe der Zielhaltestelle ohne 
Berücksichtigung der Linienführung . Sind Fahrmöglich-
keiten über mehrere Wege gegeben, können für die Ver-
bindung mehrere Tarifstufen angegeben sein,

- für Verbindungen innerhalb der Tarifbereiche der Städte 
danach, welche Kombination einander benachbarter Teil-
bereiche befahren werden soll,

- beim Kurzstreckentarif nach den vom jeweiligen Ver- 
kehrsunternehmen oder mehreren Verkehrsunternehmen  
örtlich bekannt gegebenen Regelungen unabhängig von 
den Flächenzonengrenzen (siehe Anlage 7) .

Die Fahrpreise sind Tarifstufen zugeordnet .

5 Einzelbestimmungen

5.1 Mitnahme von Personen, Sachen und Tieren

5.1.1 Unentgeltliche Mitnahme von Personen und Sachen

Fahrgäste, die im Besitz gültiger Fahrausweise sind, können

- Kinder unter 6 Jahren,
- einen Kinderwagen und
- Gepäck

unentgeltlich mitnehmen .

Die Mitnahmeregelungen für VBB-Umweltkarten sind im Teil B, 
Punkt 5.2.1 beschrieben.

In den Tarifbereichen Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam 
kann ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 unentgeltlich mit-
genommen werden, wenn der Fahrgast im Besitz einer persön-
lichen Zeitkarte gemäß 5 .2 .5 nur für die Teilbereiche AB oder 
BC oder für den Tarifbereich ABC ist und die Beförderungs-
bedingungen die Mitnahme zulassen . Diese Mitnahmeregelung 
gilt nicht für die Tarifbereiche Brandenburg an der Havel und 
Cottbus und auch nicht für persönliche Zeitkarten in Kombina-
tion mit dem jeweiligen Tarifbereich ABC bzw . für das Gesamt-
netz .

5.1.2 Mitnahme von Hunden

Nutzer von Einzelfahrausweisen (auch 4-Fahrten-Karten oder 
Kurzstrecke) haben für jeden mitgenommenen Hund einen 
Einzelfahrausweis des Ermäßigungstarifs der jeweiligen Tarif-
stufe zu lösen und ggf . zu entwerten .

Hiervon ausgenommen sind kleine Hunde in geeigneten Be-
hältnissen gemäß Teil A, § 12 Absatz 2 Satz 1 .

Nutzer von 24-Stunden-Karten, 24-Stunden-Karten Klein-
gruppe, der Tageskarte VBB-Gesamtnetz, Gruppentageskarten 
für Schüler, Inhaber von Zeitkarten sowie Inhaber von Schwer-
behindertenausweisen mit Beiblatt und gültiger Wertmarke 
können einen Hund unentgeltlich mitnehmen .

Diese Regelung gilt auch für schwerbehinderte Menschen, in 
deren Schwerbehindertenausweis die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson eingetragen ist, unabhängig davon, 
ob diese mit einer Begleitperson fahren .

Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, Behinderten-
begleithunde und Assistenzhunde sowie Blindenführhunde und 
Behindertenbegleithunde, die sich in der Ausbildung befinden, 
werden generell unentgeltlich befördert .

Werden von einem Fahrgast mehrere Hunde mitgenommen, ist 
für den zweiten und ggf . jeden weiteren Hund ein Einzelfahr-
ausweis des Ermäßigungstarifs (auch 4-Fahrten-Karten oder 
Kurzstrecke) oder eine 24-Stunden-Karte des Ermäßigungs-
tarifs der jeweiligen Tarifstufe zu lösen und ggf . zu entwerten .

5.2 Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten (Zeit-
kartentarif)

5.2.1 VBB-Umweltkarten

VBB-Umweltkarten werden an jedermann ausgegeben, sind 
übertragbar und gelten innerhalb der auf ihnen angegebenen 
Flächenzonen .

Die VBB-Umweltkarten beinhalten die Mitnahme von bis zu 
vier Personen, wobei nur eine Person älter als 14 Jahre sein 
darf, montags bis freitags ab 20:00 Uhr sowie samstags, sonn-
tags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an gesetzlichen Feier-
tagen ganztägig . Die Mitnahmeregelung endet jeweils am 
Folgetag 03:00 Uhr, soweit dieser nicht selbst ein Samstag, 
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist . Gelten in den Ländern 
Berlin und Brandenburg unterschiedliche Feiertagsregelungen, 
so gilt die Mitnahmeregelung nur für das Land, in dem der 
gesetzliche Feiertag gilt .

VBB-Umweltkarten werden als Wertabschnitte ausgegeben .

VBB-Umweltkarten werden als Monatskarten oder 7-Tage- 
Karten ausgegeben .

Für die Ausgabe der Monatskarten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.1.1 Monatskarten VBB-Umweltkarte

Monatskarten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an aus-
gestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Mo-
nats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

5.2.1.2 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte

Wertabschnitte für 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte gelten 
für sieben aufeinanderfolgende Kalendertage . Ihre Gültigkeit 
beginnt am ersten aufgedruckten Kalendertag 00:00 Uhr und 
endet am siebenten Kalendertag um 24:00 Uhr .

Im Vorverkauf erworbene Wertabschnitte für Orte mit Stadt-
linienverkehr, für die Tarifbereiche der kreisfreien Städte oder 
für den Tarifbereich Berlin bzw . Teilbereiche dieser Tarif-
bereiche sind sofort bei Fahrtantritt der ersten Fahrt vom Fahr-
gast zu entwerten . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu 
überzeugen . Die Gültigkeit endet am siebenten Kalendertag ab 
Entwertung um 24:00 Uhr .
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5.2.2 8-Uhr-Karten

8-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind über-
tragbar . Sie gelten nur für den Tarifbereich Cottbus ABC und 
die Teilbereiche Cottbus AB und Cottbus BC .

Sie gelten:

- montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an 
gesetzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages .

8-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an aus-
gestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Mo-
nats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 8-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.3 9-Uhr-Karten

9-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind über-
tragbar . Sie gelten nur in Orten mit Stadtlinienverkehr und in 
den Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und deren Teilbereichen.

Sie gelten:

- montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an 
gesetzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages .

9-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an aus-
gestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Mo-
nats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 9-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.4 10-Uhr-Karten

10-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind 
übertragbar . Sie gelten nur für den Tarifbereich Berlin ABC und 
die Teilbereiche Berlin AB und Berlin BC .

Sie gelten:

- montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an 
gesetzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages .

Gelten in den Ländern Berlin und Brandenburg unterschied-
liche Feiertagsregelungen, so gilt die ganztägige Nutzung nur 
für das Land, in dem der gesetzliche Feiertag gilt .

10-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an aus-
gestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Mo-
nats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 10-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 .

10-Uhr-Karten werden nicht als Jahreskarten ausgegeben .

5.2.5 Zeitkarten des Ausbildungstarifs

Es werden Monatskarten und 7-Tage-Karten Ausbildung, 
Monatskarten und 7-Tage-Karten Schüler, Schülertickets Ber-
lin, Schülertickets Potsdam, Schüler-Fahrausweise im Land 
Brandenburg, das VBB-Abo Azubi und das VBB-Freizeit- 
Ticket ausgegeben .

Die vorgenannten Fahrausweise sind persönliche Zeitkarten 
und sind nicht übertragbar .

Persönliche Zeitkarten bestehen aus einer VBB-Kundenkarte 
oder dem Schüler-Fahrausweis mit Lichtbild und Gültigkeits-
befristung sowie dazugehörigem Wertabschnitt oder einer 
Chipkarte (nur im Abonnement bzw . als Schülerticket Berlin) 
mit ggf . befristetem EFS und aufgedrucktem Lichtbild sowie 
Vor- und Zunamen .

Zur Ausstellung einer VBB-Kundenkarte oder einer Chipkarte 
mit EFS (nur im Abonnement bzw . als Schülerticket Berlin) ist 
der Nachweis der Berechtigung zu erbringen .

Die VBB-Kundenkarte oder die Chipkarte mit EFS wird bei 
Neuausstellung längstens bis einschließlich 15 Jahren des In-
habers befristet . Danach wird die Berechtigung zur Inanspruch-
nahme von Zeitkarten des Ausbildungstarifs längstens für ein 
Jahr nach Ausstellung eines entsprechenden Berechtigungs-
nachweises gewährt und kann von der fristgerechten Abgabe 
und einem ordnungsgemäßen Ausfüllen besonderer Erhebungs-
unterlagen abhängig gemacht werden, sofern die Erhebung das 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zur Grundlage hat.

Persönliche Zeitkarten (ausgenommen Chipkarten mit EFS) 
sind nur gültig, wenn die VBB-Kundenkarte mit Vor- und Zu-
namen versehen ist und die Nummer der VBB-Kundenkarte 
vom Inhaber in das vorgesehene Feld des jeweiligen Wert-
abschnitts eingetragen wurde .

Persönliche Zeitkarten werden ungültig:

- mit Ablauf desjenigen Monats, in dem die Voraussetzungen 
zur Nutzung nicht mehr erfüllt sind, oder

- zu dem auf der VBB-Kundenkarte angegebenen Zeitpunkt .

VBB-Kundenkarten dürfen nicht laminiert und verändert werden .

Abgenutzte, zerrissene, beschädigte oder verlorene VBB-Kun-
denkarten für persönliche Zeitkarten werden in den besonders 
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bekannt gegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen 
erneuert . Für Chipkarten mit EFS (außer für Schülertickets Ber-
lin) gelten die Bestimmungen der Anlage 5 .

Die Verkehrsunternehmen geben eigene Kundenkarten unter 
Verwendung des VBB-Logos nach abgestimmten Standards 
heraus .

5.2.5.1 Monatskarten und 7-Tage-Karten Ausbildung

Monatskarten Ausbildung werden für Flächenzonenkombina- 
tionen gemäß Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1 .2 .1) aus-
gegeben .

7-Tage-Karten Ausbildung werden nicht für den Tarifbereich 
Berlin ausgegeben .

Monatskarten Ausbildung werden mit Gültigkeit von jedem 
Tag an ausgestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des fol-
genden Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag voran-
geht . Bei Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet 
die Geltungsdauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats 
Februar .

7-Tage-Karten Ausbildung gelten für sieben aufeinander-
folgende Kalendertage . Ihre Gültigkeit beginnt am ersten auf-
gedruckten Kalendertag 00:00 Uhr und endet am siebenten 
Kalendertag um 24:00 Uhr .

Monatskarten und 7-Tage-Karten Ausbildung erhalten:

(a) schulpflichtige Personen bis einschließlich 14 Jahre sowie 
Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen

(b) ab 15 Jahren

(1) Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an in 
öffentlicher oder staatlich genehmigter bzw. staatlich an-
erkannter privater Trägerschaft stehender

- allgemeinbildender Schulen,
- berufsbildender Schulen,
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,
- Hochschulen, Akademien

mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshoch-
schulen und Landesvolkshochschulen;

(2) Personen, die private Schulen (Ersatzschulen, Ergän- 
zungsschulen) oder sonstige Bildungseinrichtungen, die 
nicht unter (1) fallen, besuchen, sofern sie aufgrund des Be-
suchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der 
Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch die-
ser Schulen und sonstigen privaten Bildungseinrichtungen 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungs-
fähig ist;

(3) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer an-
deren Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum nachträg-
lichen Erwerb der Berufsbildungsreife, der erweiterten 
Berufsbildungsreife, der Fachoberschulreife oder des Mitt-
leren Schulabschlusses besuchen;

(4) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder in einem anderen 
Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungs-
gesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung 
außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des 
§ 43 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes, § 36 Absatz 2 
der Handwerksordnung ausgebildet werden;

(5) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvor-
bereitungslehrgang besuchen;

(6) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines 
Praktikums oder Volontariats in Berlin bzw. Brandenburg 
vor, während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach 
den für Ausbildung und Studium geltenden Bestimmungen 
vorgesehen ist;

(7) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Diens- 
tes (entspricht im Land Berlin der Laufbahngruppe 1) 
sowie Praktikanten und Personen, die durch Besuch eines 
Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für die Zulassung 
als Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes 
erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrkostenersatz 
von der Verwaltung erhalten;

(8) Teilnehmende an einem freiwilligen sozialen Jahr, am 
Bundesfreiwilligendienst oder an einem freiwilligen öko-
logischen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diensten .

Die unter Buchstabe b) genannten Personen erhalten Monats-
karten und 7-Tage-Karten Ausbildung - jedoch nur, sofern die 
Ausbildung in Berlin oder Brandenburg stattfindet und diese 
mindestens ein Halbjahr bzw . ein Semester lang 20 Wochen-
stunden bzw . bei Studierenden einen Leistungsumfang von 
mindestens 15 Credit Points umfasst. Für den unter (6) auf-
geführten Personenkreis kann bei entsprechendem Nachweis 
die Mindestdauer des Praktikums bzw. Volontariats auch weni-
ger als ein Halbjahr bzw . Semester betragen .

Die Institutionen, die zu den vorgenannten Ausbildungsstätten 
rechnen, bestimmen die zuständigen Verwaltungsstellen des 
Landes Berlin und des Landes Brandenburg .

Berufstätige, Berufspraktikanten und Personen, die Arbeitslosen- 
geld während einer beruflichen Weiterbildung nach dem Dritten 
Sozialgesetzbuch (SGB III) beziehen, sowie Personen, die sich 
in einem Referendariat befinden, erhalten keine Monatskarten 
und 7-Tage-Karten Ausbildung. Dies gilt auch für Personen, die 
Lehrgänge, Nachhilfekurse oder Sprachenschulen besuchen .

Der Nachweis der Berechtigung erfolgt durch Vorlage einer Be-
scheinigung der Bildungseinrichtung in deutscher Sprache . In 
der Bescheinigung hat in den Fällen des Buchstaben b) Ziffern (1)  
bis (7) die Ausbildungsstätte, in den Fällen des Buchstaben b)  
Ziffer (8) der Träger der jeweiligen sozialen Dienste zu be-
stätigen, dass die jeweils zutreffende Voraussetzung gegeben 
ist . Diese Bescheinigung darf nicht älter als 30 Tage sein .

Die Auszubildenden haben neben der Bescheinigung ihren 
Ausbildungsvertrag, gegebenenfalls mit Nachträgen, sowie ein 
Personaldokument beim Verkehrsunternehmen vorzulegen.
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Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Monatskarten und 
7-Tage-Karten Ausbildung wird längstens für ein Jahr nach 
Ausstellung der Bescheinigung gewährt .

Studierende müssen den Studierendenausweis mit gültigem 
Semesterstempel oder die gültige Semesterkarte vorlegen . Für 
jedes Semester ist die Kundenkarte Ausbildung neu zu beantragen .

Für die Ausgabe der Monatskarten Ausbildung im Abonnement 
gelten die Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als 
Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen können an-
stelle der Monatskarten bzw . 7-Tage-Karten Ausbildung Fahr-
ausweise gemäß 5 .2 .5 .2 bis 5 .2 .5 .6 ausgegeben werden .

5.2.5.2 Monatskarten und 7-Tage-Karten Schüler

Monatskarten und 7-Tage-Karten Schüler erhalten

(a) schulpflichtige Personen an allgemeinbildenden öffent-
lichen und privaten Schulen in Berlin oder Brandenburg 
sowie

(b) Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen .

Monatskarten Schüler werden für Flächenzonenkombinationen 
gemäß Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1 .2 .2) ausge- 
geben .

7-Tage-Karten Schüler werden nicht für den Tarifbereich Berlin 
ausgegeben .

Monatskarten Schüler werden mit Gültigkeit von jedem Tag an 
ausgestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden 
Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

7-Tage-Karten Schüler gelten für sieben aufeinanderfolgende 
Kalendertage . Ihre Gültigkeit beginnt am ersten aufgedruckten 
Kalendertag 00:00 Uhr und endet am siebenten Kalendertag um 
24:00 Uhr .

Der Nachweis der Berechtigung erfolgt durch Vorlage einer 
Bescheinigung der Bildungseinrichtung in deutscher Sprache . 
Diese Bescheinigung darf nicht älter als 30 Tage sein .

Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Monatskarten und 
7-Tage-Karten Schüler wird längstens für Personen bis ein-
schließlich 15 Jahren, anschließend maximal für ein Jahr nach 
Ausstellung der Bescheinigung gewährt .

Für die Ausgabe der Monatskarten Schüler im Abonnement 
gelten die Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als 
Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.5.3 Schülertickets Berlin

Berechtigte, Gültigkeit

Das Schülerticket Berlin wird an Schüler mit Berliner Schüler-
ausweis I ausgegeben und gilt nur für die Teilbereiche AB des 
Tarifbereichs Berlin .

Das Schülerticket Berlin ist eine persönliche Zeitkarte und wird 
ausschließlich als Chipkarte mit EFS ausgegeben . Der Nach-
weis zur Berechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Berliner 
Schülerausweises I des aktuellen Schuljahres zu erbringen .

Berliner Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen, 
können auch das Schülerticket Berlin nutzen . Die Berechtigung 
zur Nutzung muss durch einen geeigneten Nachweis erfolgen, 
das kann z .  B . der Aufnahmebescheid der Schule, die Schul-
zuweisung bzw . der Rückstellungsbescheid durch eine Berliner 
Behörde sein .

Schüler mit Wohnort Berlin, die eine Schule im Land Branden-
burg besuchen, können auch das Schülerticket Berlin nutzen . 
Die Berechtigung zur Nutzung muss in diesem Fall durch 
eine Berliner Meldebescheinigung oder einen geeigneten amt-
lichen Ausweis des Schülers mit Lichtbild und Adressangabe 
in Verbindung mit einem Schulbesuchsnachweis einer öffent-
lichen oder staatlich anerkannten Brandenburger Schule nach-
gewiesen werden .

Das Schülerticket Berlin wird mit Gültigkeit zum Ersten eines 
Kalendermonats ausgegeben . Es erfolgt keine Ausgabe von 
Startkarten .

Beantragung

Die Beantragung muss bis zum 10 . Kalendertag des Vormonats, 
ab dem das Schülerticket gültig sein soll, über einen Online-An-
trag erfolgen . Der erforderliche gültige Berliner Schüleraus-
weis I des aktuellen Schuljahres sowie ein Lichtbild müssen bei 
Antragstellung mit dem Online-Antrag hochgeladen werden . 

Chipkarte mit EFS: Erhalt, Ersatz, Rückgabe

Die Chipkarte mit dem für den Antragszeitraum gültigen 
EFS wird dem Kunden bzw . dessen gesetzlichem Vertreter 
postalisch zugestellt oder durch einen Zustelldienst über-
bracht . Bei Zusendung der Chipkarte mit EFS sind im bei-
gefügten Anschreiben die auf dem Chip gespeicherten Daten 
der Fahrtberechtigung aufgeführt . Der Kunde hat die Daten 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen . Nichterhalt bzw . 
Beanstandungen sind dem ausgebenden Verkehrsunternehmen 
unverzüglich, jedoch spätestens bis zehn Tage nach Beginn des 
ersten Gültigkeitsmonats per E-Mail, schriftlich oder persön-
lich anzuzeigen . Sofern die Information über den Nichterhalt 
oder die Beanstandungen nicht innerhalb dieser Frist erfolgt, 
sind Ansprüche des Kunden ausgeschlossen .

Die Daten auf der Chipkarte können in gesondert bekannt ge-
gebenen Verkaufsstellen ausgelesen werden .

Das Schülerticket Berlin wird längstens für Personen bis ein-
schließlich 15 Jahren ausgegeben, es sei denn, der Kunde weist 
seine weitere Berechtigung nach . In diesem Fall verlängert 
sich die Fahrtberechtigung entsprechend der nachgewiesenen 
Berechtigung und endet mit deren Wegfall . Die Verlängerung 
ist spätestens sechs Wochen vor Ende der Laufzeit unter Vor-
lage der erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner Schüler-
ausweis I des aktuellen Schuljahres und ggf . Lichtbild) neu zu 
beantragen .
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Die Chipkarten sind Eigentum des ausgebenden Verkehrsunter-
nehmens . Ist die Kartengültigkeit abgelaufen oder ist eine Än-
derung persönlicher Daten notwendig, wird dem Kunden bzw . 
dessen gesetzlichem Vertreter nach Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweis I des aktuellen 
Schuljahres und Lichtbild) eine neue Chipkarte mit EFS zu-
gesandt .

Der Verlust oder die Beschädigung der Chipkarte ist dem aus-
gebenden Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen . Die 
ursprünglich ausgegebene Chipkarte wird gesperrt . Das Glei-
che gilt, wenn der Kunde seine Chipkarte nicht gemäß Teil A, 
§ 8 Absatz 1a fristgerecht zur Prüfung beim ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorlegt . Die Ausstellung einer Ersatz-Chip-
karte erfolgt gegen ein Entgelt in Höhe von 10,00 EUR und 
nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner 
Schülerausweis I des aktuellen Schuljahres und Lichtbild) . Für 
jede weitere Ersatz-Chipkarte innerhalb von 24 Monaten nach 
der ersten Ersatzausstellung wird ein Entgelt von 20,00 EUR 
erhoben .

Beim Wegfall der Voraussetzungen ist der Schüler zur unver-
züglichen Mitteilung an das ausgebende Verkehrsunternehmen 
verpflichtet. Die Chipkarten mit EFS werden durch das aus-
gebende Verkehrsunternehmen zu diesem Zeitpunkt gesperrt .

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Teil A, ins-
besondere kann gemäß §§ 6, 8 und 9 VBB-Tarif Teil A ein er-
höhtes Beförderungsentgelt erhoben werden, wenn das Schü- 
lerticket Berlin bei einer Fahrausweiskontrolle nicht vorgezeigt 
werden kann .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.5.4 Schülertickets Potsdam

Schülertickets Potsdam werden an Schülerinnen und Schüler 
mit Wohnsitz in Potsdam und Besuch einer Schule in Potsdam 
(Grundschule, Gesamtschule, Oberschule, Gymnasium oder För- 
derschule) ausgegeben .

Schülertickets Potsdam werden ausschließlich als Chipkarte 
mit EFS ausgegeben . Der Nachweis zur Berechtigung zum 
Erhalt des Schülertickets Potsdam ist durch Vorlage einer ak-
tuellen Bestätigung der jeweiligen Schule oder eines aktuellen 
Schülerausweises zu erbringen .

Die Ausgabe erfolgt ausschließlich im Abonnement mit monat-
licher Abbuchung und nur für die Teilbereiche AB des Tarif-
bereichs Potsdam. Es gelten die Bestimmungen der Anlage 5.

5.2.5.5 Schüler-Fahrausweise im Land Brandenburg

Schüler-Fahrausweise werden gemäß Teil B, Punkt 5.2.5 aus-
gegeben .

Schüler-Fahrausweise werden an Auszubildende/Schüler, die 
im Land Brandenburg wohnen, für Flächenzonenkombinationen 
gemäß Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1) ausgegeben .

Für Schüler-Fahrausweise gelten die Regelungen, die in den 
Satzungen der einzelnen Landkreise für die Schülerbeförderung 
festgeschrieben wurden .

Auf den Schüler-Fahrausweisen sind der Beginn und das Ende 
der Gültigkeit dargestellt . Sie gelten vom ersten Gültigkeits-
tag 00:00 Uhr bis zum letzten Gültigkeitstag 24:00 Uhr . Gelten 
Schüler-Fahrausweise in einem Monat nur in einzelnen Wo-
chen, so trifft diese Regelung analog zu.

Schüler-Fahrausweise sind VBB-Kundenkarte und Fahraus-
weis in einem Dokument .

Für die Ausgabe der Schüler-Fahrausweise im Abonnement 
gelten die Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als 
Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

Abweichend davon erfolgt für Schüler-Fahrausweise als 
Jahreskarten bei Tarifanpassungen eine anteilige Anpassung 
des Gesamtpreises für den Zeitraum des Inkrafttretens der 
Tarifanpassung bis zum Gültigkeitsende der Jahreskarte . Der 
Differenzbetrag wird im Lastschriftverfahren verrechnet.

Zum Erwerb eines Schüler-Fahrausweises als Jahreskarte ist 
das Vorliegen der Kundendaten sowie eine Einwilligung zur 
Nacherhebung des Differenzbetrages erforderlich.

5.2.5.6 VBB-Abo Azubi

Das VBB-Abo Azubi ist ein persönliches Abonnement mit 
monatlicher Abbuchung und ist nicht übertragbar .

Das VBB-Abo Azubi wird ausschließlich im Abonnement 
als Chipkarte mit EFS und nur für das VBB-Gesamtnetz aus-
gegeben . Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten Tag des 
Geltungszeitraumes des Abonnements . Die Chipkarte gilt als 
Kundenkarte, das erforderliche Lichtbild sowie Vor- und Zu-
name werden auf die Chipkarte gedruckt .

Das VBB-Abo Azubi erhalten:

(1) Auszubildende, die in einem Berufsausbildungsverhältnis 
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, 
die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufs-
ausbildung im Sinne des § 43 Absatz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung ausgebildet 
werden, sowie Auszubildende an einer Fachschule für Sozial-
pädagogik;

(2) Schülerinnen und Schüler in berufsqualifizierenden 
Bildungsgängen (Vollzeit) an Schulen in öffentlicher Träger-
schaft, an Ersatzschulen, an Fachschulen für Sozialpädagogik 
und staatlich anerkannten Ausbildungsstätten für Fachberufe 
des Gesundheitswesens;

(3) Beamtenanwärter*innen des einfachen und mittleren Diens-
tes (entspricht im Land Berlin der Laufbahngruppe 1), sofern 
sie keinen Fahrkostenersatz von der Verwaltung erhalten;

(4) Teilnehmende an einem freiwilligen sozialen Jahr, am 
Bundesfreiwilligendienst oder an einem freiwilligen öko-
logischen Jahr .

Die unter Abs. (1) bis (4) genannten Personen erhalten ein VBB-
Abo Azubi nur, sofern die Ausbildung in Berlin oder Branden-
burg (Standort der die Bescheinigung ausgebenden Institution) 
mindestens 12 Monate lang 20 Wochenstunden umfasst .
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Der Nachweis der Berechtigung erfolgt durch Vorlage einer Be-
scheinigung in der für das VBB-Abo Azubi festgelegten Form . 
Diese Bescheinigung wird ausschließlich durch folgende Insti-
tutionen ausgestellt:

- Berufliche Schulen sowie staatlich anerkannte Aus-
bildungsstätten in den Ländern Berlin und Brandenburg für 
Personen gem. Abs. (1) und (2) bzw.

- Industrie- und Handelskammern sowie Handwerks-
kammern der Länder Berlin und Brandenburg für Perso-
nen gem . Abs . (1), die im Land Brandenburg oder im Land 
Berlin berufsschulpflichtig oder berufsschulberechtigt sind, 
deren berufliche Schule jedoch außerhalb des Verbund-
gebietes liegt

- Berufliche Schulen, Akademien (z.  B. Verwaltungs-, Justiz- 
oder Polizei-Akademie) bzw. Dienstherr für Personen gem. 
Abs . (3) oder

- Träger des Freiwilligendienstes für Personen gem. Abs. (4).

Die Institutionen, die zu den vorgenannten Ausbildungsstätten 
rechnen, bestimmen die zuständigen Verwaltungsstellen des 
Landes Berlin und des Landes Brandenburg .

Berufstätige, Berufspraktikanten und Personen, die Arbeits-
losengeld während einer beruflichen Weiterbildung nach dem 
Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) beziehen, sowie Personen, 
die sich in einem Referendariat befinden, erhalten kein VBB-
Abo Azubi. Dies gilt auch für Personen, die Lehrgänge, Nach-
hilfekurse oder Sprachenschulen besuchen .

Die Bescheinigung ist mit der Beantragung bzw . zur Ver-
längerung eines Abonnements einzureichen . Sie darf nicht älter 
als 30 Tage sein .

Die Auszubildenden haben neben der Bescheinigung ein Per- 
sonaldokument beim Verkehrsunternehmen vorzulegen .

Das VBB-Abo Azubi berechtigt nicht zur unentgeltlichen Mit-
nahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 . Für die Mit-
nahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5.4.

Für die Ausgabe des VBB-Abo Azubi gelten die Bestimmungen 
der Anlage 5 .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.5.7 VBB-Freizeit-Ticket

Inhaber einer Monatskarte, eines Abonnements oder einer Jah- 
reskarte Ausbildung bzw. Schüler gemäß Teil B, Punkte 5.2.5.1 
bis 5 .2 .5 .4 oder eines Schüler-Fahrausweises gemäß Teil B, 
Punkt 5.2.5.5 können diesen Hauptfahrausweis während seiner 
Gültigkeit durch ein VBB-Freizeit-Ticket auf das VBB-Ge-
samtnetz erweitern .

Das VBB-Freizeit-Ticket gilt montags bis freitags von 
14:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages, samstags, sonn- und 
feiertags sowie in den gesetzlichen Schulferien der Länder Ber-
lin und Brandenburg von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folge-
tages .

Das VBB-Freizeit-Ticket wird mit Gültigkeit von jedem Tag 
an ausgestellt . Es gilt bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden 

Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Der Hauptfahrausweis ist auf der Fahrt mitzuführen und bei der 
Fahrausweisprüfung vorzuzeigen . Vor Fahrtantritt muss in das 
vorgesehene Feld des VBB-Freizeit-Tickets:

- die Kundennummer der VBB-Kundenkarte,
- die letzten vier Ziffern (einschließlich der Prüfziffer) der 

Chipkarte mit EFS

eingetragen werden .

Das VBB-Freizeit-Ticket berechtigt nicht zur unentgeltlichen 
Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 . Für die 
Mitnahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5.4.

Die Nichtausnutzung des VBB-Freizeit-Tickets begründet kei-
nen Anspruch auf Erstattung .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.6 VBB-Abo 65plus

VBB-Abo 65plus sind persönliche Abonnements mit monat-
licher Abbuchung . Sie sind nicht übertragbar . Zur Nutzung 
berechtigt sind alle Personen, die am 1. Geltungstag des VBB-
Abo 65plus mindestens 65 Jahre alt sind .

Das VBB-Abo 65plus wird nur für das VBB-Gesamtnetz aus-
gegeben .

Das VBB-Abo 65plus wird als Chipkarte mit elektronischem 
Fahrschein (im Folgenden Chipkarte mit EFS genannt) in 
besonders bekannt gegebenen Ausgabestellen der Verkehrs-
unternehmen gegen Vorlage eines Personaldokuments und 
Abgabe eines für eine Identifizierung eindeutigen Lichtbildes 
ausgegeben . Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten Tag des 
Geltungszeitraumes des Abonnements . Die Chipkarte gilt als 
Kundenkarte, das erforderliche Lichtbild sowie Vor- und Zu-
name werden auf die Chipkarte gedruckt .

Für die Ausgabe des VBB-Abo 65plus gelten die Bestimmungen 
der Anlage 5 .

5.2.7 VBB-Abo 63vorOrt

VBB-Abo 63vorOrt sind persönliche Abonnements mit monat-
licher Abbuchung . Sie sind nicht übertragbar . Zur Nutzung be-
rechtigt sind alle Personen, die am 1. Geltungstag des VBB-
Abo 63vorOrt mindestens 63 Jahre alt sind .

Das VBB-Abo 63vorOrt wird nur für die Tarifteilbereiche AB 
der kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und 
Frankfurt (Oder) ausgegeben .

Das VBB-Abo 63vorOrt wird als Chipkarte mit elektroni-
schem Fahrschein (im Folgenden Chipkarte mit EFS genannt) 
in besonders bekannt gegebenen Ausgabestellen der Verkehrs-
unternehmen gegen Vorlage eines Personaldokuments und 
Abgabe eines für eine Identifizierung eindeutigen Lichtbildes 
ausgegeben . Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten Tag des 
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Geltungszeitraumes des Abonnements . Die Chipkarte gilt als 
Kundenkarte, das erforderliche Lichtbild sowie Vor- und Zu-
name werden auf die Chipkarte gedruckt .

Für die Ausgabe des VBB-Abo 63vorOrt gelten die Be-
stimmungen der Anlage 5 .

5.3 Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten (Bartarif)

5.3.1 Einzelfahrausweise, Einzelfahrausweise Ermäßigungs- 
tarif

Einzelfahrausweise, Einzelfahrausweise Ermäßigungstarif (nach- 
folgend Einzelfahrausweise genannt) werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander,
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte unter- 

einander,
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreis-

freier Städte,
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausge- 

nommen Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin

zum sofortigen Fahrtantritt bzw . zum Fahrtantritt am vom Fahr-
gast gewählten, auf dem Fahrausweis aufgedruckten Tag . Diese 
werden nicht zur Entwertung ausgegeben .

Diese Einzelfahrausweise berechtigen zu einer Fahrt mit be-
liebigem Umsteigen unter Inanspruchnahme des jeweils nächst-
folgenden Anschlusses in Richtung auf das Fahrtziel über den 
reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage bedingten Weg .

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt bzw . zum 
sofortigen Fahrtantritt bestimmt .

Diese Einzelfahrausweise (außer Kurzstrecke) berechtigen 
zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung auf das 
Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage 
bedingten Weg . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der nach-
folgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft gestattet:

- in Orten mit Stadtlinienverkehr 30 Minuten (in Falkensee, 
Fürstenwalde, Jüterbog, Luckenwalde, Schwedt/Oder und 
Senftenberg 45 Minuten, in Lübbenau 60 Minuten)

- in Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 60 Minuten

- im Tarifbereich Berlin 120 Minuten .

Danach ist das Fahrzeug bzw . die Bahnanlage unaufgefordert 
zu verlassen oder ein neuer Fahrausweis zu lösen und ggf . zu 
entwerten .

Mit Einzelfahrausweisen gemäß Buchstaben a) und b) sind 
Rund- und Rückfahrten ausgeschlossen . Rückfahrten sind Fahr- 
ten in Richtung auf den Ausgangspunkt auf derselben Strecke, 
die bei der Hinfahrt benutzt wurde . Rundfahrten sind Fahrten, 
die auf einem anderen Weg

- zum Ausgangspunkt,
- zu einem diesem nahegelegenen Punkt oder
- zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt hätte erreicht wer-

den können,

führen .

Einzelfahrausweise des Ermäßigungstarifs gelten für Kinder 
von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

Einzelfahrausweise und Einzelfahrausweise Ermäßigungstarif  
werden innerhalb der Teilbereiche AB der Tarifbereiche Bran- 
denburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie in- 
nerhalb der Tarifbereiche Berlin und Potsdam auch als 4-Fahr-
ten-Karten ausgegeben .

Einzelfahrausweise, die der Entwertung bedürfen, sind vom 
Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten bzw . 
entwerten zu lassen (bei 4-Fahrten-Karten pro Person und Fahrt 
je einen Wertabschnitt bzw . ein Entwertungsfeld) . Der Fahrgast 
hat sich von der Entwertung zu überzeugen .

Die entwerteten Einzelfahrausweise und die Einzelfahraus-
weise zum sofortigen Fahrtantritt sind nach Fahrtantritt nicht 
übertragbar .

5.3.2 Einzelfahrausweise Kurzstrecke, Einzelfahraus-
weise Kurzstrecke Ermäßigungstarif

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken und Einzelfahrausweise 
für Kurzstrecken Ermäßigungstarif (nachfolgend Einzelfahr-
ausweise für Kurzstrecken genannt) gelten unabhängig von 
den befahrenen Flächenzonen und werden mit regional an den 
Aushangfahrplänen bekannt gemachter Gültigkeit ausgegeben . 
Außerhalb des Tarifbereiches Berlin (Teilbereiche AB) gelten 
sie nur bei dem jeweils ausgebenden Verkehrsunternehmen . 
Eine Übersicht über die Kurzstreckenregelungen im Tarifgebiet 
enthält Anlage 7 .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken gelten nicht im Eisen-
bahn-Regionalverkehr .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken Ermäßigungstarif gelten 
für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken und Kurzstrecken Er-
mäßigungstarif werden innerhalb des Tarifbereiches Berlin 
sowie innerhalb des Tarifbereichs Potsdam auch als 4-Fahr-
ten-Karten ausgegeben .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken, die der Entwertung be-
dürfen, sind vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt 
zu entwerten bzw . entwerten zu lassen (bei 4-Fahrten-Karten 
Kurzstrecke pro Person und Fahrt je einen Wertabschnitt bzw. 
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ein Entwertungsfeld) . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung 
zu überzeugen .

Die Einzelfahrausweise für Kurzstrecken sind nach Fahrtantritt 
nicht übertragbar .

5.3.3 24-Stunden-Karten, 24-Stunden-Karten Ermäßigungs- 
tarif, Tageskarte VBB-Gesamtnetz

5.3.3.1 24-Stunden-Karten, 24-Stunden-Karten Ermäßigungs- 
tarif

24-Stunden-Karten, 24-Stunden-Karten Ermäßigungstarif (nach- 
folgend 24-Stunden-Karten genannt) werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander,
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte unter- 

einander,
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreis-

freier Städte,
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausge- 

nommen Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin

zum sofortigen Fahrtantritt bzw . zum Fahrtantritt am vom Fahr-
gast gewählten, auf dem Fahrausweis angegebenen Gültig-
keitsbeginn (Datum und Uhrzeit) . Diese werden nicht zur Ent-
wertung ausgegeben .

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt bzw . zum 
sofortigen Fahrtantritt bestimmt bzw . zum Fahrtantritt am vom 
Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis angegebenen Gültig-
keitsbeginn (Datum und Uhrzeit) .

24-Stunden-Karten gelten

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
dem Zeitpunkt der Entwertung für 24 Stunden bzw .

- bei Fahrausweisen mit angegebenem Gültigkeitsbeginn ab 
diesem Zeitpunkt für 24 Stunden

- bei Fahrausweisen, die als digitales Ticket gemäß Anlage 8 
ausgegeben werden, innerhalb des angegebenen Gültig-
keitszeitraumes von 24 Stunden

- bei Fahrausweisen zum sofortigen Fahrtantritt ab dem auf-
gedruckten Kaufzeitpunkt für 24 Stunden

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb der angegebenen 
Verbindung bzw . des angegebenen Geltungsbereiches .

24-Stunden-Karten Regeltarif für die räumlichen Geltungs-
bereiche Berlin AB, BC, ABC sowie Potsdam AB beinhalten 
die Mitnahme von drei Kindern im Alter von 6 bis einschließ-
lich 14 Jahren . Die Mitnahmeregelung gilt nur, wenn der In-
haber mindestens 15 Jahre alt ist .

24-Stunden-Karten des Ermäßigungstarifs gelten für Kinder 
von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

24-Stunden-Karten und 24-Stunden-Karten Ermäßigungstarif  
werden innerhalb der Teilbereiche AB der Tarifbereiche Bran- 
denburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie in- 
nerhalb des Tarifbereichs Potsdam auch als 24-Stunden-Karten 
4er ausgegeben .

24-Stunden-Karten, die der Entwertung bedürfen, sind vom 
Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten bzw . 
entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung 
zu überzeugen .

Die entwerteten 24-Stunden-Karten und die 24-Stunden-Karten 
zum sofortigen Fahrtantritt sind nach Fahrtantritt nicht über-
tragbar .

5.3.3.2 Tageskarte VBB-Gesamtnetz

Die Tageskarte VBB-Gesamtnetz wird nur im Regeltarif an-
geboten und an jedermann ausgegeben .

Sie gilt an dem auf dem Fahrausweis angegebenen Gültigkeits-
beginn (Datum und Uhrzeit) für beliebig viele Fahrten inner-
halb des Verbundgebietes

- montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des 
Folgetages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an 
den in ganz Brandenburg und Berlin gültigen gesetzlichen 
Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages .

Die Tageskarte VBB-Gesamtnetz ist nach Fahrtantritt nicht 
übertragbar .

5.3.4 24-Stunden-Karten Kleingruppe und Gruppen-
tageskarten für Schüler

5.3.4.1 24-Stunden-Karten Kleingruppe

24-Stunden-Karten Kleingruppe werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander,
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte unter- 

einander,
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreis-

freier Städte,
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausge- 

nommen Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin

zum sofortigen Fahrtantritt bzw . zum Fahrtantritt am vom Fahr-
gast gewählten, auf dem Fahrausweis angegebenen Gültig-
keitsbeginn (Datum und Uhrzeit) . Diese werden nicht zur Ent-
wertung ausgegeben,

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
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- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt bzw . zum 
sofortigen Fahrtantritt bestimmt bzw . zum Fahrtantritt am vom 
Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis angegebenen Gültig-
keitsbeginn (Datum und Uhrzeit) .

24-Stunden-Karten Kleingruppe gelten

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
dem Zeitpunkt der Entwertung für 24 Stunden bzw .

- bei Fahrausweisen mit angegebenem Gültigkeitsbeginn ab 
diesem Zeitpunkt für 24 Stunden

- bei Fahrausweisen, die als digitales Ticket gemäß Anlage 8 
ausgegeben werden, innerhalb des angegebenen Gültigkeits- 
zeitraumes von 24 Stunden

- bei Fahrausweisen zum sofortigen Fahrtantritt ab dem auf-
gedruckten Kaufzeitpunkt für 24 Stunden

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb des angegebenen 
Geltungsbereiches .

24-Stunden-Karten Kleingruppe werden für gemeinsame Fahr-
ten von maximal 5 Personen ausgegeben.

24-Stunden-Karten Kleingruppe, die der Entwertung bedürfen, 
sind vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu ent-
werten bzw . entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von der 
Entwertung zu überzeugen . Die entwerteten 24-Stunden-Kar-
ten Kleingruppe sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

5.3.4.2 Gruppentageskarten für Schüler

Gruppentageskarten für Schüler werden nur für Verbindungen 
innerhalb der Teilbereiche AB des Tarifbereichs Berlin bzw . für 
den Tarifbereich Berlin ABC ausgegeben . Sie gelten am vom 
Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis aufgedruckten oder 
bei zur Entwertung bei Fahrtantritt bestimmten Karten an dem 
durch Entwerteraufdruck aufgebrachten Tag ganztägig und am 
Folgetag bis 03:00 Uhr für eine beliebige Anzahl gemeinsamer 
Fahrten .

Gruppentageskarten für Schüler werden für gemeinsame Fahr-
ten von Schülergruppen bis zur Klassenstufe 8 ausgegeben . Die 
Schülergruppe muss aus mindestens 10 Schülern bestehen und 
muss von einem Leiter begleitet werden, der mindestens 18 Jah- 
re alt ist . Sollte die Schülergruppe aus weniger als 10 Schü-
lern bestehen, ist unabhängig davon der Preis für 10 Schüler 
zu entrichten . Für je 10 Schüler kann eine Begleitperson den 
Gruppentageskartenpreis für Berlin AB bzw . Berlin ABC nut-
zen .

Gruppentageskarten für Schüler, die der Entwertung bedürfen, 
sind vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu ent-
werten bzw . entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von 
der Entwertung zu überzeugen . Die entwerteten Gruppentages-
karten für Schüler sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

Die Ausgabe von Gruppentageskarten für Schüler kann nur 
verlangt werden, wenn die Beförderung der Gruppe in den 
regelmäßig verkehrenden Linienverkehrsmitteln möglich 

ist . Fahrten auf Gruppentageskarten für Schüler sind bei den 
Verkehrsunternehmen, deren Verkehrsmittel in Anspruch ge-
nommen werden sollen, mindestens 48 Stunden vor Fahrtantritt 
anzumelden (ausgenommen für den Eisenbahn-Regional-
verkehr) . Anspruch auf Beförderung besteht nur, wenn die 
vom Verkehrsunternehmen mit der Anmeldebestätigung fest-
gelegten Fahrzeiten und Linien benutzt werden .

Gruppentageskarten für Schüler können nur an besonders be-
kannt gegebenen Verkaufsstellen erworben werden .

5.4 Fahrausweise für die Mitnahme von Fahrrädern

Für die Beförderung von Fahrrädern und Tandems gilt Teil A, 
§ 11 „Beförderung von Sachen“ . Fahrausweise für Fahrräder 
gelten nur in Verbindung mit einem gültigen VBB-Fahraus-
weis gemäß Teil B und Teil C sowie in Verbindung mit einem 
Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt und gültiger Wert-
marke .

Jedes mitgenommene Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 oder 
Tandem ist beförderungsentgeltpflichtig. Fahren mehrere Per-
sonen gemeinsam mit einem VBB-Fahrausweis, ist auch jedes 
weitere mitgenommene Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 
oder Tandem beförderungsentgeltpflichtig.

Die unentgeltliche Fahrradmitnahme wird im Teil B, Punkt 5.1.1 
geregelt .

5.4.1 Einzelfahrausweise Fahrrad und 24-Stunden-Karten 
Fahrrad

Einzelfahrausweise Fahrrad und 24-Stunden-Karten Fahrrad 
werden ausgegeben:

a) für das VBB-Gesamtnetz mit aufgedrucktem Gültigkeits-
datum und

b) für die Tarifbereiche Berlin und die kreisfreien Städte im 
Vorverkauf zur Entwertung bei Fahrtantritt bzw . im Ver-
kehrsmittel zum sofortigen Fahrtantritt bestimmt .

Für die einmalige Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, 
Tabelle 3 ist ein Einzelfahrausweis Fahrrad zu lösen . Anstelle 
mehrerer Einzelfahrausweise Fahrrad kann auch eine 24-Stun-
den-Karte Fahrrad gelöst werden .

Eine Übersicht der Beförderungsentgelte enthält die Anlage 4, 
Tabelle 3 .

Fahrausweise, die der Entwertung bedürfen, sind vom Fahrgast 
selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten bzw . entwerten 
zu lassen . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu über-
zeugen .

Die Fahrausweise sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

5.4.1.1 Einzelfahrausweise Fahrrad für die Tarifbereiche 
Berlin und kreisfreie Städte

Innerhalb der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg an der Havel, 
Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam ist für die Mitnahme 
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eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 ein Einzelfahraus-
weis Fahrrad der zutreffenden Tarifstufe zu lösen.

Diese Fahrausweise berechtigen zu einer Fahrt mit beliebigem 
Umsteigen in Richtung auf das Fahrtziel über den reiseüblichen 
oder durch die Fahrplanlage bedingten Weg . Fahrtunter-
brechungen sind innerhalb der nachfolgend aufgeführten Fahr-
zeitbegrenzung beliebig oft gestattet:

- im Tarifbereich Berlin 120 Minuten ab Entwertung, jedoch 
nicht länger als der Hauptfahrausweis und

- in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte 60 Minuten ab 
Entwertung, jedoch nicht länger als der Hauptfahrausweis .

Danach ist das Verkehrsmittel bzw . die Bahnanlage unaufge- 
fordert zu verlassen oder ein neuer Fahrausweis zu lösen .

Mit Einzelfahrausweisen Fahrrad sind Rund- und Rückfahrten 
ausgeschlossen . Rückfahrten sind Fahrten in Richtung auf den 
Ausgangspunkt auf derselben Strecke, die bei der Hinfahrt be-
nutzt wurde .

Rundfahrten sind Fahrten, die auf einem anderen Weg

- zum Ausgangspunkt,
- zu einem diesem nahe gelegenen Punkt oder
- zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt hätte erreicht wer-

den können,

führen .

Darüber hinaus kann im Tarifbereich Berlin auch ein Einzel-
fahrausweis Fahrrad für Kurzstrecken erworben werden . Dieser 
gilt nicht im Eisenbahn-Regionalverkehr . Die Kurzstrecken-
regelungen sind der Anlage 7, Punkt 1 zu entnehmen.

5.4.1.2 Einzelfahrausweis Fahrrad VBB-Gesamtnetz

Der Einzelfahrausweis Fahrrad VBB-Gesamtnetz berechtigt 
zur Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 
mit beliebigem Umsteigen unter Inanspruchnahme des je-
weils nächstfolgenden geeigneten Anschlusses in Richtung 
auf das Fahrtziel . Dieser Fahrausweis gilt für eine einfache 
Fahrt am aufgedruckten Tag . Rück- und Rundfahrten sind aus-
geschlossen .

5.4.1.3 24-Stunden-Karten Fahrrad für die Tarifbereiche 
Berlin, kreisfreie Städte und VBB-Gesamtnetz

24-Stunden-Karten Fahrrad gelten

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
dem Zeitpunkt der Entwertung für 24 Stunden bzw .

- bei Fahrausweisen mit angegebenem Gültigkeitsbeginn ab 
diesem Zeitpunkt für 24 Stunden

- bei Fahrausweisen, die als digitales Ticket gemäß Anlage 8 
ausgegeben werden, innerhalb des angegebenen Gültig-
keitszeitraumes von 24 Stunden

- bei Fahrausweisen zum sofortigen Fahrtantritt ab dem auf-
gedruckten Kaufzeitpunkt für 24 Stunden

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb des angegebenen 
Geltungsbereiches .

5.4.2 Monatskarten Fahrrad

Monatskarten Fahrrad werden an jedermann ausgegeben und 
sind übertragbar . Sie werden nur für die Tarifteilbereiche AB 
der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, 
Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie den Tarifbereich Ber-
lin ABC und für das VBB-Gesamtnetz ausgegeben .

Die Monatskarten Fahrrad gelten generell nur für ein Fahrrad 
oder ein Tandem gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .

Eine Übersicht der Beförderungsentgelte enthält die Anlage 4, 
Tabelle 3 .

Monatskarten Fahrrad werden mit Gültigkeit von jedem Tag an 
ausgestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden 
Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungs-
dauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Die Monatskarten Fahrrad werden nicht im Abonnement oder 
als Jahreskarte ausgegeben .

5.5 Weiterfahrt

5.5.1 Fahrausweise für die Weiterfahrt

Wünscht ein Fahrgast seine Fahrt über die in den Fahrausweis 
einbezogenen Flächenzonen hinaus fortzusetzen, hat er vor dem 
Verlassen dieser Flächenzonen einen weiteren Fahrausweis zu 
lösen . Dieser Fahrausweis bis zu der Flächenzone, in der das 
endgültige Fahrtziel liegt, muss zur Fahrt ab der letzten durch 
den ursprünglichen Fahrausweis abgedeckten Tarifwabe, durch 
die der vom Fahrgast gewählte Fahrweg führt, berechtigen .

5.5.2 Anschlussfahrausweise

Wünscht ein Fahrgast in den Tarifbereichen der kreisfreien 
Städte oder im Tarifbereich Berlin mit einem Fahrausweis, der 
nur für zwei Teilbereiche gültig ist, die Fahrt in den dritten Teil-
bereich fortzusetzen oder sie dort zu beginnen, hat er vor Ver- 
lassen des Teilbereichs B bzw . vor Fahrtantritt im Teilbereich A  
oder C einen Anschlussfahrausweis entsprechend dem räum-
lichen Geltungsbereich des Hauptfahrausweises zu lösen und 
ggf . zu entwerten .

Nimmt ein Fahrgast ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 auf 
eine Monatskarte Fahrrad AB in den Teilbereich C mit, so ist 
für das Fahrrad ebenfalls ein Anschlussfahrausweis Regeltarif 
zu lösen und ggf . zu entwerten .

Für Fahrten mit Start und Ziel im Teilbereich C ohne Berührung 
des Teilbereiches B werden keine Anschlussfahrausweise aus-
gegeben .

Anschlussfahrausweise sind nur zusammen mit dem Haupt-
fahrausweis gültig und ggf . mit diesem - spätestens jedoch an 
der letzten Haltestelle im Teilbereich B - zu entwerten .

Fahren auf einer 24-Stunden-Karte Regeltarif, Monatskarte 
VBB-Umweltkarte, 7-Tage-Karte VBB-Umweltkarte bzw . 
einer 24-Stunden-Karte Kleingruppe oder einer Gruppentages-
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karte für Schüler mehrere Personen in den nicht einbezogenen 
Teilbereich, so ist für jede Person ein Anschlussfahrausweis zu 
lösen .

Wird auf eine persönliche Zeitkarte gemäß Punkt 5.2.5 für die 
Teilbereiche AB oder BC ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Ta-
belle 3 in die nicht einbezogenen Teilbereiche A oder C mit-
genommen, so ist für das Fahrrad kein weiterer Fahrausweis er-
forderlich . Diese Regelung gilt nur für die Tarifbereiche Berlin, 
Frankfurt (Oder) und Potsdam.

Wird auf einen Einzelfahrausweis für die Teilbereiche AB oder 
BC ein Hund in die nicht einbezogenen Teilbereiche A oder C 
mitgenommen, so ist auch für den Hund ein Anschlussfahraus-
weis erforderlich .

5.5.2.1 Anschlussfahrausweise Einzelfahrausweis

Anschlussfahrausweise berechtigen zu einer Fahrt mit be-
liebigem Umsteigen in Richtung auf das im Teilbereich A oder 
Teilbereich C liegende Fahrtziel über den reiseüblichen oder 
durch die Fahrplanlage bedingten Weg . Rund- und Rückfahrten 
sind ausgeschlossen . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der  
nachfolgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft ge- 
stattet . Sie gelten im Tarifbereich Berlin 120 Minuten ab Ent-
wertung, in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte 60 Minuten 
ab Entwertung, jedoch nicht länger als der Hauptfahrausweis .

Anschlussfahrausweise werden im Tarifbereich Berlin auch im 
Ermäßigungstarif angeboten . Anschlussfahrausweise des Ermä- 
ßigungstarifs gelten für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

5.5.2.2 Anschlussfahrausweis Potsdam - Berlin AB

Der Anschlussfahrausweis Potsdam - Berlin AB berechtigt 
Inhaber eines Hauptfahrausweises ausschließlich für die Teil-
bereiche AB oder BC oder ABC des Tarifbereiches Potsdam 
zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung auf 
das im Tarifteilbereich Berlin AB bzw. im Tarifbereich Pots-
dam liegende Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch die 
Fahrplanlage bedingten Weg . Rund- und Rückfahrten sind aus-
geschlossen . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der nach-
folgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft gestattet . 
Er gilt 120 Minuten ab Entwertung, jedoch nicht länger als der 
Hauptfahrausweis .

5.5.2.3 Anschlussfahrausweise 24-Stunden-Karte

Anschlussfahrausweise werden im Tarifbereich Berlin auch als 
24-Stunden-Karte (nur im Regeltarif) angeboten . Anschluss-
fahrausweise 24-Stunden-Karte gelten

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
dem Zeitpunkt der Entwertung für 24 Stunden bzw .

- bei Fahrausweisen mit angegebenem Gültigkeitsbeginn ab 
diesem Zeitpunkt für 24 Stunden

- bei Fahrausweisen, die als digitales Ticket gemäß Anlage 8 
ausgegeben werden, innerhalb des angegebenen Gültig-
keitszeitraumes von 24 Stunden

- bei Fahrausweisen zum sofortigen Fahrtantritt ab dem auf-
gedruckten Kaufzeitpunkt für 24 Stunden

für eine beliebige Anzahl Fahrten im Teilbereich A oder C, je-
doch nicht länger als der Hauptfahrausweis .

5.6 Verbundraumüberschreitende Fahrten

Bei Fahrten, bei denen Start oder Ziel außerhalb des Verbund-
raumes liegt, gelten ausschließlich die Tarife des Verkehrs-
unternehmens, dessen Linie die Verbundraumgrenze über-
schreitet . Die entsprechenden Fahrausweise können nur in den 
Fahrzeugen bzw . bei den Verkaufseinrichtungen dieses Ver-
kehrsunternehmens erworben werden .

Ist für Fahrten, deren Ziel außerhalb des Verbundraumes liegt, 
der hierfür erforderliche Fahrausweis bei Fahrtantritt nicht er-
hältlich, hat der Fahrgast für die Anfangsstrecke zunächst einen 
Fahrausweis nach diesem Tarif zu lösen .

Von der Tarifbestimmung gemäß erstem Satz sind folgende 
Ausnahmen zulässig:

a) Ist der Fahrgast im Besitz einer VBB-Zeitkarte und 
gleichzeitig einer Zeitkarte eines benachbarten Verkehrs-
verbundes bzw . einer benachbarten Verkehrsgemeinschaft, 
deren Flächenzonen aneinanderstoßen, so kann die durch-
gehende Fahrt auf Linien, die im Bereich beider Flächen-
zonen verbundraumüberschreitend verkehren, ohne Lösen 
eines zusätzlichen Fahrscheins ausgeführt werden, soweit 
das auch im Nachbarverkehrsverbund bzw . in der benach-
barten Verkehrsgemeinschaft geregelt ist .

b) Ist der Fahrgast im Besitz einer VBB-Zeitkarte für min-
destens einen Landkreis, so ist er berechtigt, das Mecklen-
burg-Vorpommern-Ticket, das Sachsen-/Sachsen-Anhalt-/
Thüringen-Ticket ohne Lösen eines zusätzlichen Fahr-
scheins zu nutzen .

c) Für Fahrten zwischen bestimmten in der Anlage 1 .2 ge-
nannten Orten außerhalb des Verbundraumes und Orten 
im Verbundraum wird der VBB-Tarif angewendet . Dabei 
sind in der Anlage 1 .2 das bedienende, den VBB-Tarif an-
wendende Verkehrsunternehmen, die zugeteilte Waben-
nummer und der definierte Wabenname angegeben.

Sofern in der Anlage 1 .2 oder im Teil E nichts anderes an-
gegeben ist, sind auf dem Linienabschnitt, der den Verbund-
raum überschreitet, auch solche Zeitkarten gültig, deren 
Geltungsbereich den Landkreis umfasst, aus dem die Linie den 
Verbundraum verlässt . Das gilt auch für Zeitkarten, die für das 
VBB-Gesamtnetz gelten .

5.7 Beförderung von schwerbehinderten Menschen

Die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Men-
schen richtet sich nach dem Schwerbehindertengesetz § 228 
Absatz 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Zum 
Nachweis der Berechtigung müssen der gültige Schwerbehin- 
dertenausweis und das Beiblatt mit aufgeklebter oder integrier-
ter gültiger Wertmarke des Versorgungsamtes vorgezeigt werden .

Begleiter von schwerbehinderten Menschen werden generell 
unentgeltlich befördert, wenn die Berechtigung zur Mitnahme 
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einer Begleitperson aus dem Schwerbehindertenausweis hervor- 
geht . Zusätzlich zu einer Begleitperson kann in diesem Fall 
auch ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden .

Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel kön-
nen unentgeltlich mitgenommen werden, wenn der Fahrgast 
im Besitz eines gültigen Fahrausweises oder eines Schwer-
behindertenausweises mit Beiblatt und aufgeklebter oder in-
tegrierter gültiger Wertmarke ist und die Bauart des Verkehrs-
mittels die Mitnahme zulässt .

Schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen G (geh-
behindert) oder aG (außerordentlich gehbehindert) können in 
den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der S-Bahn 
ein Fahrrad gem . Teil A, § 11 unentgeltlich mitnehmen .

5.8 Beförderung von Vollzugsbeamten der Polizei und 
der Bundespolizei

Die Polizeivollzugsbeamten werden, wenn sie Uniform tragen 
und ihre Legitimation durch einen Dienstausweis nachweisen 

können, in allen Verkehrsmitteln der im VBB zusammen-
geschlossenen Unternehmen - im Eisenbahn-Regionalverkehr 
in der 2 . Klasse - innerhalb des Verbundgebietes unentgeltlich 
befördert . Gleiches gilt für uniformierte Vollzugsbeamte der 
Bundespolizei . Ein Diensthund darf in diesen Fällen unentgelt-
lich mitgenommen werden .

6 Rechnungen für Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer)

Die Verkehrsunternehmen geben den umsatzsteuerlichen Be-
stimmungen entsprechende Rechnungen über steuerpflichtige 
Beförderungsleistungen nur auf Verlangen der Fahrgäste aus, 
soweit die Fahrausweise nicht ohnehin den umsatzsteuerlichen 
Bestimmungen als Rechnung entsprechen . Der Anspruch auf 
Ausstellung erlischt mit dem 31 . Januar des dem Gültigkeits-
zeitraum folgenden Jahres . Der Anspruch ist schriftlich auf 
vorgeschriebenem Vordruck bei den von den Verkehrsunter-
nehmen hierfür bestimmten Stellen nach Ablauf der Geltungs-
dauer geltend zu machen . Die Fahrausweise sind beizufügen .
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Alin Wilgallis, Dienstausweisnummer 217432, 
Farbe weiß, ausgestellt am 08 .03 .2021 durch den Zentraldienst 
der Polizei des Landes Brandenburg, wird hiermit für ungültig 
erklärt .

Zentraldienst der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus- 
weis von Herrn Ralf-Tore Fabig, Dienstausweisnummer 201487, 
Kartennummer 0473, Farbe grau, ausgestellt am 07 .04 .2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Gianna Giemsa, Dienstausweisnummer 105525, 
Kartennummer 08844, Farbe blau, ausgestellt am 15 .10 .2019 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Marcel Nagy, Dienstausweisnummer 107934, 
Kartennummer 02161, Farbe blau, ausgestellt am 03 .05 .2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein Salon e. V. - eine Potsdamer Kulturinitiative, 
Mertz-van-Quirnheim-Straße 6, 14471 Potsdam ist am 30. Juni 
2022 aufgelöst worden . Die Gläubigerinnen und Gläubiger wer-
den aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehend genanntem Liquidator anzumelden:

Eric van Geisten
Mertz-van-Quirnheim-Straße 6
14471 Potsdam
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